
• ~ Bundesnetzagentur 

Beschlusskammer 8 

Aktenzeichen: BKS-12/3127-11 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1, 2, 5 

und 10 ARegV 

wegen 	 Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

für die zweite Regulierungsperiode Strom (2014 bis 2018) 

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom

munikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch den Vorsitzenden 

den Beisitzer 

und den Beisitzer 

gegenüber der Versorgungsbetriebe Elbe GmbH, Betriebsstätte Boizenburg/ Elbe, 

Mühlenteich 5, 19258 Boizenburg/ ~l~e, gesetzlich -vertreten durch den Geschäfts­

führer 

- Netzbetreiber 

­

­
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enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

am 27.04.2015 beschlossen: 

1. 	 Die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbetreibers werden für den 

Zeitraum vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2018 gemäß Anlage 8 dieses Be­

schlusses festgelegt. . 

2. 	 Der Netzbetreiber ist verpflichtet, jeweils zum 1. Januar eines Kalenderjahres 

- erstmalig zum 01.01.2014 - die Erlösobergrenze für das jeweilige Kalender­

jahr anzupassen, sofern sich der Verbraucherpreisgesamtindex nach § 8 

ARegV, dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile nach § 11 Abs.2 S.1 Nr. 

4, 5 und 8 ARegV oder volatile Kostenanteile nach § 11 Abs.5 ARegV ändern. 

3. 	 Der Netzbetreiber ist verpflichtet, den Übergang von Netzen, Netzzusammen­

schlüsse und -aufspaltungen nach § 26 ARegV unverzüglich schriftlich bei der 

Beschlusskammer anzuzeigen. 
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enthält Betriebs- und Geschäftsgeheirnnisse 

GRÜNDE 

1. Sachverhalt 

Die Beschlusskammer hat gemäß § 2 ARegV von Amts wegen ein Verfahren zur Be­

stimmung der Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 1 und 2 ARegV eingeleitet. Die 

Landesregulierungsbehörde, in deren Gebiet der Netzbetreiber seinen Sitz hat, 

wurde gemäß § 55 Abs. 1 S. 2 EnWG über die Einleitung des Verfahrens informiert. 

Mit Beschluss vom 30.04.2012 wurde dem Netzbetreiber die Teilnahme am verein­

fachten Verfahren gemäß § 24 ARegV genehmigt. 

1. Ermittlung des Ausgangsniveaus gemäß § 6 Abs. 1 ARegV 

Zum Zwecke der Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbe­

treibers hat die Beschlusskammer gemäß § 6 Abs. 1 ARegV eine Kostenprüfung zur 

Ermittlung des Ausgangsniveaus durchgeführt. Die erforderlichen Kostendaten des 

Netzbetreibers wurden von der Bundesnetzagentur erhoben. 

Die von der Beschlusskammer danach ermittelten Gesamtkosten wurden dem Netz­

betreiber mit Schreiben vom 20.11.2013 mitgeteilt. Der Netzbetreiber hat hierzu mit 

Schreiben vom 20.12.2013 gemäß § 67 Abs. 1 EnWG Stellung genommen. Nach 

eingehender Würdigung der Stellungnahme hat die Beschlusskammer dem Netzbe­

treiber mit Schreiben vom 13.08.2014 die aus ihrer Sicht berücksichtigungsfähigen 

Gesamtkosten mitgeteilt (Anlagen 1 bis 3). 

2. Anhörung 

Die Beschlusskammer hat dem Netzbetreiber mit Schreiben vom 26.01.2015 Gele­

genheit gemäß § 67 Abs. 1 EnWG gegeben, sich zu der beabsichtigen Entscheidung 

der Beschlusskammer zu äußern. Der Netzbetreiber hat unter anderem mit Schrei­

ben vom 05.02.2015 Stellung genommen. 

Hinsichtlich der Einzelheiten des Verfahrens wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 
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enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

11. 	 Rechtliche Würdigung 

1. 	 Zuständigkeit 

Die Bundesnetzagentur ist gemäß § 54 Abs. 1 EnWG die zuständige Regulierungs­

behörde. Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus § 59 Abs. 1 S. 1 

EnWG. 

2. 	 Ermittlung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

nach § 4 ARegV 

Die Festlegung der Erlösobergrenzen des Netzbetreibers für die zweite Regulie­

rungsperiode Strom erfolgt auf Grundlage des § 29 Abs. 1 ARegV i.V.m. § 32 Abs. 1 

Nr. 1 und § 4 Abs. 1 und 2 ARegV. 

Die Regulierungsbehörde bestimmt die Obergrenzen der zulässigen Gesamterlöse 

eines Netzbetreibers aus den Netzentgelten (Erlösobergrenze) gemäß § 4 Abs. 1 

ARegV nach Maßgabe der §§ 5 bis 16 und 25 ARegV. Die Bestimmung der kalen­

derjährlichen Erlösobergrenzen erfolgt durch Festlegung nach § 32 Abs. 

1 Nr. 1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 EnWG. 

Gemäß § 1 Abs. 1 ARegV werden die Entgelte für den Zugang zu Energieversor­

gungsnetzen ab dem 01.01.2009 im Wege der Anreizregulierung bestimmt. Die zwei­

te Regulierungsperiode der Anreizregulierung dauert fünf Jahre (§ 3 Abs. 2 ARegV). 

Die Beschlusskammer bestimmt die Erlösobergrenze für jedes Kalenderjahr der ge­

samten Regul ierungsperiode (§ 4 Abs. 2 S. 1 ARegV) . Die kalenderjährlichen Erlös­

obergrenzen des Netzbetreibers in der zweiten Regulierungsperiode Strom (2014 bis 

201 8) ergeben sich aus Anlage 8. 

Die Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbetreibers erfolgt 

in der zweiten Regulierungsperiode gemäß § 7 ARegV in Anwendung der in Anlage 

1 zu § 7 ARegV enthaltenen Regulierungsformel. 

EO t = 1
KA dnb, t +(KA vnb,o + (1 - V 1)· KA b,o )·(VPI -PF1) ·EF t + Q t +(VK t - VK o} +S 1 

VPl o 
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enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

Zur Bestimmung der Erlösobergrenzen ist in einem ersten Schritt das Ausgangsni­

veau gemäß § 6 Abs. 1 ARegV zu bestimmen. Daraufhin sind die dauerhaft nicht 

beeinflussbaren Kostenanteile (K dnb,1), die vorübergehend nicht beeinflussbaren 

(KA vnb,o) und die beeinflussbaren Kosten (KA b,o) zu ermitteln. Zur Gewährleistung 

des gleichmäßigen Abbaus der beeinflussbaren Kosten ist sodann der Verteilungs­

faktor (V 1) gemäß § 16 Abs. 1 ARegV zu bestimmen. Im Anschluss sind die weiteren 

Bestandteile der Formel zu ermitteln, also der Wert für die um den sektoralen Pro­

duktivitätsfortschritt (PF 1) bereinigten allgemeinen Geldwertentwicklung (VPI 1/ VPI 0) 

nach §§ 8 und 9 ARegV, der Erweiterungsfaktor (EF 1) nach § 10 ARegV sowie der 

Saldo des Regulierungskontos (S 1) nach § 5 Abs. 4 ARegV. 

Eine Darstellung der in der Regulierungsformel verwendeten Werte und der für die 

zweite Regulierungsperiode ermittelten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des 

Netzbetreibers findet sich in Anlage 8. 

2.1. 	 Bestimmung des Ausgangsniveaus zur Ermittlung der ka­

lenderjährlichen Erlösobergrenzen nach§ 6 ARegV 

Die Bestimmung des Ausgangsniveaus zur Ermittlung der Erlösobergrenze erfolgt 

auf Grundlage des § 6 ARegV. Für die zweite Regulierungsperiode ist gemäß § 6 

Abs. 1 ARegV eine Kostenprüfung nach den Vorschriften des Teils 2 Abschnitt 1 

StromNEV durchzuführen. 

Die Kostenprüfung erfolgt nach § 6 Abs. 1 S. 3 ARegV im vorletzten Kalenderjahr vor 

Beginn der Regulierungsperiode auf der Grundlage der Daten des letzten abge­

schlossenen Geschäftsjahres. Dabei gilt gemäß § 6 Abs. 1 S. 4 ARegV das Kalen­

derjahr, in dem das der Kostenprüfung zugrunde liegende Geschäftsjahr endet, als 

Basisjahr im Sinne der Verordnung. Demnach erfolgt die Kostenprüfung auf der 

Grundlage der Kostendaten des Basisjahres 2011. , 

Das von der Beschlusskammer ermittelte Ausgangsniveau des Basisjahres 2011 

ergibt sich aus den Anlage Zwischendokumentation und den dazugehörigen An­

lagen 1 bis 3. 
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enthält Betriebs- und Geschäfts~eheimnisse 

2.2. 	 Ermittlung der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenan­

teile nach § 11 Abs. 2 ARegV 

Von dem gemäß § 6 Abs. 1 ARegV ermittelten Ausgangsniveau ist die Höhe der 

nac~ § 11 Abs. 2 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile im Basisjahr 

der jeweiligen Regulierungsperiode (KA dnb,o) zu bestimmen. 

Im vereinfachten Verfahren gelten gemäß § 24 Abs.2 S.3 ARegV 45 Prozent der 

nach § 14 Abs.1 Nr.1 ARegV ermittelten Gesamtkosten als dauerhaft nicht beein­

flussbare Kostenanteile nach § 11 Abs.2 ARegV (Anlage 8) 

2.3. 	 Ermittlung der vorübergehend nicht beeinflussbaren Kos­

tenanteile nach § 11 Abs. 3 ARegV 

Als vorübergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile (KA vnb, o) gelten gemäß 

§ 11 Abs. 3 S. 1 ARegV die mit dem nach § 15 ARegV ermittelten bereinigten Effizi­

enzwert (EW) multiplizierten Gesamtkosten (GK) nach Abzug der dauerhaft nicht be­

einflussbaren Kostenanteile (KA dnb, o). Somit gilt: 

KA vnb,o = (GK - KA dnb, o) * EW 

In diesen sind gemäß § 11 Abs. 3 S. 2 ARegV die auf nicht zurechenbaren strukturel­

len Unterschieden der Versorgungsgebiete beruhenden Kostenanteile enthalten. Die 

Höhe der vorübergehend nicht beeinflussbaren Kosten ist Anlage 8 zu entnehmen. 

Die Beschlusskammer hat im vereinfachten Verfahren für die zweite Regulierungspe­

riode einen gemittelten Effizienzwert gemäß § 24 Abs.1 S.2 ARegV in Höhe von 

zu Grunde zu legen. 

Nach § 24 Abs.2 S.2 ARegV wird ab der zweiten Regulierungsperiode der im verein­

fachten Verfahren anzusetzende Effizienzwert als gewichteter durchschnittlicher 

Wert aller in dem bundesweiten Effizienzvergleich nach den§§ 12 bis 14 ARegV für 

die vorangegangene Regulierungsperiode ermittelten und nach § 15 Abs.1 bereinig­

ten Effizienzwerte (gemittelter Effizienzwert) gebildet. 

Für Strom und Gas wurde jeweils ein gesonderter gemittelter Effizienzwert gebildet. 

Eine getrennte Berechnung für Strom und Gas verhindert, dass der gemittelte Effizi-
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enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

enzwert der Stromnetzbetreiber höher ins Gewicht fällt als derjenige für Gasnetzbe­

treiber und trägt den Besonderheiten der Effizienzvergleiche für Strom- und Gasnet­

ze Rechnung. 

Die Begründung zum Verordnungstext (BR-Drs. 417/07, S.69) nennt als mögliche 

Gewichtungsmerkmale Mengen, Erlöse, die Zahl der Zählpunkte oder Kunden. Als 

Gewichtungsmerkmal hat die Bundesnetzagentur die Aufwandsparameter (mit nicht 

standardisierten Kapitalkosten) des Netzbetreibers (Gesamtkosten abzüglich der 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile) herangezogen. Durch dieses Gewich­

tungsmerkmal fließen indirekt sämtliche Strukturparameter ein, welche die Höhe des 

Effizienzwertes beeinflussen. 

2.4. 	 Ermittlung der beeinflussbaren Kostenanteile 

nach § 11 Abs. 4 ARegV 

Ein wesentliches Element zur Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

in der zweiten Regulierungsperiode ist die durch den Verteilungsfaktor (V 1) gleich­

mäßig abzubauende individuelle monetär bewertete Ineffizienz des Netzbetreibers, 

deren Abbau innerhalb einer Regulierungsperiode abgeschlossen sein muss 

(§ 16 Abs. 1 S. 1 und 3 ARegV). Die monetär bewertete Ineffizienz eines Netzbetrei­

bers (1 0) ermittelt sich aus der Differenz der Gesamtkosten (GK) nach Abzug der 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV (KA dnb,o) und 

den mit dem Effizienzwert gemäß § 15 Abs. 3 S. 1 ARegV (EW) multiplizierten Ge­

samtkosten (GK) nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile 

(§ 15 Abs. 3 S. 2 ARegV). Somit gilt: 

. . 
1o = (GK- KAd~b,o) - (GK- KA dnb,o) * EW 

2.4.1. 	 Beeinflussbare Kostenanteile im Basisjahr 

Als beeinflussbare Kostenanteile gelten gemäß § 11 Abs. 4 ARegV alle Kostenantei­

le, die nicht dauerhaft oder vorübergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile sind. 

Die Höhe der beeinflussbaren Kosten ist Anlage 8 zu entnehmen. 
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2.4.2. Individuelle Effizienzvorgabe nach § 16 ARegV 

Die Festlegung der Erlösobergrenze durch die Regulierungsbehörde hat gemäß 

§ 16 Abs. 1 S. 1 ARegV so zu erfolgen, dass die nach den §§ 12 bis 15 ARegV er­

mittelten, monetär bewerteten Ineffizienzen (beeinflussbarer Kostenanteil, KA b,o) 

unter Anwendung eines Verteilungsfaktors (V 1) rechnerisch innerhalb einer Regulie­

rungsperiode gleichmäßig abgebaut werden (individuelle Effizienzvorgabe). 

Für die zweite Regulierungsperiode wird die individuelle Effizienzvorgabe gemäß 

§ 16 Abs. 1 S. 3 ARegV dahingehend bestimmt, dass der Abbau der ermittelten Inef­

fizienzen nach einer Regulierungsperiode abgeschlossen sein muss. Eine Regulie­

rungsperiode dauert gemäß § 3 Abs. 2 ARegV fünf Jahre. Somit hat der Abbau der 

ermittelten monetär bewerteten Ineffizienzen in der zweiten Regulierungsperiode in­

nerhalb von fünf Jahren zu geschehen. Daraus ergibt sich ein Verteilungsfaktor (V 1) 

von 0,2 * t. 

Jahr t V1 
2014 1 0,2 
2015 2 0,4 
2016 3 0,6 
2017 4 0,8 
2018 5 1,0 

Die Höhe der nicht abgebauten beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 

ARegV des jeweiligen Kalenderjahres ergibt sich aus Anlage 8. 
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enthält Betriebs- und Geschäftsgehe imnisse 

2.5. Verbraucherpreisgesamtindex nach§ 8 ARegV 

Gemäß§ 8 ARegV ergibt sich der Wert für die allgemeine Geldwertentwicklung aus 

dem durch das Statistische Bundesamt veröffentlichten Verbraucherpreisgesamtin­

dex (VPI). Für die Bestimmung der Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 1 ARegV wird 

der VPI des vorletzten Kalenderjahres vor dem Jahr, für das die Erlösobergrenze gilt, 

verwendet (VPI 1). Dieser wird ins Verhältnis gesetzt zum VPI für das Basisjahr 

(VPI o) . 

Basisjahr ist gemäß § 6 Abs. 1 ARegV das Jahr 2011. Gemäß Statistischem Bun­

desamt beträgt der VPI für das Jahr 2011 102, 10 und für das Jahr 2012 104, 1 O (ab- , 

rufbar im Internet unter: https://www-genesis.destatis.de/genesis/online > Suche 

nach: 61111-0001 ). Entsprechend dem Term VPI t I VPI o der in Anlage 1 zu § 7 

ARegV aufgeführten Regulierungsformel ergibt das Verhältnis des VPI für das Jahr 

2012 zum VPI für das Jahr 2011 für das erste Jahr der zweiten Regulierungsperiode 

(2014) einen Inflationsfaktor in Höhe von 1 ,0196. 

Für die Folgejahre der zweiten Regulierungsperiode (2015 bis 2018) hat die Be­

schlusskammer die relative prozentuale Veränderung des VPI des Jahres 2012 

(104, 10) gegenüber 2011 (102, 10) eskaliert, da zum Zeitpunkt der Beschlussfassung 

noch keine Erkenntnisse hinsichtlich des VPI der Kalenderjahre 2013 bis 2016 vor­

liegen konnten. Das Vorgehen der Beschlusskammer ist zweckmäßig, da der Netz­

betreiber einerseits gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 ARegV bei einer Änderung des Verbrau­

cherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV zur Anpassung der Erlösobergrenze ver­

pflichtet ist und so andererseits eine möglichst sachgerechte Abschätzung der zu­

künftigen Entwicklung des VPI erfolgen kann. 

Es wurden somit folgende VPl-Werte zu Grunde gelegt (zur Veranschaulichung wer­

de diese nachfolgend, mit Ausnahme für die Jahre 2011 und 2012, auf eine Nach­

kommastelle gerundet angezeigt; die Berechnung erfolgte indes mit sieben Nach­

kommastellen): 

Jahr VPI 
2011 102,1 
201 2 104,1 
2013 106,1 
2014 108,2 
2015 110,3 
201 6 112,5 
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Für das zweite Jahr der zweiten Regulierungsperiode (2015) wurde demgemäß ein 

Inflationsfaktor in Höhe von 1,0396, für das dritte Jahr der zweiten Regulierungsperi­

ode (2016) ein Inflationsfaktor in Höhe von 1,0599, für das vierte Jahr der zweiten 

Regulierungsperiode (2017) ein Inflationsfaktor in Höhe von 1,0807 und für das fünf­

te Jahr der zweiten Regulierungsperiode (2018) ein Inflationsfaktor in Höhe von 

1,1019 (alle Werte wurden auf vier Nachkommastellen gerundet) zugrunde gelegt. 

Die Inflationsfaktoren für die jeweiligen Jahre in Bezug auf das Basisjahr - d. h. die 

relative prozentuale Änderung des VPI des jeweiligen Jahres gegenüber dem VPI 

des Basisjahres 2011 - ist in nachstehender Tabelle als zweistellig gerundeter Pro­

zentwert dargestellt: 

Jahr VPl 1 I VPlo 
2014 1,96% 
2015 3,96% 
2016 5,99% 
2017 8,07% 
2018 10,19% 

Die Beschlusskammer hat diese Werte bereits bei der vorliegenden Festlegung der 

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der Jahre 2014 bis 2018 berücksichtigt 

(Anlage 8). 

2.6. Genereller sektoraler Produktivitätsfaktor nach § 9 ARegV 

Im Rahmen der Anreizregulierung ist bei der Bestimmung der Erlösobergrenzen zu 

berücksichtigen, wie sich die Produktivität der gesamten Branche abweichend von 

der Gesamtwirtschaft entwickelt. Dies erfolgt durch den generellen sektoralen Pro­

duktivitätsfaktor (PF 1). 

Gemäß § 9 Abs. 1 ARegV wird der generelle sektorale Produktivitätsfaktor aus der 

Abweichung des netzwirtschaftlichen Produktivitätsfortschritts vom gesamtwirtschaft­

lichen Produktivitätsfortschritt sowie der gesamtwirtschaftlichen Einstandspreisent­

wicklung von der netzwirtschaftlichen Einstandspreisentwicklung ermittelt. 

In der zweiten Regulierungsperiode beträgt der generelle sektorale Produktivitätsfak­

tor für Netzbetreiber jährlich 1,5 Prozent (§ 9 Abs. 2 ARegV). Der Bundesgerichtshof 

hat die Rechtmäßigkeit der Regelung über den generellen sektoralen Produktivitäts­

faktor nach§ 9 ARegV bestätigt (BGH, EnVR 31/10, Rn. 16ff.). 

enthält Betriebs- und Gesch2ftsgeheimnisse 
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In Anlage 1 zu § 7 ARegV wird die Variable PF1 als der generelle sektorale Produkti­

vitätsfaktor nach Maßgabe des § 9 ARegV definiert, der die Veränderungen des ge­

nerellen sektoralen Produktivitätsfaktors für das Jahr t der jeweiligen Regulierungs­

periode im Verhältnis zum ersten Jahr der Regulierungsperiode wiedergibt. Die Ver­

änderungen des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors für das Jahr t der jeweili­

gen Regulierungsperiode im Verhältnis zum ersten Jahr der Regulierungsperiode 

(PF 1) ergeben sich demgemäß mittels des folgenden Algorithmus: 

PF t =(1+0,015) A t-1. 

2.7. Erweiterungsfaktor nach§ 10 ARegV 

Sofern der Netzbetreiber gern. § 4 Abs. 4 Nr. 1 ARegV die Anpassung der kalender­

jährlichen Erlösobergrenzen aufgrund eines Erweiterungsfaktors nach § 10 ARegV 

beantragt hat, wird über diesen Antrag in einem gesonderten Beschluss entschieden. 

2.8. Saldo des Regulierungskontos nach§ 5 Abs. 4 ARegV 

Die Differenz zwischen den zulässigen Erlösen und den vom Netzbetreiber unter Be­

rücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung erzielbaren Erlösen wird gemäß 

§ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV jährlich auf dem Regulierungskonto verbucht. Gleiches gilt 

gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV für die Differenz zwischen den für das Kalenderjahr 

tatsächlich entstandenen Kosten für die Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 

und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen. 

Die Differenzen sind gemäß § 5 Abs. 2 S. 1 ARegV in Höhe des im jeweiligen Kalen­

derjahr durchschnittlich gebundenen Betrags zu verzinsen. Der durchschnittlich ge­

bundene Betrag ergibt sich gemäß § 5 Abs. 2 S. 2 ARegV aus dem Mittelwert von 

Jahresanfangs- und Jahresendbestand. Die Verzinsung richtet sich gemäß§ 5 Abs. 

2 S. 3 ARegV nach dem auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezo­

genen Durchschnitt der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Umlaufs­

rendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten. 

übersteigen die tatsächlich erzielten Erlöse die nach § 4 ARegV zulässigen Erlöse 

des letzten abgeschlossenen Kalenderjahres um mehr als 5 %, so sind ge­

mäß § 5 Abs. 3 ARegV die Netzentgelte durch den Netzbetreiber nach Maßgabe des 
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§ 17 ARegV anzupassen. Eine Anpassung der Erlösobergrenze innerhalb der Regu­

lierungsperiode auf Grund der Änderungen der jährlich verbuchten Differenzen 

nach § 5 Abs. 1 ARegV findet gemäß § 5 Abs. 4 S. 4 ARegV nicht statt. 

Der Saldo des Regulierungskontos gern. § 5 Abs. 4 ARegV wird gern. Anlage SR 

nebst den dazugehörigen Anlagen A1 bis A5 ermittelt. Die sich daraus ergebenden 

Anpassungsbeträge werden in Anlage 8 ausgewiesen. 

111. Meldepflichten 

Die Anordnung des Tenors zu 2.) ergeht auf der Grundlage der § 29 Abs. 1 EnWG 

i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV. 

Gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 ARegV ist der Netzbetreiber bei einer Änderung des Ver­

braucherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV verpflichtet, die Erlösobergrenze jeweils 

zum 1. Januar eines Kalenderjahres anzupassen. Gleiches gilt bei der Änderung von 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 

ARegV und volatilen Kostenanteilen gemäß § 11 Abs. 5 ARegV. Einer erneuten 

Festlegung der Erlösobergrenze bedarf es ausweislich § 4 Abs. 3 S. 2 ARegV in die­

sen Fällen nicht. 

Die entsprechende Verpflichtung des Netzbetreibers zur Anpassung der Erlösober­

grenzen ist ausweislich der Verordnungsbegründung in die Festlegung aufzunehmen 

(BR-DrS.417 / 07, S.44 f.). Die Verpflichtung zur Anpassung der Erlösobergrenzen 

wird daher gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 EnWG nochmals 

ausdrücklich angeordnet. Hiermit soll die Möglichkeit eröffnet werden, die Verpflich­

tung nach§ 94 EnWG durchzusetzen. 

IV. Netzübergänge 

Die Anordnung des Tenors zu 3.) ergeht auf Grundlage der§ 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. 

§ 32 Abs. 1 Nr. 11 und§ 28 Nr. 8 ARegV. 

Gemäß § 28 Nr. 8 ARegV ist der Netzbetreiber verpflichtet, den Übergang von Net­

zen, Netzzusammenschlüsse und -aufspaltungen nach § 26 ARegV anzuzeigen. 
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enth21t Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

Nach Maßgabe des § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 11 ARegV kann die 

Bundesnetzagentur Entscheidungen zu Umfang, Zeitpunkt und Form der nach den 

§§ 27 und 28 ARegV zu erhebenden und mitzuteilenden Daten, insbesondere zu den 

zulässigen Datenträgern und Übertragungswegen treffen. In Ausübung dieser Be­

fugnis ordnet sie an, dass der Netzbetreiber ohne schuldhaftes Zögern den Über­

gang von Netzen, Netzzusammenschlüsse und -aufspaltungen nach § 26 ARegV 

anzuzeigen hat. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Bundesnetzagentur zeitnah 

von dem Sachverhalt erfährt und sicherstellen kann, dass die Vorgaben des § 26 

ARegV eingehalten werden. Damit soll die Möglichkeit eröffnet werden, die Verpflich­

tung nach§ 94 EnWG durchzusetzen. 

V. Gebühren 

Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach § 91 EnWG. 

VI. Anlagenverweis 

Die Anlagen Zwischendokumentation und die dazu gehörigen Anlagen 1 bis 3 

und 8 sowie die Anlage SR nebst den dazu gehörigen Anlagen A1 bis AS sind Be­

standteil dieses Beschlusses. 
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enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann binnen einer Frist von einem Monat nach Zustellung 

Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist schriftlich bei der Bundesnetza­

gentur (Hausanschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die 

Beschwerde innerhalb der Frist bei dem Oberlandesgericht Düsseldorf (Hausan­

schrift: Cecilienallee 3, 4047 4 Düsseldorf) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt 

einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag 

von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Be­

schwerdebegründung muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und 

seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsachen 

und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt, enthalten. Die Beschwerde­

schrift und Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet 

sein . 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Bonn, den 27.04.2015 

Vorsitzender Beisitzer Beisitzer 

Sender Petermann 
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Gesamtkostenblatt 

Position 
imBAB 

1. 
1 .1. 

1.1.a. 
1.1.b. 

1.1.c. 

1.1.1. 

1.1.1 .1. 

1.1.1.2. 
1.1.1.2.1. 
1.1.1 .2.2. 

1.1.1.2.3. 
1.1 .1.2.4. 

1.1.1.3. 

1.1.1.4. 

1.1.1.5. 
1.1.2. 
1.1.2.1. 

1.1 .2.1.a. 
1.1.2.1 .b. 

1.1.2.1.c. 

1.1.2.2. 
1.1.2.3. 
1.1.2.4. 

1.1.2.5. 
1.1.2.6. 
1.1.2.7. 

1.2. 
1.2.1. 

1.2.1.a. 

Kostenart 

Aufwandsgleiche Kosten 
Materialkosten 
davon im gesetzlichen Rahmen ausgeübte Betriebs- und Personalratstätigkeit 
davon für Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen 

davon für Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäftigten 
Betriebsangehörigen 

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 

Aufwendungen für die Beschaffung von Verlustenergie 
Aufwendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeugungsanlagen 
nach EEG (exklusive Einspeisemanagement-Maßnahmen) 
nach KWK-G 
nach § 18 StromNEV 
Einspeisemanagement-Maßnahmen 
Betriebsverbrauch 

Aufwendungen für Differenz-Bilanzkreise bzw. Aufwendungen für den Ausgleich von Abweichungen 
bei Standardlastprofilen 
Sonstiges 
Aufwendungen für bezogene Leistungen 
Aufwendungen an vorgelagerten Netzbetreiber 
davon Aufwendungen für Netzreservekapazität 
davon Aufwendungen gemäß§ 14 Abs. 2 StromNEV (Pancaking) 
davon Aufwendungen für unterspannungsseitige Messung 

Aufwendungen für Blindstrom 
Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur 
Aufwendungen für singulär genutzte Betriebsmittel 
Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Betriebsführung 
Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Wartungs- und lnstandhaltungsleistungen 
Sonstiges 
Personalkosten 
Löhne und Gehälter 
davon im gesetzlichen Rahmen ausgeübte Betriebs- und Personalratstätigkeit 

vom Netzbetreiber 
angegebene Kosten 

[EUR] 

Kürzungen 
[EUR] 

anerkannte Kosten 
[EUR] 
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1.2.1.b. 

1.2.1.c. 

1.2.1.d. 

1.2.2. 

davon für Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen 

davon für Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäftigten 
Betriebsangehörigen · 

davon betriebliche und tarifvertragliche Vereinbarungen zu Lohnzusatzleistungen, soweit diese in 
der Zeit vor dem 31 . Dez. 2008 abgeschlossen worden sind 

Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 

1.2.2.a. 

1.2.2.1 
1.2.2.2 
1.3. 

1.3.1. 
1.3.2. 
1.3.3. 

1.3.4. 
1.4. 
1.5. 

1.5:1. 
1.5.2. 
1.5.3. 
1.5.4. 
1.5.5. 
1.5.6. 
1.5.7. 
1.5.8. 
1.5.9. 

1.5.10. 
1.5.11 . 
1.5.12. 
1.5.13. 
1.5.14. 
1.5.15. 

1.5.16. 

2. 
2.1. 

2.1 .1. 

davon betriebliche und tarifvertragliche Vereinbarungen zu Versorgungsleistungen, soweit diese in 
der Zeit vor dem 31. Dez. 2008 abgeschlossen worden sind 
Altersversorgung 
soziale Abgaben und sonstige Aufwendungen 
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
gegenüber verbundenen Unternehmen 
gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 
gegenüber Kreditinstituten 
Sonstiges 
Sonstige Steuern 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 
Konzessionsabgaben 
Mieten. sonstige Pachtzinsen, sonstige Leasingraten, Gebühren und Beiträge 
Versicherungen 
Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften 
Postkosten, Frachtkosten und ähnliche Kosten 
Rechts- und Beratungskosten 
Sponsoring, Werbung, Spenden 
Reisekosten und Auslösungen 
Bewirtung und Geschenke 
Wartung und Instandsetzung 
Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen 
Zahlungen an Städte oder Gemeinden nach Maßgabe von § 5 Abs. 4 StromNEV 
Sonstiges 
im gesetzlichen Rahmen ausgeübte Betriebs- und Personalratstätigkeit 
für Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen 

für Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäftigten 
Betriebsangehörigen 
Abschreibungen 
Abschreibungen Immaterielles Anlagevermögen 

Konzessionen. gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an 
solchen Rechten und Werten 
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2.1 .2. Sonstiges 
2.2. Kalk. Abschreibungen Sachanlagevermögen 
2.3. Abschreibungen Umlaufvermögen 

2.4. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 
3. Kalk. Eigenkapitalzinsen 
4. Kalk. Gewerbesteuer 

La. Netzkosten l.a. vor Abzug der kostenmindemden Erlöse 
5. Kostenmindemde Erlöse und Erträge 
5.1. Bestandsveränderungen 
5.2. Aktivierte Eigenleistungen 
5.3. sonstige betriebliche Erträge 

5.3.1. Erträge aus der Auflösung von Netzanschlussbeiträgen 
5.3.2. Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen 
5.3.3. Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen 
5.3.4. Erträge aus Blindstrom 
5.3.5. andere sonstige betriebliche Erträge 
5.4. Erträge aus Beteiligungen 

5.4.a. davon aus verbundenen Unternehmen 
5.5. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 
5.5.a. davon aus verbundenen Unternehmen 
5.6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 
5.6.1. Erträge aus Finanzanlagen 
5.6.1.a. davon Erträge aus verzinslichen Finanzanlagen 

5.6.1.b. davon Erträge aus Cash-Pooling 
5.6.2. Erträge aus Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen 
5.6.2.1. Erträge aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 
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5.6.2.2. Erträge aus Forderungen gegen verbundene Unternehmen (z.B. Cash-Pooling) 
5.6.2.3. Erträge aus Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 
5.6.2.4. Erträge aus sonstigen Vermögensgegenständen 
5.6.3. Erträge aus Wertpapieren 
5.6.4. Erträge aus Kassenbestand, Guthaben bei Bundesbank und Kreditinstituten 
5.6.5. andere sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 
5.7. Umsatzerlöse (nicht aus Netzentgelten) 
5.7.1. erhobene Konzessionsabgaben 
5.7.2. Erlöse aus EEG 
5.7.2.a. davon aus Weitergabe des aufgenommenen EEG-Stroms 
5.7.3. Erlöse aus KWK-G 
5.7.3.a. davon aus KWK-Stromverkauf (§ 4 Abs. 2 KWK-G) 
5.7.3.b. davon aus Ausgleichszahlungen von ÜNB (§ 9 Abs. 1 KWK-G) 
5.7.4. sonstige Erlöse (nicht aus Netzentgelten) 
l.b. Netzkosten l.b. nach Abzug kostenmindernder Erlöse 
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1.5.10. Wartung und Instandsetzung 

In dieser Position sind die für den Betrieb eines Elektrizitätsversorgungsnetzes be­

triebsnotwendigen Kosten für Wartung und Instandsetzung zu verbuchen. Bei der 

Wartung und Instandsetzung ist von kontinuierlichen Prozessen langlebiger Wirt­

schaftsgüter auszugehen. 

Netzgebiet Lauenburg: 

Die vom Netzbetreiber angegebenen Kosten in Höhe von - werden voll um­

fänglich anerkannt. 

Netzgebiet Boizenburg: 

Die vom Netzbetreiber angegebenen Kosten in Höhe von werden vollurn­

fänglich anerkannt. 

1.5.11. Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen 

Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen sind nur dann be­

rücksichtigungsfähig , wenn sie eindeutig dem Netzbetrieb zugeordnet werden kön­

nen. In der Regel sind dies Abschreibungen auf nicht geleistete Hausanschlusskos­

ten und Baukostenzuschüsse sowie Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen 

aufgrund der Zahlungsunfähigkeit eines Händlers. In keinem Fall können Forde­

rungsausfälle des Vertriebs gegen Endkunden anteilig ins Netz auch i.R.v. Pau­

schalwertberichtigungen geschlüsselt werden. Das Risiko des Forderungsausfalls 

der Endkunden trägt der „assoziierte" Vertrieb. Bestünde die Möglichkeit Forde­

rungsausfälle anteilig auf den Netzbetrieb zu übertragen, würde dies zu einer 

( 	 Quersubventionierung und Benachteiligung von Dritthändlern führen, da der Netzbe­

trieb keine Forderungsausfälle von Dritthändlern übernehmen würde. 

Kosten, die unter der Position Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen auf 

Forderungen geltend gemacht werden, sind im Übrigen nur dann berücksichtigungs­

fähig, wenn es sich um Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen handelt. 

Uneinbringliche Forderungen liegen vor, wenn es sich um einen endgültigen Forde­

rungsausfall handelt, d. h. die Beitreibung des Forderungsbetrages erfolglos abge­

schlossen wurde (bspw. fruchtlose Zwangsvollstreckung oder Insolvenzverfahren 

mangels Masse eingestellt). Darüber hinaus steht die Existenz einer Versicherung 

gegen Forderungsausfälle einer Kostenanerkennung von Abschreibungen auf unein­

bringliche Forderungen entgegen. Das Vorliegen uneinbringlicher Forderungen ist 

vorn Netzbetreiber ausführlich, unter Nennung der Firma des Debitors, der Höhe des 
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Forderungsausfalls, der durchgeführien Maßnahmen im Rahmen der versuchten Bei­

treibung etc. darzulegen. 

1.5.12. Zahlungen an Städte oder Gemeinden nach Maßgabe von 

§ 5 Abs. 4 StromNEV 

In dieser Position sind die Zahlungen an Städte oder Gemeinden nach Maßgabe von 

§ 5 Abs. 4 StromNEV zu verbuchen. 

1.5.13. Sonstiges 

Netzgebiet Lauenburg: 

Die vom Netzbetreiber angegebenen Kosten in Höhe von werden vollum­

fänglich anerkannt. 

Netzgebiet Boizenburg: 

Die vom Netzbetreiber angegebenen Kosten in Höhe von werden vollum­

fänglich anerkannt. 

1.5.15. Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen 

Netzgebiet Lauenburg: 

Die vom Netzbetreiber angegebenen Kosten in Höhe von werden vollum­

fänglich anerkannt. 

Netzgebiet Boizenburg: 

Die vom Netzbetreiber angegebenen Kosten in Höhe von w„ erden vollum­

fänglich anerkannt. 

( 	
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2. 	 Kalkulatorische Bewertung des Sachanlagevermögens sowie Ermittlung 
der kalkulatorischen Abschreibungen 

Planmäßige oder außerplanmäßige Wertminderungen von Vermögensgegenständen 

werden in der Abschreibung erfasst. Die für die Netzentgeltkalkulation maßgebliche 

Abschreibung ist jedoch anders als bei aufwandsgleichen Kosten im Sinne der§§ 4 

und 5 StromNEV nicht wertmäßig aus der GuV übertragbar. Diese wird stattdessen 

auf Grundlage des § 6 StromNEV rein kalkulatorisch ermittelt und ersetzt somit den 

handelsbilanziellen Wert. Damit wird die Gewährleistung eines langfristig angelegten, 

leistungsfähigen und zuverlässigen Netzbetriebs gesichert: Die Wertminderung der 

betriebsnotwendigen Anlagegüter ist als Kostenposition bei der Ermittlung der Netz­

kosten in Ansatz zu bringen(§ 6 Abs. 1 S. 1 StromNEV). 

Für die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen und der kalkulatorischen Ei­

genkapitalverzinsung ist die Bestimmung der kalkulatorischen Restwerte des Sach­

anlagevermögens erforderlich. Bei der Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibun­

gen ist gemäß § 6 Abs. 1 S. 3 StromNEV zu unterscheiden nach Anlagegütern, die 

vor dem 01.01 .2006 aktiviert wurden (Altanlage), und Anlagegütern, die ab dem 

01.01.2006 aktiviert wurden (Neuanlage). 

Bei Altanlagen werden für den eigenfinanzierten Anteil des Anlagevermögens (ma­

ximal 40 %) Tagesneuwerte als Basis für die weiteren Berechnungen herangezogen 

(§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 StromNEV). Die Tagesneuwerte werden mittels Indexierung 

der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten ermittelt. Für den fremdfi­

nanzierten Anteil des Anlagevermögens bilden die jeweiligen historischen Anschaf­

fungs- und Herstellungskosten den Ausgangspunkt für die weitere Wertermittlung 

(§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 StromNEV). 

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Neuanlagen sind gern. § 6 Abs. 4 Strom­

NEV ausgehend von den jeweiligen historischen Anschaffungs- und Herstellungskos­

ten nach der linearen Abschreibungsmethode jahresbezogen (§ 6 Abs. 5 S. 3 und 4 

StromNEV) zu ermitteln. 

Dementsprechend sind zunächst die originären historischen Anschaffungs- und Her­

stellungskosten zu identifizieren. Netzkäufe und vergleichbare Fallgestaltungen dür­

fen nicht dazu führen, dass diese Berechnungsgrundlagen verfälscht werden. Daher 

ist sicherzustellen, dass derartige Wertansätze nicht an die Stelle der originären An­
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schaffungs- und Herstellungskosten treten und die Meldungen der Anschaffungs­

und Herstellungskosten von eventuellen Kaufpreisen etc. ggf. bereinigt werden. An­

schließend sind aus den originären historischen Anschaffungs- und Herstellungskos­

ten mithilfe von Preisindizes Tagesneuwerte zu bestimmen, um die eigenfinanzierten 

Abschreibungsanteile der Altanlagen berechnen zu können. Aus der gewichteten 

Bestimmung der Anschaffungsrestwerte der Altanlagen zu Tagesneuwerten und zu 

Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie den Restwerten der Neuanlagen wird 

schließlich die kalkulatorische Jahresabschreibung bestimmt. 

2.1. Historische Anschaffungs- und Herstellungskosten 

Die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind in § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 

StromNEV legal definiert als die im Zeitpunkt ihrer Errichtung erstmalig aktivierten 

Anschaffungs- und Herstellungskosten. 

Entscheidend bei der für die kalkulatorische Berechnung des Sachanlagevermögens 

relevanten Anschaffungs- und Herstellungskosten eines Anlagengutes ist, dass sie 

den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechen (vgl. § 6 Abs. 3 

und 4 StromNEV). Maßgeblich ist also der Zeitpunkt der Errichtung und Begründung 

der erstmalig aktivierten Anschaffungs- und Herstellungskosten. Diese Vorgabe ver­

bietet es grundsätzlich, Anschaffungs- und Herstellungskosten z.B. durch eine Rück­

rechnung anhand zeitnaher üblicher Anschaffungs- und Herstellungskosten unter 

Einbeziehung qualitativer Veränderungen des zu betrachtenden Gutes zu ermitteln. 

Nach § 6 Abs. 3 und 4 StromNEV bilden die jeweiligen historischen Anschaffungs­

und Herstellungskosten den Ausgangspunkt für die Wertbestimmung des Sachanla­

gevermögens, insofern die in Rede stehenden Vermögensteile betriebsnotwendig 

sind. Zum betriebsnotwendigen Vermögen gehören alle Vermögenswerte, die dem 

Ablauf des Geschäftsbetriebs zu dienen bestimmt sind. Nicht betriebsnotwendige 

Vermögensteile sind nicht anzusetzen. Das Mengengerüst darf somit nur in Betrieb 

befindliche Vermögensgegenstände umfassen. 

Nicht aktivierten sondern z.B. über lnstandhaltungsaufwand finanzierten Vermö­

gensgegenständen fehlt die Ansatzfähigkeit schon dem Grunde nach. Da unterstellt 

werden muss, dass diese Beträge in der Vergangenheit schon wieder verdient wur­

den, ist der Netznutzer nicht durch erneuten Ansatz als Anschaffungs- und Herstel­

lungskosten zu belasten. Dementsprechend sind Ansätze der Anschaffungs- und 
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Herstellungskosten seit 2006 dahingehend zu beleuchten, ob das Prinzip der Bilanz­

stetigkeit bzw. der Bewertungsstetigkeit Berücksichtigung fand . Die aufgrund des 

Entfallens einer jährlichen Prüfung eröffnete Möglichkeit, Aktivierungswahlrechte 

stärker als bisher zu nutzen und lnstandhaltungsaufwand zu aktivieren darf nicht zu 

gestalteten Mehrkosten führen. Der ersparte Aufwand würde sonst zweimal zurück 

vergütet, zunächst in der nicht durch Effizienzsteigerungen unterschrittenen Erlös­

obergrenze und dann in Form erhöhter Kapitalkosten (sog. OPEX-CAPEX-Switch). 

2.1 .1 Übergang von Netzen 

Gemäß § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 StromNEV ist bei der Ermittlung der kalkulatorischen 

Abschreibungen für den fremdfinanzierten Anteil der Altanlagen und gern. § 6 Abs. 4 

StromNEV bei den Neuanlagen von den jeweiligen, im Zeitpunkt ihrer Errichtung 

erstmalig aktivierten Anschaffungs- und Herstellungskosten („historische Anschaf­

fungs- und Herstellungskosten") auszugehen. § 6 Abs. 6 StromNEV untersagt eine 

Abschreibung unter Null aufgrund des Wiederauflebens kalkulatorischer Restwerte, 

insbesondere auch im Falle einer Veränderung der ursprünglichen Abschreibungs­

dauer. Nach der ausdrücklichen Regelung des § 6 Abs. 7 StromNEV gilt das Verbot 

der Abschreibung unter Null ungeachtet einer Änderung der Eigentumsverhältnisse 

oder der Begründung von Schuldverhältnissen. In den genannten Vorschriften 

kommt die eindeutige gesetzliche Vorgabe zum Ausdruck, dass ein Netzkauf oder 

vergleichbare Fallgestaltungen nicht zu einer Erhöhung der berücksichtigungsfähigen 

Netzkosten führen darf. Insoweit hat der Gesetzgeber den Interessen der Netznutzer 

an möglichst geringen Netzkosten den Vorrang eingeräumt. Ihre sachliche Grundla­

ge findet diese gesetzgeberische Entscheidung in dem Charakter der Energieversor­

gungsnetze als natürliche Monopole, die den Netznutzern regelmäßig keine wettbe­

werblichen Ausweichmöglichkeiten lassen. Die Vorschrift geht auch schon aufgrund 

ihrer systematischen Stellung den Übergangsregelungen des § 32 StromNEV vor. 

D.h. unabhängig von den zugrunde gelegten Nutzungsdauern, unabhängig von der 

Änderung von Eigentumsverhältnissen oder der Begründung von Schuldverhältnis­

sen, darf kein Vermögensgegenstand mehr als genau einmal in Ansatz gebracht 

werden. 

Für den Fall von Netzkäufen ist dementsprechend festzuhalten, dass ein Anspruch 

eines Netzbetreibers, bei der Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte den Kauf­

preis für erworbene Netze zugrunde zu legen, nicht besteht (BGH, KVR 35/07 - SW 
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Neustadt a.d.W„ Rn. 47 ff.). Nach § 6 Abs. 6 StromNEV dü1ien die Abschreibungs­

grundlagen nicht verändert werden, was bedeutet, dass das Abschreibungsobjekt 

nur einmal und ohne Erhöhung der Kalkulationsgrundlage abgeschrieben werden 

kann. Die Regelung des § 6 Abs. 7 StromNEV stellt überdies ausdrücklich klar, dass 

das Verbot einer Abschreibung unter Null auch im Falle eines Eigentümerwechsels 

gilt. Damit wird bei einem Verkauf eine Veränderung der Abschreibungsgrundlage 

explizit ausgeschlossen. Auch aus der vielfach herangezogenen „Kaufering"­

Entscheidung des BGH (BGH, KZR 12/97) folgt nichts anderes (so explizit für die 

StromNEV: BGH, KVR 35/07 - SW Neustadt a.d.W., Rn. 47 ff.) 

Der Netzbetreiber hat keine Angaben zu etwaigen Netzkäufen gemacht. Die Be­

schlusskammer geht daher davon aus, dass Netzkäufe der Netzbetreiber nicht er­

folgt sind. Sie behält sich eine Rücknahme oder einen Widerruf der Festlegung der 

Erlösobergrenzen für den Fall vor, dass der Netzbetreiber in der Vergangenheit ei­

nen Netzkauf getätigt haben sollte. 

2.1.2 Veränderung der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten 

Nach § 6 Abs. 3 und 4 StromNEV bilden die jeweiligen historischen Anschaffungs­

und Herstellungskosten den Ausgangspunkt für die Wertbestimmung des Sachanla­

gevermögens, insofern die in Rede stehenden Vermögensteile betriebsnotwendig 

sind. Zum betriebsnotwendigen Vermögen gehören alle Vermögenswerte, die dem 

Ablauf des Geschäftsbetriebs zu dienen bestimmt sind. Nicht betriebsnotwendige 

Vermögensteile sind nicht anzusetzen. 

Entscheidend bei den für die kalkulatorische Berechnung des Sachanlagevermögens 

relevanten Anschaffungs- und Herstellungskosten eines Anlagengutes ist es, dass 

sie den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechen (vgl. § 6 

Abs. 3 und 4 StromNEV). Maßgeblich ist also der Zeitpunkt der Errichtung und Be­

gründung der erstmalig aktivierten originären Anschaffungs- und Herstellungskosten. 

Neubewertungen und Umbuchungen sind für die kalkulatorische Bewertung in der 

StromNEV unzulässig, um das Abschreibungsverbot unter Null nach § 6 Abs. 5 

StromNEV und § 6 Abs. 7 StromNEV sicherzustellen. Dementsprechend werden in 

der StromNEV-Kalkulation - dem Gedanken des Ersatzes der HGB-Regeln durch die 

Kalkulationsvorgaben folgend - sämtliche Veränderunge~, z.B. aufgrund erlaubter 

degressiver oder anderer Sonderabschreibungen, grundsätzlich unzulässig. Lediglich 

wenn ein Wirtschaftsgut die Sphäre der Regulierungsbasis durch Ausscheiden aus 

( 	

- 35 ­



dem Anlagevermögen verlässt, ist die Berechnungsgrundlage originärer Anschaf­

fungs- und Herstellungskosten außer Ansatz zu bringen. Analog sind auch sämtliche 

nachträgliche Veränderungen von Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht be­

rücksichtigungsfähig. Diese gelten als neue originäre Anschaffungs- und Herstel­

lungskosten der jeweiligen Anlagengruppe im Jahr der erstmaligen Aktivierung. Die 

einmal gewählte Nutzungsdauer und das ursprüngliche Zugangsjahr sind unverän­

dert fortzuführen, um das in § 6 Abs. 5 und § 6 Abs. 7 StromNEV vorgegebene Ver­

bot von Abschreibungen unter Null umzusetzen. 

Neben den originären Anschaffungs- und Herstellungskosten sind nach Maßgabe 

des § 6 Abs. 5 S. 2 StromNEV die jeweils für eine Anlage in Anwendung gebrachte 

betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer für die Restdauer ihrer kalkulatorischen Ab­

schreibung unverändert zu lassen. 

Die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten des Basisjahres 2004 mit 

den zum damaligen Zeitpunkt gewählten Zugangsjahren und Zuordnungen zu den 

jeweiligen Anlagengruppen wurden im Rahmen des Beschlusses BK8-05/252 (Netz­

gebiet Lauenburg), Beschluss BK8-05/282 (Netzgebiet Boizenburg) bereits geprüft 

und festgestellt und sind grundsätzlich unverändert fortzuführen, es sei denn Anla­

genabgänge mindern den Anlagenbestand. Umbuchungen zwischen den Anlagen­

gruppen oder Veränderungen in den Zugangsjahren sind laut StromNEV-Vorgaben 

insofern nicht nachzuvollziehen und unzulässig, da durch die entsprechenden Ver­

änderungen bereits verdiente Abschreibungen und Restwerte erneut in Ansatz ge­

bracht werden könnten. Die Beschlusskammer ergänzt Zugänge im Anlagevermögen 

der Jahre 2007 - 2011 um die betriebsnotwendigen Anschaffungs- und Herstel­

lungskosten. 

2.1.2.1 Abgänge im Anlagevermögen Altanlagen 

Anschaffungs- und Herstellungskosten vorzeitig außer Betrieb genommener Vermö­

gensgegenstände sind nicht zeitgleich mit dem Ersatzvermögensgegenstand be­

rücksichtigungsfähig . Anlagengüter, die vorzeitig außer Betrieb genommen werden, 

führen insofern zu einer Verringerung der jeweiligen Anschaffungs- und Herstel­

lungskosten im Zeitpunkt der Errichtung und Begründung der erstmalig aktivierten 

Anschaffungs- und Herstellungskosten. Diese verlassen den Netzbetrieb. Die kalku­

latorische Nutzungsdauer endet mit dem bilanziellen Anlagenabgang und führt zu 

einer Sonderabschreibung in Höhe des kalkulatorischen Restwerts des Anlagengu­

tes, etwaige Erlöse aus der Veräußerung des Anlagengutes sind dabei Kosten min­

( 
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dernd anzusetzen. Die Beschlusskammer berücksichtigt insofern die Anlagenabgän

ge in den Anschaffungs- und Herstellungskosten und die korrespondierende Sonder­

abschreibung in Höhe des kalkulatorischen Restwerts, insoweit diese im Basisjahr 

auftritt. Schließlich sind auch Minderungen des Anteils des Stromnetzes an Anlagen­

gütern des gemeinschaftlich genutzten Bereichs eines Versorgungsunternehmens 

als Anlagenabgang zu klassifizieren. 

Demzufolge legt die Beschlusskammer der Prüfrechnung grundsätzlich die histori­

schen Anschaffungs- und Herstellungskosten mit Stand der letzten Kostenprüfung 

mit den zum damaligen Zeitpunkt gewählten Zugangsjahren und Zuordnungen zu 

den jeweiligen Anlagengruppen - bereinigt um Netzzugänge oder -abgänge und An­

lagenabgänge - zugrunde. 

2.1.2.2 Zugänge im Anlagevermögen Altanlagen 

Als nachträgliche Anschaffungskosten ist zu verstehen, dass die Anschaffungskosten 

einer Anlage z.B. durch Erweiterung oder Erneuerung nachträglich erhöht werden. 

Hierbei werden handelsrechtlich im Regelfall die nachträglichen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten im Zugangszeitpunkt der Errichtung und Begründung der ur­

sprünglichen Anlage erfasst. Kalkulatorisch sollten diese jedoch aufgrund der oben 

geschilderten Vorgabe der StromNEV als neue Anschaffungs- und Herstellungskos­

ten im Jahr der erstmaligen Aktivierung erfasst werden. 

2.2. Tagesneuwerte 

Die Anwendung von Indexreihen dient dazu, Kosten der anlagenspezifischen Inflati­

on bei der Netzentgeltkalkulation zu berücksichtigen. Indexreihen geben wieder, in

wiefern sich Kosten der Wiederbeschaffung bestimmter Anlageguter im Zeitablauf 

entwickeln. Damit soll dem Netzbetreiber ermöglicht werden, das Anlagevermögen 

zu erhalten. Nicht zuletzt im politischen Kompromisswege sind unterschiedliche Be­

wertungsmaßstabe für Altanlagen (vor dem 01. 01. 2006 aktiviert, Nettosubstanzer­

haltung) und Neuanlagen (Realkapitalerhaltung) vorgegeben worden. 

Für den eigenfinanzierten Anteil der Altanlagen ist der Tagesneuwert und damit eine 

Indizierung maßgeblich (§ 6 Abs. 1, Abs. 2 S. 2 und Abs. 3 StromNEV). Der Tages­

neuwert wird von der Verordnung selbst definiert als der "unter Berücksichtigung der 

technischen Entwicklung maßgebliche Anschaffungswert zum jeweiligen Bewer­

tungszeitpunkt" (§ 6 Abs. 3 S. 1 StromNEV). Dieser aktuelle Anschaffungswert ist, so 

die weitere Vorgabe der Verordnung, durch Umrechnung der historischen Anschaf­

fungs- und Herstellungskosten zu ermitteln . 

­
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Nachdem die Verordnung zur Änderung von Verordnungen auf dem Gebiet des 

Energiewirtschaftsrechts vom 14.08.2013 in Kraft getreten ist (BGBI. 201 3 Nr.50, 

21 .08.201 3, S. 3250 ff.) sind gemäß§ 6 Abs. 3 S. 2 i.V.m. § 6a Abs. 1 StromNEV 

folgende Indexreihen des Statistischen Bundesamtes heranzuziehen: 

1. 	 für die Anlagengruppe der Grundstücksanlagen und Gebäude der Anlage 1 

die Indexreihe Gewerbliche Betriebsgebäude , Bauleistungen am Bauwerk, 

ohne Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für 

die Bauwir1schaft); 

2. 	 für die Anlagengruppe der Kabel der Anlage 1 

a) die Indexreihe Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne 

Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die 

Bauwirtschaft) mit einem Anteil von 70 Prozent und 

b) der Index Andere elektrische Leiter für eine Spannung von mehr als 1 

000 Volt (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise 

gewerblicher Produkte) mit einem Anteil von 30 Prozent; 

3. 	 für die Anlagengruppe der Freileitungen der Anlage 1 

a) die Indexreihe Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne 

Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die 

Bauwirtschaft) mit einem Anteil von 50 Prozent, 

b) der Index Andere elektrische Leiter für eine Spannung von mehr als 1 

000 Volt (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise 

gewerblicher Produkte) mit einem Anteil von 15 Prozent und 

c) der Index Türme und Gittermaste, aus Eisen oder Stahl (Statistisches 

Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte) 

mit einem Anteil von 35 Prozent; 

4. 	 für die Anlagengruppe der Stationen der Anlage 1 

a) die Indexreihe Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne 

Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die 

Bauwirtschaft) mit einem Anteil von 35 Prozent und 

b) der Index für Erzeugerpreise gewerblicher Produkte gesamt (ohne Mi­

neralölerzeugnisse) (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeu­

gerpreise gewerblicher Produkte) mit einem Anteil von 65 Prozent; 

5. 	 für alle übrigen Anlagengruppen, mit Ausnahme der Anlagengruppe 1.1 . 

Grundstücke der Anlage 1, ist die Indexreihe für Erzeugerpreise gewerblicher 

( 
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Produkte gesamt (ohne Mineralölerzeugnisse) (Statistisches Bundesamt, 

Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte). 

2.3. Ermittlung der kalkulatorischen Jahresabschreibung und Restwerte 

Die jährlichen kalkulatorischen Abschreibungen ergeben sich aus der Summe der 

Einzelabschreibungen aller Sachanlagen. Hierbei ist zwischen Altanlagen (vor dem 

01 .01.2006 aktiviert) und Neuanlagen (ab dem 01 .01.2006 aktiviert) zu unterschei­

den. Alt- und Neuanlagen unterscheiden sich dadurch, dass für Altanlagen - im Ge­

gensatz zu den Neuanlagen - eine Bewertung auf Basis der Tagesneuwerte gemäß 

§ 6 Abs. 2, 3 und 4 StromNEV vorzunehmen ist. Die kalkulatorischen Abschreibun­

gen sind gern. § 6 Abs. 5 S. 3 StromNEV jahresbezogen zu ermitteln . Dafür ist nach 

§ 6 Abs. 5 S. 4 StromNEV jeweils ein Zugang des Anlagegutes zum 1. Tag des Ge­

schäftsjahres zu Grunde zu legen, in dem die Anschaffung erfolgte. 

Grundstücke können nicht abgeschrieben werden . Aus § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV 

folgt zudem (s. auch zur Eigenkapitalverzinsung), dass Grundstücke im Rahmen der 

kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung zu historischen Anschaffungskosten anzu­

setzen sind. Planmäßige Abschreibungen sind nach § 253 Abs. 3 S. 1 HGB nur für 

solche Vermögensgegenstände zulässig, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wobei 

sich die zeitliche Begrenzung der Nutzung aus der Eigenart des Vermögensgegen­

standes ergeben muss, was bei Grundstücken gerade nicht der Fall ist. In der Kon­

sequenz sieht auch Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 StromNEV für Grundstücke keine 

begrenzte Nutzungsdauer vor. Soweit daher in abschreibungsfähigen Positionen, wie 

z. B. Bauten, Grundstücksanteile enthalten sind, müssen diese Positionen um die 

Grundstücksanteile gekürzt werden. 

2.3.1 Kalkulatorische Jahresabschreibung für Altanlagen 

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Altanlagen sind unter Berücksichtung der 

Eigenkapitalquote nach der linearen Abschreibungsmethode zu ermitteln (§ 6 Abs. 2 

S. 1 StromNEV). Der eigenfinanzierte Abschreibungsanteil der Altanlagen ist der zu 

Grunde zu legende Restwert zu Tagesneuwerten multipliziert mit der Eigenkapital-. 

quote und geteilt durch die anwendbare Restnutzungsdauer; der fremdfinanzierte 

Abschreibungsanteil der Altanlagen ergibt sich aus den relevanten Restwerten zu 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten multipliziert mit der Fremdkapi­

talquote und geteilt durch die anwendbare Restnutzungsdauer (§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 

i. V. m. § 6 Abs. 3 S. 1 und 2 StromNEV; § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 StromNEV). 

( 
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Die rechnerische Ermittlung der Jahresabschreibungen ist für die Kalkulation nach 

StromNEV durch § 6 Abs. 2, 5 i. V. m. § 32 Abs. 3 und § 6 Abs. 6 S. 5 StromNEV 

geregelt. Der kalkulatorische Abschreibungsbetrag einer Altanlage ist nach folgender 

Formel zu ermitteln: 

RestwertTN\\" Restwert AKIHK. 
Kalk. Jalu-esabschreibungi = J x EKQuote + ' x FKQuote

Restnutzungsdaue1; Restnutzungsdaueti 

Hierbei ist die Restnutzungsdauer des Anlagegutes i (Restnutzungsdaueri) gleich der 

Differenz aus der Nutzungsdauer nach Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 StromNEV und 

der Anzahl der vergangenen Jahre seit Errichtung des Anlagegutes. In der Formel 

beschreiben der Restwert TNW,i den kalkulatorischen Restwert der Anlage i zu Ta­

gesneuwerten und der Restwert AKIHK,i den kalkulatorischen Restwert der Anlage i 

zu Anschaffungs- und Herstellungskosten.

2.3.2 Kalkulatorische Jahresabschreibung für Neuanlagen 


Die kalkulatorischen Abschreibungen der Neuanlagen sind ausgehend von den je­


weiligen historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten nach der linearen Ab­


schreibungsmethode zu ermitteln. Die kalkulatorische Jahresabschreibung ergibt 


sich demnach aus dem Quotienten der historischen Anschaffungs- und Herstellungs­


kosten und der nach Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 StromNEV gewählten Nutzungs­


dauer. Eine Bewertung auf Basis der Tagesneuwerte entfällt für Neuanlagen gemäß 


§ 6 Abs. 4 StromNEV. 


Die rechnerische Ermittlung der Jahresabschreibungen ist für die Kalkulation nach 


StromNEV durch § 6 Abs. 4, 5 und 6 S. 5 StromNEV geregelt. Der kalkulatorische 


Abschreibungsbetrag einer Neuanlage ist demnach entsprechend folgender Formel 

zu ermitteln: 

= AKJHKi
Kalk. Jahresabschreibungi --­

ND1 

( 

( 
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2.3.3 Ermittlung der kalkulatorischen Restv11erte des Sachanlagevermögens 

Die kalkulatorischen Restwerte zum 31.12.2011 ermitteln sich auf Basis der histori­

schen Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Abzug der vom Anschaffungsjahr 

bis zum Jahr 2011 entstandenen kalkulatorischen Abschreibungen. 

Für die Bestimmung der Netzentgelte nach StromNEV sind nach§ 32 Abs. 3 Satz 1 

StromNEV die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens für den eigen­

finanzierten Anteil auf Tagesneuwertbasis nach § 6 Abs. 3 StromNEV, für den fremd­

finanzierten Anteil anschaffungsorientiert zu bestimmen und anlagenscharf zu doku­

mentieren. 

Dabei sind nach § 32 Abs. 3 Satz 2 StromNEV die seit Inbetriebnahme der Sachan­

lagegüter der kalkulatorischen Abschreibung tatsächlich zu Grunde gelegten Nut­

zungsdauern heranzuziehen. 

Für die Fälle, in denen eine anlagenscharfe Dokumentation der Nutzungsdauern 

über Jahrzehnte hinweg möglicherweise nicht vorhanden ist, hat der Verordnungs­

geber eine Vermutungsregelung geschaffenen, die eintritt, falls die Heranziehung der 

tatsächlich zu Grunde gelegten Nutzungsdauern objektiv nicht (mehr) möglich ist. 

Soweit vor dem Inkrafttreten der StromNEV bei der Stromtarifbildung nach der Bun­

destarifordnung Elektrizität (vom 18.10.1989, BGB!. 1 S. 2255; BTOElt) Kosten des 

Elektrizitätsversorgungsnetzes zu berücksichtigen waren und von Dritten gefordert 

wurden, wird nach § 32 Abs. 3 Satz 3 StromNEV vermutet, dass die nach den Ver­

waltungsvorschriften der Länder zur Darstellung der Kosten- und Erlöslage im Tarif­

genehmigungsverfahren jeweils zulässigen Nutzungsdauern der Ermittlung der Kos­

ten zu Grunde gelegt worden sind. 

Insoweit sind Netzbetreiber verpflichtet, bei der Restwertermittlung zu berücksichti­

gen, in welchem Umfang Abschreibungen auf Sachanlagen bereits in die Strom­

preiskalkulation nach der Bundestarifordnung Elektrizität eingeflossen sind. Denn die 

Netzkosten sind bei den früher üblichen integrierten Versorgungsunternehmen not­

wendiger Bestandteil der Strompreiskalkulation gewesen. Dabei wurden im Rahmen 

der den Ländern obliegenden Anwendung der BTOElt in der Vergangenheit durch­

aus unterschiedliche Abschreibungszeiträume anerkannt. So waren in einzelnen 

Ländern vergleichsweise kurze steuerliche Abschreibungszeiten zulässig. Die Rege­

lungen des § 32 Abs. 3 StromNEV schreiben vor, dass diese Abschreibungszeiten 

bei der Netzentgeltkalkulation berücksichtigt werden müssen. Soweit also während 

der gesamten bisherigen Nutzungszeit der Anlagen kürzere Abschreibungszeiträume 
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in Ansatz gebracht worden sind, als jene Abschreibungsdauern, die fortan nach der 

Stromnetzentgeltverordnung zugelassen sind, so sind diese insoweit getätigten Ab­

schreibungen über die Strompreise regelmäßig bereits erhoben worden . Diesen Um­

stand bei der aktuellen Kalkulation nicht zu berücksichtigen, würde zu unberechtigten 

erhöhten Abschreibungen führen. Es käme zu einer Mehrfachverrechnung von Ab­

schreibungen bzw. zu sog. "Abschreibungen unter Null", die nach § 6 Abs. 6 und 7 

StromNEV verboten sind. überdies würde die unvollständige Berücksichtigung be­

reits erfolgter Abschreibungen zu einer Überhöhung des betriebsnotwendigen Kapi­

tals und mithin der zulässigen kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 

1 Satz 2 Nr. 1 und 2 StromNEV führen. 

Sind über Anlagegüter hinsichtlich ihrer Nutzungsdauern keinerlei Informationen ver­

fügbar und auch die Voraussetzungen des § 32 Abs. 3 S. 3 StromNEV nicht erfüllt, 

ist § 32 Abs. 3 S. 4 StromNEV anzuwenden. Nach Satz 4 wird vermutet, dass der 

kalkulatorischen Abschreibung des Sachanlagevermögens die unteren Werte der in 

Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 Satz 1 StromNEV genannten Spannen von Nutzungsdauern 

zu Grunde gelegt worden sind. 

Für die rechnerische Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte bedeutet dies im Ein­

zelnen: 

Wird im Rahmen der erstmaligen Kalkulation nach der StromNEV eine Änderung der 

angesetzten Nutzungsdauer gegenüber der zuvor angesetzten Nutzungsdauer vor­

genommen, so ist lediglich der auf Grundlage der bislang in Ansatz gebrachten Nut­

zungsdauer ermittelte kalkulatorische Restwert auf die neue Restnutzungsdauer zu 

verteilen. 

In der Vergangenheit vorgenommene Änderungen der angesetzten kalkulatorischen 

Nutzungsdauern (z. B. Wechsel von steuerlich zulässiger Nutzungsdauer auf be­

triebsgewöhnliche Nutzungsdauer) sind zu berücksichtigen. Dabei ist ausschließlich 

der kalkulatorische Restwert im Zeitpunkt des Nutzungsdauerwechsels auf die ver­

änderte Restnutzungsdauer zu verteilen. 

Ist eine Änderung der Nutzungsdauer zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergan­

genheit vorgenommen worden oder nach§ 32 Abs. 3 Satz 3 StromNEV zu vermuten, 

ist die Ermittlung des Restwertes eines Anlagengutes zweistufig vorzunehmen (bei 

mehr als einem Wechsel der Nutzungsdauer entsprechend mehrstufig). 

( 
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Anlagengruppen steuerliche 

Kabel 220 kV 

Kabel 110 kV 

Kabel Mittelspannungsnetz 

Kabel 1 kV 

Kabel Abnehmeranschlüsse 

Freileitungen 110-380kV 

Freileitungen Mittelspannungsnetz 

Freileitungen 1 kV 

Freileitungen Abnehmeranschlüsse 

Stationseinrichtungen und Hilfsanlagen inklusive Trafo 

und Schalter 

Zu ermitteln ist daher, ob der dem Antrag zugrunde liegende kalkulatorische Rest­

wert des Sachanlagevermögens den Vorschriften des § 32 Abs. 3 StromNEV ent­

spricht. 

Für eine Plausibilisierung der von der Antragstellerin ihrem Netzentgeltantrag zu­

grunde gelegten kalkulatorischen Restwerte hat die Beschlusskammer eine eigene 

Ermittlung (Prüfrechnung) der kalkulatorischen Restwerte in Anwendung des § 32 

Abs. 3 StromNEV durchgeführt. 

Ausgangspunkt dieser Prüfrechnung sind die seitens der Antragstellerin in dem Blatt 

„B2" des Erhebungsbogens mitgeteilten Anschaffungs- und Herstellungskosten. 

Netzbetreiber Anwendbare Nutzungsdauern 

Versorgungsbetriebe Elbe - s'teuerliche Nutzungsdauern bis 31 .12.2003 

Netzgebiet: Lauenburg - betriebsgewöhnliche Nutzungsdauern bis heute 

(entsprechen den jeweiligen Untergrenzen der Nutzungs­

dauern nach Anlage 1 StromNEV) 

Zulässige Nutzungsdauern für die Ermittlung des kalkulatorischen Restwertes 

( 
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Schutz-, Mess- und Überspannungsschutzeinrichtun­

gen, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess- und Automa­

tikanlagen sowie Rundsteuerungsanlagen einschließ­

lich Kopplungs-, Trafo- und Schaltanlagen 

Sonstiges 

380/220/110/30/10 kV-Stationen 

Hauptverteilerstationen 

Ortsnetzstationen 

Kundenstationen 

Stationsgebäude 

Allgemeine Stationseinrichtungen, Hilfsanlagen 

ortsfeste Hebezeuge und Lastenaufzüge einschließlich 

Laufschienen, Aussenbeleuchtung in Umspann- und 

Schaltanlagen 

Schalteinrichtungen 

Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess-, 

Automatikanlagen, Strom- und Spannungswandler, 

Netzschutzeinrichtungen 

Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschränke 

Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger 

Fernsprechleitungen 

F~hrbare Stromaggregate 

Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen 

Betriebsgebäude 

Verwaltungsgebäude 

Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte) 

Werkzeuge/ Geräte 

Lagereinrichtung 

Hardware 

Software 

Leichtfahrzeuge 

Schwerfahrzeuge 

( 
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Anlagengruppen Untergrenze StromNEV 

Kabel 220 kV 

Kabel 110 kV 

Kabel Mittelspannungsnetz 

Kabel 1 kV 

Kabel Abnehmeranschlüsse 

Freileitungen 110-380kV 

Freileitungen Mittelspannungsnetz 

Freileitungen 1 kV 

Freileitungen Abnehmeranschlüsse 

Stationseinrichtungen und Hilfsanlagen inklusive 

Trafo und Schalter 

Schutz-, Mess- und Überspannungsschutzeinrich­

tungen, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess- und 

Automatikanlagen sowie Rundsteuerungsanlagen 

einschließlich Kopplungs-, Trafo- und Schaltanla­

gen 

Sonstiges 

380/220/110/30/1 OkV-Stationen 

Hauptverteilerstationen 

Ortsnetzstationen 

Kundenstationen 

Stationsgebäude 

Allgemeine Stationseinrichtungen, Hilfsanlagen 

ortsfeste Hebezeuge und Lastenaufzüge ein­

schließlich Laufschienen, Aussenbeleuchtung in 

Umspann- und Schaltanlagen 

Schalteinrichtungen 

Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess­

' Automatikanlagen, Strom- und Spannungswand­

Netzbetreiber Anwendbare Nutzungsdauern 

Versorgungsbetriebe Elbe - betriebsgewöhnliche Nutzungsdauern bis heute 

Netzgebiet: Boizenburg (entsprechen den jeweiligen Untergrenzen der Nutzungsdauern 

nach Anlage 1 StromNEV) 

( 

( 

- 45 ­



( 


ler, Netzschutzeinrichtungen 

Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschränke 

Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR­

Empfänger 

Fernsprechleitungen 

Fahrbare Stromaggregate 

Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen 

Betriebsgebäude 

Verwaltungsgebäude 

Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkzeu­

ge/Geräte) 

Werkzeuge/ Geräte 

Lagereinrichtung 

Hardware 

Software 

Leichtfahrzeuge 

Schwerfahrzeuge 
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2.3.4 Berücksichtigungsfähige kalkulatorische Abschreibungen und kalkulato­
rische Restwerte des Sachanlagevermögens 

Die kalkulatorischen Abschreibungen des Sachanlagevermögens zu Anschaffungs­

und Herstellungskosten (für Alt- und Neuanlagen) - gegliedert nach Anlagengruppen 

- und zu Tagesneuwerten für Altanlagen - ebenfalls gegliedert nach Anlagengrup­

pen - wurden nach den vorstehend dargestellten Grundsätzen ermittelt und ergeben 

sich - jeweils gesondert für den Anteil der auf die FK- und EK-Quote entfällt - aus 

Anlage 3. Die Summe der kalkulatorischen Abschreibungen des Sachanlagevermö

gens ergibt sich ebenfalls aus Anlage 3. 

Die Anfangs- und Endbestände der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagever­

mögens zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (für Neuanlagen) wurden nach 

den vorstehend dargestellten Grundsätzen ermittelt und ergeben sich - gegliedert 

nach Anlagengruppen - aus Anlage 3. Bezogen auf die kalkulatorischen Restwerte 

Sachanlagevermögens zu Tagesneuwerten (für Altanlagen) - gegliedert nach Anla­

gengruppen - finden sich die Werte ebenfalls in Anlage 3. 

Die den Berechnungen zu Grunde liegenden Werte (originäre Anschaffungs- und 

Herstellungskosten nach Jahresscheiben und Nutzungsdauern) ergeben sich aus 

Anlage 3. 

­

< 
\ 	
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3. Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung 

Die Verzinsung des vom Netzbetreiber eingesetzten Eigenkapitals etiolgt gern. § 7 

Abs. 1 StromNEV im Wege einer kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung auf Grund­

lage des betriebsnotwendigen Eigenkapitals. Das betriebsnotwendige Eigenkapital 

ergibt sich gern. § 7 Abs. 1 StromNEV unter Berücksichtigung der Eigenkapitalquote 

nach § 6 Abs. 2 StromNEV aus der Summe der 

1. 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendi­

gen Altanlagen bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskos

ten und multipliziert mit der Fremdkapitalquote nach§ 6 Abs. 2 StromNEV 

2. 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendi­

gen Altanlagen bewertet zu Tagesneuwerten und multipliziert mit der Eigen­

kapitalquote nach§ 6 Abs. 2 StromNEV 

3. 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendi­

gen Neuanlagen bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskos­

ten und 

4. 	 Bilanzwerte der betriebsnotwendigen Finanzanlagen und Bilanzwerte des be­

triebsnotwendigen Umlaufvermögens unter Abzug des Steueranteils der Son

derposten mit Rücklagenanteil 

und unter Abzug des Abzugskapitals und des verzinslichen Fremdkapitals. 

Zur Berechnung der Eigenkapitalverzinsung hat somit eine Ermittlung der kalkulatori­

schen Restwerte des Sachanlagevermögens gemäß § 7 StromNEV zu etiolgen. Bei 

Altanlagen sind die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens gemäß § 

7 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 und 2 StromNEV sowohl auf Tagesneuwertbasis, als auch auf 

Basis der An~chaffungs- und Herstellungskosten zu bestimmen. Für Neuanlagen 

etiolgt die Restwertbestimmung gemäß § 7 Abs.1 S. 2 Nr. 3 StromNEV ausschließ­

lich auf Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten. Grundstücke sind hierbei 

gemäß § 7 Abs.1 S. 3 StromNEV immer zu historischen Anschaffungs- und Herstel­

lungskosten anzusetzen. 

Gemäß § 7 Abs. 1 S. 4 StromNEV ist sowohl bei den kalkulatorischen Restwerten 

des Sachanlagevermögens als auch bei den Bilanzwerten des betriebsnotwendigen 

Finanzanlage- und Umlaufvermögens jeweils der Mittelwert aus Jahresanfangs- und 

Jahresendbestand anzusetzen. Der Jahresanfangsbestand der kalkulatorischen 

Restwerte des Sachanlagevermögens bei Altanlagen wird hierbei durch Addition der 

­

( 

­
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Restwerte des Sachanlagevermögens zum Jahresende 2011 und der Jahresab

schreibung 2011 errechnet. 

Bei Neuanlagen die im Basisjahr i. S. d. § 6 Abs. 1 ARegV aktiviert wurden, erfolgt 

keine Berechnung des Jahresanfangsbestands der kalkulatorischen Restwerte des 

Sachanlagevermögens, da dieser grundsätzlich Null beträgt. Gemäß § 7 Abs. 

1 S. 3 StromNEV ist bei der Mittelwertbildung der jeweilige Jahresanfangsbestand 

und der Jahresendbestand zugrunde zulegen. Nach dem Grundsatz der Bilanzidenti­

tät gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 1 HGB müssen die Wertansätze der Eröffnungsbilanz 

des Geschäftsjahres im Basisjahr i. S. d. § 6 Abs. 1 ARegV mit denen der Schlussbi­

lanz des vorhergehenden Geschäftsjahres übereinstimmen. Da in der Schlussbilanz 

des vorhergehenden Geschäftsjahres die erst im Basisjahr i. S. d. § 6 Abs. 1 ARegV 

aktivierten Neuanlagen denklogisch noch nicht vorhanden sein können, beträgt der 

anzusetzende Jahresanfangsbestand für im Basisjahr aktivierte Neuanlagen Null. 

Zur Festlegung der Basis für die Eigenkapitalverzinsung ist das betriebsnotwendige 

Eigenkapital auf Neu- und Altanlagen aufzuteilen (§ 7 Abs. 3 S. 1 StromNEV). Die 

Berechnung der Eigenkapitalverzinsung hat entsprechend der Systematik der 

StromNEV in fünf Schritten zu erfolgen: 

(1.) Ermittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalquote 

(§ 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV), 

(2.) Ermittlung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals (§ 7 Abs. 1 S. 2 

StromNEV), 

(3.) Ermittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigenden Ei­

genkapitalanteils(§ 7 Abs. 1 S. 5 StromNEV), 

(4.) Ermittlung des auf die Neu- und Altanlagen entfallenden Anteils am Ei­

genkapital (§ 7 Abs. 3 StromNEV) und 

(5.) Ermittlung der Zinsen die auf die beiden Eigenkapitalanteile entfallen 

(§ 7 Abs. 6 und Abs. 1 S. 3 StromNEV). 

Bei der Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung wurden die in Anlage 2 aufgeführten 

Vermögenswerte und Kapitalpositionen zu Grunde gelegt. Eine Übersicht über die 

Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung findet sich ebenfalls in An­

lage 2. 

­

( 	
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3.1. Kalkulatorische Eigenkapitalquote gemäß § 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV 

Gemäß § 6 Abs. 2 S. 3 StrornNEV ergibt sich die kalkulatorische Eigenkapitalquote 

rechnerisch als Quotient aus dem betriebsnotwendigen Eigenkapital (BNEK /) und 

den kalkulatorisch ermittelten Restwerten des betriebsnotwendigen Vermögens zu 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten (BEV /) . Dabei wird auch das 

betriebsnotwendige Eigenkapital auf der Grundlage des betriebsnotwendigen Ver­

mögens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten errechnet. 

Der Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 S. 3 Strom­

NEV sind folgende Positionen zu Grunde zu legen: 

Kalk. Restwerte des betriebsnotwendigen Sachanlagevermögens 

zu historischen AK/HK 

+ 	 Betriebsnotwendige Finanzanlagen 

+ 	 Betriebsnotwendiges Umlaufvermögen 

+ 	 Grundstücke zu historischen AK/HK 

= 	 Betriebsnotwendiges Vermögen 1(BNV1) 


Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 


Abzugskapital 


Verzinsliches Fremdkapital 


= 	 Betriebsnotwendiges Eigenkapital 1 (BNEK 1) 

Gemäß § 7 Abs. 1 S. 4 StromNEV ist für jede einzelne Position, die in die Berech­

nung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals einfließt, der Mittelwert aus dem Jah­

resanfangs- und Jahresendbestand zu Grunde zu legen. 

3.1.1 	 Kalkulatorische Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen 

Anschaffungs" und Herstellungskosten 

Bei der Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens zu his­

torischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Anlagegüter des Sachanla­

gevermögens mit denjenigen Restwerten zu berücksichtigen, die bei der Bestim­

mung der kalkulatorischen Abschreibungen anerkannt wurden. Darüber hinaus fin­

den bei der Berechnung der Eigenkapitalquote ggf. weitere Anlagegüter des Sachan­

lagevermögens, soweit deren Betriebsnotwendigkeit nachgewiesen wurde, Berück­

sichtigung, z. B. immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie 

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau. 

( 
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Die berücksichtigungsfähigen Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des Sach­

anlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten für Altanla

gen und die Mittelwerie der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens 

zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten für Neuanlagen ergeben sich 

aus Anlage 2. 

3.1.2 	 Betriebsnotwendige Finanzanlagen und betriebsnotwendiges Umlauf­
vermögen 

Voraussetzung für die Anerkennung von Finanzanlagen und Umlaufvermögen ist 

gern. § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StromNEV, dass diese betriebsnotwendig , d. h. für die 

Durchführung des Netzbetriebes erforderlich, sind . Dass heißt, bei der i. S. d. §§ 4 ff. 

StromNEV zu erstellenden kalkulatorischen Rechnung ist das Kriterium der Betriebs­

notwendigkeit maßgeblich. Die Betriebsnotwendigkeit des Umlaufvermögens kann 

nicht mit dessen bilanzieller Berücksichtigung i. R. d. nach § 10 EnWG aufzustellen

den Jahresabschlusses begründet werden. Kürzungen bei Finanzanlagen und beim 

Umlaufvermögen haben keine Kürzung des abschließend in § 7 Abs. 2 StromNEV 

definierten Abzugskapitals zur Folge. Allerdings kann ein höheres Abzugskapitals ein 

höheres Umlaufvermögen rechtfertigen. Dies ist vom Netzbetreiber darzulegen (vgl. 

BGH, Beschl. v. 07.04.2009, EnVR 6/08, Rn. 44, 32f.). Bilanzrechtliche Ausgleichs

buchungen wie beispielsweise der Kapitalverrechnungsposten sind für die vorliegen

de Betrachtung ebenfalls nicht maßgebend (vgl. BGH, Beschl. v. 07.04.2009, EnVR 

6108, Rn. 45). 

Darüber hinaus ist das Heranziehen von Bilanzwerten im Bereich des Umlaufvermö­

gens schon aus dem Grund nicht sachgerecht, da es sich bei den Bilanzwerten um 

Bestandsgröß~n zum jeweiligen Bilanzstichtag handelt. Die Bilanzwerte stellen eine 

zeitpunktbezogene Momentaufnahme zum jeweiligen Bilanzstichtag dar. Die unver­

änderte Berücksichtigung dieser Stichtagswerte führt im Rahmen der kalkulatori­

schen Eigenkapitalverzinsung zu kalkulatorischen Kosten - in Form der Eigenkapital­

verzinsung -, die bezogen auf ein vollständiges Jahr ermittelt werden. Für den Ge

schäftsbetrieb des Netzbetreibers ist jedoch in der Regel davon auszugehen, dass 

der Bestand des Umlaufvermögens Schwankungen ausgesetzt ist und dass sich der 

Bestand zum Bilanzstichtag - in der Regel zum 31.12. des Kalenderjahres - auf ei­

nem hohen Niveau befindet. Soweit ein Gestaltungsmissbrauch vorliegt und die 

Sachzielorientierung der kalkulatorischen Kostenposition Eigenkapitalverzinsung 

nachhaltig gefährdet wird , ist die Erhöhung der kostenmindernden Erlöse durch eine 

Modifikation der Eigenkapitalverzinsungsbasis zu ersetzen. Wird die Verzinsungsba­

­
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sis um nicht sachzielorientierte Umlaufvermögenswerte bereinigt, so wird der Vorwurf 

einer ineffizienten Verzinsung zunächst lediglich formell bei einer anderen Kostenpo­

sition berücksichtigt. Gleichzeitig wird aber verhindert, dass die begrenzende Verzin­

sungsfunktion des § 7 StromNEV unterlaufen wird. Durch Bilanzverlängerung kann 

das Gesamtkapital erhöht werden, die Eigen- und Fremdkapitalrelationen verändern 

sich. Im Ergebnis würde die Quotierung der Verzinsung des Eigenkapitals ins leere 

laufen. Dies liefe Sinn und Zweck der Begrenzungsvorschrift des § 7 StromNEV zu­

wider. 

Darüber hinaus sind nach § 4 Abs. 1 StromNEV i. V. m. § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG bi­

lanzielle und kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs nur insoweit anzusetzen, als 

sie den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers ent­

sprechen. Der Netzbetreiber muss sich daher bei seiner unternehmerischen Ent­

scheidung, welches Finanzanlage- und Umlaufvermögen er als effizient für seinen 

Betrieb ansieht, an einem effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreiber 

orientieren. Des Weiteren sind gern. § 21 Abs. 2 S. 2 EnWG nur solche Kostenbe­

standteile betriebsnotwendig, die sich ihrem Umfang nach im Wettbewerb eingestellt 

hätten. 

Hieraus folgt die Prüfung, ob die Netz-GuV richtig abgeleitet wurde, oder etwa kos­

tenmindernde Erlöse in der Netz-GuV fehlen (bzw. durch Verträge, die einem 

Fremdvergleich nicht standhalten, in der Netz-GuV zu niedrig angesetzt wurden). Ist 

z.B. Kapital im Wege der Kreditvergabe an den Gewährträger zinslos überlassen 

worden, ist dem Netznutzer der entgangene Zins mangels effizienter Kreditvergabe 

durch die Erhöhung der kostenmindernden Erlöse gutzuschreiben. 

Investitionen im Wesentlichen aus dem Eigenkapital zu finanzieren, entspricht nicht 

dem wirtschaftlichen Verhalten eines im Wettbewerb stehenden Unternehmens. Da­

mit würde, wie der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung vom 03.03.2009 aus­

führt, „das mit der Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 Satz 4 StromNEV festgelegte 

Ziel verfehlt, das eingesetzte Eigenkapital auf höchstens 40% zu begrenzen, weil 

sich eine höhere Eigenkapitalquote unter Wettbewerbsbedingungen nicht einstellen 

würde. Die vom Netzbetreiber beabsichtigte Finanzierung seiner Investitionen würde 

vielmehr dazu führen, dass die Eigenkapitalquote noch weiter anstiege, mithin also 

ein Ergebnis entstünde, das sich noch weiter von dem Leitbild des 

§ 21 Abs. 2 EnWG entfernen würde. Hinzu kommt, dass langfristige und erhebliche 

Investitionen bei einem im Wettbewerb stehenden Unternehmen nicht aus dem Um­

laufvermögen finanziert werden. Eigenkapital im Blick auf zukünftige Investitionen 

( 

( 

- 52 ­



( 

bildet [ .. . ] ein im Wettbewerb stehendes Unternehmen über das Anlagevermögen" 

(vgl. BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn. 26f.). 

Sollte die Zahlungsfähigkeit des Netzbetreibers durch den Finanzmittelzufluss aus 

verdienten Abschreibungen nicht hinreichend gewährleistet sein, kann dieser sich 

auch kostengünstig Kreditlinien einräumen lassen, mit denen kurzfristigen Zahlungs­

verpflichtungen begegnet werden kann. Einer kostenintensiven und damit ineffizien­

ten „Hortung" kurz- und mittelfristig liquidierbarer, geldnaher Vermögensgegenstände 

bedarf es hierfür nicht. Schließlich ist auch ein langfristiges und damit kostenintensi­

ves Ansparen geldnaher Vermögensgegenstände für Re-Investitionen unter Effi­

zienzgesichtspunkten nicht akzeptabel. 

Das Vorhalten der verdienten Abschreibungen im Umlaufvermögen würde dazu füh­

ren, dass der ursprüngliche Investitionsbetrag 40 Jahre und länger in voller Höhe zu 

verzinsen wäre, während die tatsächliche effiziente Kapitalbindung nur rund halb so 

hoch ist. Die bei einem solchen Vorgehen resultierenden Mehrkosten sind gemäß § 4 

Abs. 1 StromNEV nicht zu berücksichtigen; diese Mehrfachinanspruchnahme der 

Netznutzer widerspräche den Grundsätzen einer effizienten Betriebsführung. Nach 

diesem Grundsatz erstattet der Netznutzer dem Netzbetreiber den Werteverzehr des 

Sachanlagevermögens (Abschreibungen) zuzüglich einer angemessenen Verzinsung 

des eingesetzten Kapitals. Stellt der Netzbetreiber diese Mittelzuflüsse dagegen an­

teilig oder sogar vollständig in die Verzinsungsbasis ein, so kommt es zu einer Dop­

pelverzinsung und somit zu einer Mehrbelastung des Netznutzers. 

Aus dem Umstand, dass Ersatzinvestitionen für die verdienten Abschreibungen in 

Einzelfällen nicht immer fristenkongruent verfügbar sind, kann nicht abgeleitet wer­

den, dass der Netzbetreiber die Kapitalrückflüsse im Umlaufvermögen vorhalten 

muss. In solchen Fällen sind die Kapitalrückflüsse - weil sie nicht mehr betriebsnot­

wendig sind - an die Eigen- bzw. Fremdkapitalgeber zurückzuführen, damit diese die 

Mittel für rentableres Drittgeschäft als die Anlage im nahezu ertraglosen Umlaufver­

mögen verwenden können. 

3.1.2.1 Finanzanlagen 

Finanzanlagen sind im Rahmen der Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapital­

verzinsung nicht mit dem in der Bilanz ausgewiesenen Wert in Ansatz zu bringen. 

Finanzanlagen sind vielmehr nur berücksichtigungsfähig, wenn diese für den Betrieb 

des Netzes notwendig sind, § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StromNEV. Der Netzbetreiber hat 

nachvollziehbar darzulegen, weshalb die von ihm in Ansatz gebrachten Finanzanla­
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gen für den Betrieb des Netzes not\Nendig sind (vgl. BGH, Beschl. v. 03.03.2009, 

EnVR 79/07, Rn. 8 ff.) . 

Betriebsnotwendiges Vermögen eines Netzbetreibers ist zunächst das Sachanlage­

vermögen, da der Netzbetreiber ohne dieses seinen Geschäftsbetrieb nicht ausüben 

kann. Das Vermögen eines Netzbetreibers ist somit grundsätzlich in Form des Sach­

anlagevermögens anzulegen, auf welches die StromNEV eine adäquate Verzinsung 

vorsieht. 

Sofern aus einer Finanzanlage keine Zinseinnahmen entstehen, kann diese nicht als 

Finanzanlage einer Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 Alt. 1 Strom­

NEV unterworfen werden (vgl. auch BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn. 

28). Werden durch den Netzbetreiber keine Zinsen für die ausgewiesenen Forderun­

gen geltend gemacht, zeigt das vielmehr, dass diese für den Betrieb des Netzes 

nicht notwendig sind. 

Der Netzbetreiber hat keine überzeugenden Gründe genannt, die eine Berücksichti­

gung von Finanzanlagen rechtfertigen könnten. Er hat nicht dargelegt, aus welchen 

konkreten Bestandteilen 

des Umlaufvermögens zusammensetzen 

stellung, also -dem betrieblichen 

fangsbestand i
sich die von der Beschlusskammer gekürzten Positionen 

und warum diese konkret der Leistungser­

Zweck, dienen sollen. Daher wurden jeweils im An­

und im Endbestand - (Netzgebiet Lauenburg und 

Netzgebiet Boizenburg) gekürzt. 

3.1.2.2 Umlaufvermögen 

Das Umlaufvermögen umfasst umlaufende bzw. umzusetzende Vermögensgegen­

stände. Der Bestand dieser Vermögensgegenstände ändert sich häufig durch Zu­

und Abgänge. Im Gegensatz zum Anlagevermögen, welches dauerhaft dem Ge­

schäftsbetrieb dient, befindet sich das Umlaufvermögen nur kurze Zeit im Unterneh

men. 

nachweisen müssen, dass das geltend gemachte Umlaufvermögen der Maßgabe 


des§ 4 Abs. 1 StromNEV i. V. m. § 21 Abs. 2 EnWG entspricht (vgl. BGH, Beschl. v. 


03.03.2009, EnVR 79/07, Rn. 20). 


Bei im Wettbewerb stehenden Unternehmen kann davon ausgegangen werden, dass 


diese in der Regel möglichst effizient wirtschaften und dass die liquiden Mittel bzw. 


( 	

( 	

­
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Forderungsbestände somit effizient eingesetzt und betriebsnotwendig sind. Bei den 

Betreibern von Elektrizitätsversorgungsnetzen handelt es sich jedoch nicht um im 

Wettbewerb stehende Unternehmen, so dass ein Beweis des ersten Anscheins nicht 

gegeben sein kann. 

Ein pauschal erhöhter Liquiditätsaufbau ist ineffizient. Grundsätzlich verursacht vor­

gehaltenes Umlaufvermögen Kapitalkosten ebenso, wie jedes andere Betriebsmittel 

auch. Eine effiziente Vorhaltung ist insbesondere deshalb geboten, weil Umlaufver­

mögen in Gestalt von Vorräten und Kundenforderungen keine unmittelbaren Erträge 

erwirtschaftet und auch kurz- und längerfristige Bankguthaben ebenfalls nur äußerst 

geringe Erträge erbringen, die wegen der hiermit verbundenen Kapitalkosten zu einer 

Wertvernichtung zu Lasten der Netznutzer führen. 

Die Investitionsfähigkeit des Unternehmens wird u. a. durch den Finanzmittelzufluss 

aus verdienten Abschreibungen gewährleistet. Sollte die Zahlungsfähigkeit des Un­

ternehmens durch den Finanzmittelzufluss aus verdienten Abschreibungen hingegen 

nicht gewährleistet sein, kann sich das Unternehmen auch Kreditlinien einräumen 

lassen, 	 mit denen kostengünstig kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen begegnet 

werden kann. Einer kostenintensiven Geldmittelvorhaltung bedarf es hierfür nicht. 

Schließlich ist auch eine langfristige und damit kostenintensive Kapitalansammlung 

für Re-Investitionen unter Effizienzgesichtspunkten nicht akzeptabel. Investitionen 

sind erst dann zu finanzieren, wenn sie betriebswirtschaftlich erforderlich sind. 

Sofern aus dem Umlaufvermögen keine Zinseinnahmen entstehen, können diese 

nicht einer Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 Alt. 1 StromNEV unter­

worfen werden (vgl. hierzu BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn. 28). Wer­

den durch den Netzbetreiber keine Zinsen für das ausgewiesene Umlaufvermögen 

geltend gemacht, zeigt das vielmehr, dass dieses für den Betrieb des Netzes nicht 

notwendig ist. 

Die Beschlusskammer geht im Grundsatz davon aus, dass ein effizienter Netzbetrei

ber regelmäßig Umlaufvermögen in Höhe von jedenfalls 1/12 eines Jahresumsatzes 

vorhält; vor diesem Hintergrund ist ein dementsprechender Ansatz des Netzbetrei­

bers grundsätzlich berücksichtigungsfähig, sofern entsprechende Nachweise vorlie­

gen. Bei der Bewertung der Jahresumsätze des Netzbetriebs stellt die Beschluss­

kammer insoweit auf die berücksichtigungsfähige Erlösobergrenze des Jahres 2009 

ab. Dabei ist berücksichtigt, dass der Netzbetrieb in der Regel monatliche Zahlungs­

ströme erhält. Macht der Netzbetreiber hingegen Umlaufvermögen von mehr als 1/12 

eines netzkostenbezogenen Jahresumsatzes geltend, hat der Netzbetreiber nachzu­

weisen, dass der gesamte Bestand an Umlaufvermögen betriebsnotwendig ist und 

(_ 	

­
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der Maßgabe des § 4 Abs. 1 StromNEV i. V. m. § 21 Abs. 2 EnWG entspricht (vgl. 

BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn. 29 ff.). Dabei ist insbesondere zu be­

rücksichtigen, dass es sich beim Netzbetrieb regelmäßig um eine sehr kapitalintensi­

ve Wirtschaft handelt, die einer intensiveren Vorhaltung von liquiden Mittel nicht be­

darf (s.o.). 

Abweichend von handelsbilanziellen Ansätzen sind i. R. d. kalkulatorischen Ermitt­

lung der Netzkosten lediglich die betriebsnotwendigen Forderungen bedeutsam. Ein 

Verweis auf den bilanziellen Ansatz ist hierfür nicht ausreichend. Der Bundesge­

richtshof führt hierzu in seiner Entscheidung vom 07.04.2009 aus, dass dem schon 

entgegensteht, „in der Bilanz nicht einzelne Aktivposten bestimmten Passivposten 

zugeordnet sind. Die Kürzung des Umlaufvermögens hat daher keine Auswirkung auf 

die Verbindlichkeiten, sondern führt zu einer Kürzung des berücksichtigungsfähigen 

Eigenkapitals." (vgl. BGH, Beschl. v. 07.04.2009, EnVR 6/08, Rn. 45). 

Für Pensionsrückstellungen und ähnlich langfristige Verbindlichkeiten ist das Anla­

gevermögen das geeignete Deckungsvermögen. Kurzfristiges Umlaufvermögen ist 

offenkundig wegen seiner geringen Ertragskraft ungeeignet. Eine Reihe internationa­

ler Pensionsfonds suchen deshalb gerade Investitionsmöglichkeiten in nachhaltige 

Netzinfrastrukturen, um eine bessere Fristenkongruenz hinsichtlich ihrer Verbindlich­

keiten zu gewährleisten. 

3.1 .3 Grundstücke zu historischen AK/HK 

Grundstücke können nicht abgeschrieben werden. Aus § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV 

folgt zudem, dass Grundstücke im Rahmen der kalkulatorischen Eigenkapitalverzin­

sung zu historischen Anschaffungskosten anzusetzen sind . Planmäßige Abschrei­

bungen sind nach § 253 Abs. 3 S. 1 HGB nur für solche Vermögensgegenstände 

zulässig, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wobei sich die zeitliche Begrenzung der 

Nutzung aus der Eigenart des Vermögensgegenstandes ergeben muss, was bei 

Grundstücken gerade nicht der Fall ist. In der Konsequenz sieht auch Anlage 1 zu § 

6 Abs. 5 S. 1 StromNEV für Grundstücke keine begrenzte Nutzungsdauer vor. So­

weit daher in abschreibungsfähigen Positionen, wie z. 8. Bauten, Grundstücksanteile 

enthalten sind, müssen diese Positionen um die Grundstücksanteile gekürzt werden. 
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3.1.4 	 Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil , Abzugskapi ta l und 
das verzinsliche Fremdkapital 

Das kalkulatorisch zu ermittelnde Eigenkapital wird durch die abzugfähigen Positio­

nen des Steueranteils der Sonderposten mit Rücklageanteil, des Abzugskapitals und 

des verzinslichen Fremdkapitals gemindert. 

3.1.4.1 Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 

Rechtsgrundlage war § 247 Abs. 3 HGB a. F.: Passivposten, die für Zwecke der 

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag zulässig sind, dürfen in der Bilanz gebildet 

werden. Sie sind als Sonderposten mit Rücklageanteil auszuweisen und nach Maß­

gabe des Steuerrechts aufzulösen. Einer Rückstellung bedarf es insoweit nicht. Nach 

Art. 66 Abs. 5 EGHGB durften letztmals für das vor dem 1. Januar 2010 beginnende 

Geschäftsjahr Sonderposten mit Rücklageanteil im handelsrechtlichen Jahresab­

schluss gebildet und Wertansätze, die auf nur steuerlich zulässigen Abschreibungen 

beruhten, in die Handelsbilanz übernommen werden. Der darin enthaltene Steueran­

teil mindert die nach§ 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StromNEV bei der Ermittlung der kalkulato­

rischen Eigenkapitalverzinsung in Ansatz gebrachten betriebsnotwendigen Bilanz­

werte der Finanzanlagen und des betriebsnotwendigen Umlaufvermögens. 

3.1.4.2 Abzugskapital 

Unter Abzugskapital versteht man das einem Unternehmen zinslos zur Verfügung 

stehende Fremdkapital. Zum Abzugskapital zählen z.B. Kundenanzahlungen, Rück­

stellungen, sonstige Verbindlichkeiten (Passivposition in der Bilanz), zinslose Gesell­

schafterdarlehen oder auch Lieferantenverbindlichkeiten. Es ist nach§ 7 Abs. 2. S. 2 

StromNEV im Rahmen der Ermittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung 

jeweils der Mittelwert aus Jahresanfangs- und Jahresendwert der folgenden Positio­

nen zu bilden: 

3.1.4.2.1 Rückstellungen 

Rückstellungen sind Bestandteil des Fremdkapitals und bilden Verpflichtungen einer 

Unternehmung ab, bei denen weitergehende Kriterien noch nicht abschließend erfüllt 

sind . Hierzu zählen, dass Art, Höhe und Zeitpunkt des Eintretens der Verpflichtung 

mit genauer Wahrscheinlichkeit noch nicht bestimmt werden können (Beispiel: Ge­

währleistungsansprüche). Rückstellungen dienen nicht der Korrektur von Bilanzan­

sätzen, sondern sollen einen periodengerechten Erfolg einer Unternehmung auswei­

( 	
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sen. Dabei ist jedoch die mögliche Nutzung bilanzpolitischer Spielräume zu hinterfra­


gen. 


Netzgebiet Lauenburg/ Netzgebiet Boizenburg: 


Die Bestände für Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (8.1 ), 


Steuerrückstellungen (8.2) und sonstige Rückstellungen (8.3) werden wie vom Netz­


betreiber beantragt als Abzugskapital berücksichtigt. 


3.1.4.2.2 Erhaltene Baukostenzuschüsse einschließlich passivierter Leistungen 
der Anschlussnehmer zur Erstattung von Netzanschlusskosten 

Die Position beinhaltet den Restwert der erhaltenen Baukostenzuschüsse und Netz­

anschlusskostenbeiträge. Kalkulatorisch ist im Regime der StromNEV die aktivische 

Absetzung von Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht zulässig. Es sind zwin­

gend Passivposten zu bilden, die gemäß § 9 Abs. 1 S. 2 und § 9 Abs. 2 StromNEV 

über eine Dauer von 20 Jahren linear aufzulösen sind. 

3.1 .5 Betriebsnotwendiges Vermögen gemäß § 6 StromNEV (BNV 1) und be" 
triebsnotweridiges Eigenkapital gemäß § 6 StromNEV (BNEK 1) 

Unter Berücksichtigung der zuvor aufgeführten berücksichtigungsfähigen kalkulatori­

schen Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten, der berücksichtigungsfähigen Finanzanlagen und des berück­

sichtigungsfähigen Umlaufvermögens ergibt sich das betriebsnotwendige Vermögen 

nach§ 6 StromNEV (BNV f) aus Anlage 2. 

Abzüglich des Steueranteils der Sonderposten mit Rücklageanteil, des Abzugskapi­

tals und des verzinslichen Fremdkapitals ergibt sich das betriebsnotwendige Eigen­

kapital nach§ 6 StrornNEV (BNEK f) aus Anlage 2. Die hieraus resultierende Eigen­

kapitalquote gemäß § 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV ergibt sich aus Anlage 2. 

3.2. 	 Betriebsnotwendiges Vermögen gemäß § 7 StromNEV (BNV II) und be" 
triebsnotwendiges Eigenkapital gemäß § 7 StromNEV (BNEK II) 

Verzinsungsbasis der Eigenkapitalzinsen ist das betriebsnotwendige Eigenkapital , 

wie es in§ 7 Abs. 1 S. 2 StromNEV vorgegeben ist. 


Im Überblick: 


( 

( 
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Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen 

zu Tagesneuwerten * Eigenkapitalquote (max. 40 %) 

+ 	 Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen 

zu historischen AKIHK * Fremdkapitalquote (min. 60 %) 

+ 	 Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Neuanlagen 

zu historischen AKIHK 

+ 	 Grundstücke zu historischen AKIHK 

+ 	 betriebsnotwendige Finanzanlagen 

+ 	 betriebsnotwendiges Umlaufvermögen 

= 	 Betriebsnotwendiges Vermögen II (BNV ff) 

Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 

Abzugskapital 

Verzinsliches Fremdkapital 

= 	 Betriebsnotwendiges Eigenkapital II (BNEK II) 

Zur Ermittlung des betriebsnotwendigen Vermögens nach § 7 StromNEV (BNV II) 

sind somit die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebs­

notwendigen Alt- und Neuanlagen zu ermitteln. Hierbei sind die Anlagegüter des 

Sachanlagevermögens mit denjenigen kalkulatorischen Restwerten zu berücksichti­

gen, die bei der Bestimmung der kalkulatorischen Abschreibungen gern. § 6 Strom

NEV anerkannt wurden . Darüber hinaus finden bei der Berechnung des betriebsnot­

wendigen Vermögens ggf. weitere Anlagegüter des Sachanlagevermögens, soweit 

deren Betriebsnotwendigkeit nachgewiesen wurde, Berücksichtigung, z. B. immateri­

elle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie Geleistete Anzahlungen 

und Anlagen im Bau. 

Grundstücke sind gern. § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV bei der Ermittlung der kalkulatori­

schen Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten anzusetzen. 

Gemäß§ 7 Abs. 1 S. 2 Nr.1, 2 i. V. m. § 6 Abs. 2 S. 4 StromNEV wird auch im Rah­

men der Berechnung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals die Eigenkapitalquote 

der Altanlagen auf höchstens 40 % begrenzt. In der Konsequenz dürfen die kalkula­

torischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen 

zu Tagesneuwerten maximal mit einem Anteil von 40 % in die Best immung der Basis 

der Eigenkapitalzinsen einfließen. Da die Fremdkapitalquote die Differenz zwischen 

100 % und der Eigenkapitalquote ist(§ 6 Abs. 2 S. 5 StromNEV), müssen die kalku

latorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanla­

( 

­

­

- 59 ­



( 
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gen zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechend rnit rrlin­

destens 60 % gewichtet werden. 

übersteigt die ermittelte Eigenkapitalquote, die sich aus Anlage 2 ergibt, einen Anteil 

von 40 % so ist diese gemäß§ 6 Abs. 2 S. 4 StromNEV auf 40 % zu begrenzen. 

Unter Zugrundelegung dieser Eigenkapitalquote ergibt sich das betriebsnotwendige 

Vermögen gemäß § 7 StromNEV (BNV II) aus Anlage 2. Das betriebsnotwendige 

Eigenkapital gemäß § 7 StromNEV (BNEK II) ergibt sich aus Anlage 2. 

3.3. 	 Ermittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote von maximal 40 % 
übersteigenden Eigenkapitalanteils 

Nach § 7 Abs. 1 S. 5 StromNEV ist der die zugelassene Eigenkapitalquote von ma­

ximal 40 % übersteigende Anteil des Eigenkapitals nominal wie Fremdkapital zu ver­

zinsen. Soweit das nach § 7 Abs. 1 StromNEV berechnete betriebsnotwendige Ei­

genkapital (BNEK II) mehr als 40 % des nach dieser Vorschrift ermittelten betriebs­

notwendigen Vermögens (BNV II) beträgt, ist folglich das betriebsnotwendige Eigen­

kapital (BNEK lf) in zwei Anteile zu zerlegen. Zu bestimmen ist zunächst der Anteil 

des Eigenkapitals, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht überschreitet (BNEK 

II :5 40 %), sodann der Eigenkapitalanteil, der die zugelassene Eigenkapitalquote 


übersteigt (BNEK II > 40 %). 


Bei einer Eigenkapitalquote von mehr als 40 % ist der die zugelassene Eigenkapital­


quote nicht übersteigende Eigenkapitalanteil (BNEK II :5 40%) wie folgt zu ermitteln: 


BNEK II :5 40% = BNV II * 0, 4 

Der die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigende Eigenkapitalanteil im Sinne 

von § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV (BNEK II > 40%) errechnet sich dann nach folgender 

Formel: 

BNEK II> 40% =BNEK II - BNEK II :5 40% =BNEK II - (BNV II* 0,4) 

Soweit das nach § 7 Abs. 1 S. 2 StromNEV berechnete betriebsnotwendige Eigen­

kapital (BNEK II) nicht mehr als 40 % des nach dieser Vorschrift ermittelten betriebs­

notwendigen Vermögens (BNV II) beträgt, hat demgegenüber keine Aufteilung des 

BNEK II zu erfolgen. Denn ein die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigender 

Anteil des Eigenkapitals ist in diesem Fall nicht gegeben. 
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3.4. Ermittlung des auf die Neu- und Altanlagen entfallenden Anteils am Ei
genkapital 

Zur Festlegung der Basis für die Eigenkapitalverzinsung ist das betriebsnotwendige 

Eigenkapital (BNEK II) auf Neu- und Altanlagen aufzuteilen (§ 7 Abs. 3 S. 1 Strom­

NEV). Die Aufteilung erfolgt nach den Maßgaben, wie es in § 7 Abs. 3 S. 2 und 3 

StromNEV vorgegeben ist. Der Anteil der kalkulatorischen Restwerte der Neuanla­

gen zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (Anteil SAVneu) ergibt sich aus dem 

Quotienten aus den kalkulatorischen Restwerten der Neuanlagen zu Anschaffungs­

und Herstellungskosten und den kalkulatorischen Restwerten des gesamten Sachan­

lagevermögens und somit der Summe aus den kalkulatorischen Restwerten (RW) 

der Alt- und Neuanlagen (SAValt und SAVneu). 

Kalk. RW des Sachanlagevermögens der Neuanlagen zu AKIHK 

/ [ Kalk. RW des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen zu 

Tagesneuwerten *Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 StromNEV (max. 40 %) 

+ 	 Kalk. RW des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen zu 

historischen AKIHK *Fremdkapitalquote nach § 6 Abs. 2 StromNEV (min. 60 %) 

+ Kalk. RW des Sachanlagevermögens der Neuanlagen zu historischen AKIHK] 

= Anteil SA Vneu 

Der Anteil der Altanlagen am Sachanlagevermögen (Anteil SAValt) ergibt sich aus 

der Differenz zwischen 100 % und dem Anteil des Sachanlagevermögens der Neu­

anlagen (Anteil SAVneu). Der Anteil der Neu- und Altanlagen am Eigenkapital ergibt 

sich aus Anlage 2. 

3.5. Ermittlung der Zinsen für die beiden Eigenkapitalanteile 


Die Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur hat mit Beschluss vom 31.10.2011, 


unter dem Aktenzeichen BK4-11/304, den Eigenkapitalzinssatz für den Anteil des 


Eigenkapitals, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht übersteigt, für Neuanla­


gen auf 9,05 % und für Altanlagen auf 7,14 % nach Gewerbesteuer und vor Körper­


schaftsteuer festgelegt. 


Die Verzinsung des Eigenkapitalanteils, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht 


übersteigt, errechnet sich demnach wie folgt: 


BNEK II s: 40% * Anteil SAV neu * 9, 05 % + BNEK II s: 40% * Anteil SAValt * 

7, 14 % 

­

( 
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Verfügt der Netzbetreiber hingegen nicht über Sachanlagevermögen sind die Bilanz­

werte mit dem für Neuanlagen geltenden Eigenkapitalzins zu verzinsen. 

Der die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigende Anteil des Eigenkapitals wird 

gern. § 7 Abs. 7 StromNEV verzinst(§ 7 Abs. 1 S. 5 StromNEV). Der Zinssatz ergibt 

sich gern. § 7 Abs. 7 S.1 StromNEV aus dem arithmetischen Mittel des auf die letz­

ten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitts von drei durch 

die Deutsche Bundesbank veröffentlichten Reihen. Im Einzelnen ergeben sich die 

Werte aus der „Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten 

- Anleihen der öffentlichen Hand", aus „Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere 

inländischer Emittenten - Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFls)" sowie aus der 

„Umlaufsrendite inländischer Inhaberschuldverschreibungen - Hypothekenpfandbrie­

fe".1 Weitere Zuschläge sind gern.§ 7 Abs. 7 S. 2 StromNEV unzulässig. 

2003 3,78 3,73 4,981 

2004 3,73 3,55 4,00 

2005 3,17 3,06 3,70 

2006 3,74 3,78 4,15 

2007 4,26 4,42 5,04 

2008 4,04 4,46 6,27 

2009 3,08 3,28 ·5,5·4 

2010 2,43 2,45 4,03 

( 

Diese Reihen können auf der Internetseite der Deutschen Bundesbank 
http://www.bundesbank.de, unter dem Pfad: „Geld- und Kapitalmärkte > Zinssätze und 
Renditen > Zeitreihen: Zinssätze und Renditen > Umlaufsrenditen festverzinslicher Wertpa­
piere inländischer Emittenten" abgerufen werden. Link: 
http://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Statistiken/Zeitreihen_Datenbanken/Makrooekon 
omische _Zeitreihen/its _ list_node. html?listld=www _s 140 _it01 
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1 ( 

1 ( 

Da die Zinsreihen beim Statistischen Bundesamt für alle Papiere als IV1onatswe1ie 

geführt werden, wurde zunächst ein Jahresmittelwert jeweils für die Jahre 2002 bis 

2011 aus den einzelnen Monatswerten gebildet. Aus den Mittelwerten der einzelnen 

Jahresscheiben wurde sodann ein 10-Jahres-Durchschnitt gebildet. Es leitet sich für 

die genannten Papiere im Zeitraum 2002 bis 2011 eine durchschnittliche Rendite von 

3,98 % ab. Hierbei wurden die ungerundeten Werte verwendet. 

3.6. Berücksichtigungsfähige Eigenkapitalverzinsung 

Die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung ergibt sich in Summe aus Anlage 2. 

Netzgebiet Lauenburg/ Netzgebiet Boizenburg: 


Oie Eigenkapitalverzinsung für die überlassene Netzinfrastruktur 


die - Eigenkapitalverzinsung des Netzbetreibers. Die - Eigenkapital­


verzinsung stellt somit lediglich einen „rechnerischen Zwischenschritt" dar. · 


Dabei ist zu beachten, dass auch dieser .Rechenschritt dem Algorithmus für die Er­


mittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung unterfällt. Da die - Ei­


genkapitalverzinsung insoweit eine Verzinsung des eingesetzten Kapitals 

-
der nach § 7 Abs. 1 S. 5 StromNEV zulässigen Eigenkapitalquote in Höhe von 40 


Prozent darstellt, - die Eigenkapitalzinssätze nach § 7 Abs. 4 StromNEV 

Innerhalb der Vermögenswerte - das Umlaufvermögen. Dazu gehören aus­


schließlich Vermögenswerte, deren Bestand sich durch Zu- und Abgänge häufig än­


dert. Es ist daher gerade kein dauernd dem Betrieb dienende.r Vermögensgegen­


stand, sondern ein Wirtschaftsgut, das dem sofortigen Verbrauch dient (vgl. die stän­


dige Rechtsprechung des BFH: Urteil v. 31.05.2001, IV R 73/00, Rn. 10; Urteil v. 


28.05.1998, XR 80/94, Rn. 30). Insoweit hande_lt es sich maßgeblich um Vermö­


genswerte die mit Neuanlagen vergleichbar sind, und oaher mit dem für Neuanlagen 


maßgeblichen Zinssatz in Höhe von 9,05 % verzinst werden. 


In der Gesamtschau der dem Netzbetreiber zugute gebrachten Eigenkapitalverzin­


sung aus Pächter und Verpächter wird dem Netzbetreiber 


igenkapital des Netzeigentümers zugute ge­

bracht (BGH, EnVR 79/07 - „_swu Netze GmbH", S. 18). 

­

­

t . 
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4. Gewerbesteuer 


Gemäß § 8 StromNEV kann im Rahmen der Ermittlung der Netzkosten die dem 


Netzbereich sachgerecht zuzuordnende Gewerbesteuer als kalkulatorische Kosten­


position in Ansatz gebracht werden. Bei der Genehmigung der Netzentgelte wird da­


her ein kalkulatorischer Gewerbesteueransatz auf der Grundlage der anerkannten 


kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung berücksichtigt. Bei dem von der Bundes­


netzagentur festgelegten Eigenkapitalzinssatz handelt es sich um einen Zinssatz 


nach Gewerbesteuer und vor Körperschaftsteuer (BR-Drs. 247/05 S.30). 


Die nach § 8 StromNEV anerkennungsfähige Gewerbesteuer ist allein nach den kal

kulatorischen Maßstäben der StromNEV zu ermitteln. Die in der netzspezifischen 

Gewinn- und Verlustrechnung als zusätzlicher Gewinn erscheinende Differenz zwi­

schen den kalkulatorischen Abschreibungen und den bilanziellen Abschreibungen 

(sog. Scheingewinn bzw. -verlust) ist somit nicht Teil der Bemessungsgrundlage für 

den kalkulatorischen Gewerbesteueransatz. Dies ist von der höchstrichterlichen 

Rechtsprechung bestätigt worden (siehe etwa BGH v. 14.08.2008, KVR 34/07 - SW 

Speyer, Rn. 86 ff.). 

Entsprechend einem rein kalkulatorischen Ansatz wird auf die zusätzliche Berück­

sichtigung von weiteren Zurechnungen und Kürzungen bei der Bemessungsgrundla­

ge verzichtet (BGH, KVR 81/07, S. 10). 

Die kalkulatorische Gewerbesteuer wurde nach der Formel 

[BNEK 11~40% * Anteil SAValt * 7, 14 % + BNEK II ~ 40% * Anteil SAVneu * 

9, 05 % * + BNEK II > 40% * 3, 98 %] * Hebesatz * Messzahl 

berechnet. Die zu berücksichtigende kalkulatorische Gewerbesteuer wird in Anlage 2 

ausgewiesen. 

­
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5. Kostenmindernde Erlöse und Erträge 


Die oben stehenden Ausführungen (insbesondere im Kapitel 1) müssen, dem Sinn 


und Zweck der Regelung entsprechend, auch für Erlöse gelten; dies verdeutlicht sys­


tematisch die Regelung des § 6 Abs. 1 S. 1 ARegV, die von einer „Kostenprüfung" 


spricht, wobei offensichtlich, wie der dortige Verweis zeigt, die Prüfung von Erlösen 


nach § 9 StromNEV mit einbezogen ist. D.h. netzbezogene Erlöse beispielsweise 


sind ggf. hinzuzurechnen. Aber auch die anderen Ausführungen sind analog anzu­


setzen. 


5.1. Bestandsveränderungen 

Der Netzbetreiber hat unter vorgenannter Position keine Erträge angegeben. 

5.2. Aktivierte Eigenleistungen 

Netzgebiet Lauenburg: 

Die vom Netzbetreiber angegebenen Erträge in Höhe von wurden in voller 

Höhe angesetzt. 

Netzgebiet Boizenburg: 


Der Netzbetreiber hat unter vorgenannter Position keine Erträge angegeben. 


5.3. sonstige betriebliche Erträge 

5.3.1. Erträge aus der Auflösung von Netzanschlusskostenbeiträgen 

Die von Anschlussnehmern entrichteten Netzanschlusskostenbeiträge und Baukos­

tenzuschüsse, die im Zusammenhang mit der Errichtung eines Anschlusses für die 

Entnahme elektrischer Energie entrichtet wurden, sind nach § 9 Abs. 1 S. 2 und Abs. 

2 S. 1 StromNEV über die Dauer von 20 Jahren linear aufzulösen. 

Der Netzbetreiber hat unter vorgenannter Position keine Erträge angegeben. 

5.3.2. Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen 

Die von Anschlussnehmern entrichteten Netzanschlussbeiträge und Baukostenzu­

schüsse, die im Zusammenhang mit der Errichtung eines Anschlusses für die Ein­

speisung elektrischer Energie entrichtet wurden, sind nach § 9 Abs. 1 S. 2 und Abs. 

2 S. 1 StromNEV über die Dauer von 20 Jahren linear aufzulösen. 

( 
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l\Jetzgebiet Lauenburg: 


Die vom Netzbetreiber angegebenen Erträge in Höhe von - wurden in voller 


Höhe kostenmindernd angesetzt. Aufgrund einer fehlerhaften Buchung durch den 


Netzbetreiber hat die Beschlusskammer weitere Erlöse in Höhe von - aus 


Baukostenzuschüssen aus der Position 5.3.5. umgebucht. Insgesamt werden Erlöse 


in Höhe von-angesetzt. 


Netzgebiet Boizenburg: 


Der Netzbetreiber hat unter vorgenannter Position keine Erträge angegeben. 


5.3.3. Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen 

Netzgebiet Lauenburg: 

Die vom Netzbetreiber angegebenen Erträge in Höhe von.wurden in voller Hö­

he kostenmindernd angesetzt. 

Netzgebiet Boizenburg: 


Die vom Netzbetreiber angegebenen Erträge in Höhe von .wurden in voller Hö­


he kostenmindernd angesetzt. 


5.3.4. Erträge aus Blindstrom 

Erträge aus Blindstrom stellen Umsatzerlöse dar und sind im Rahmen der Verpro­

bungsrechnung zu berücksichtigen. Die Erlösposition wird aus diesem Grunde mit 

Null angesetzt. 

Der Netzbetreiber hat unter vorgenannter Position keine Erträge angegeben. 

5.3.5. andere sonstige betriebliche Erträge 

Netzgebiet Lauenburg: 

Die vom Netzbetreiber angegebenen Erträge in Höhe von - wurden in voller 

Höhe kostenmindernd angesetzt. Aufgrund einer fehlerhaften Buchung durch den 

Netzbetreiber hat die Beschlusskammer Erlöse in Höhe von -aus Baukos­

tenzuschüssen in die Position 5.3.2. umgebucht. Insgesamt werden Erlöse in Höhe 

von kostenmindernd angesetzt. 

( 
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Netzgebiet Boizenburg: 


Die vom Netzbetreiber angegebenen Erträge in Höhe von-wurden in voller 


Höhe kostenmindernd angesetzt. 


5.4. 	 Erträge aus Beteiligungen 

Netzgebiet Lauenburg: 


Die vom Netzbetreiber angegebenen Erträge in Höhe vo wurden in voller Höhe 


kostenmindernd angesetzt. 


Netzgebiet Boizenburg: 


Die vom Netzbetreiber angegebenen E1iräge in Höhe von.wurden in voller Höhe 


kostenmindernd angesetzt. 


5.4.a. 	 davon aus verbundenen Unternehmen 

5.5. 	 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des 

Finanzanlagevermögens 

Der Netzbetreiber hat unter vorgenannter Position keine Erträge angegeben. 

5.6. 	 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 

5.6.1. Erträge aus Finanzanlagen 

Der Netzbetreiber hat unter vorgenannter Position keine Erträge angegeben. 

5.6.2. Erträge aus Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen 

Der Netzbetreiber hat unter vorgenannter Position keine Erträge angegeben. 

5.6.3. Erträge aus Wertpapieren 

Der Netzbetreiber hat unter vorgenannter Position keine Erträge angegeben. 

5.6.4. Erträge aus Kassenbestand, Guthaben bei Bundesbank und 

Kreditinstituten 

Netzgebiet Lauenburg : 

Die vom Netzbetreiber angegebenen Erträge in Höhe von wurden analog der 

Kürzung des Umlaufvermögens gemindert um- mit im Ausgangsniveau 

kostenmindernd angesetzt. 

( 
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Netzgebiet Boizenburg: 


Die vom Netzbetreiber angegebenen Erträge in Höhe von wurden analog der 


Kürzung des Umlaufvermögens gemindert um im Ausgangsniveau 


kostenmindernd angesetzt. 


5.6.5. andere sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 

Netzgebiet Lauenburg: 


Die vom Netzbetreiber angegebenen Erträge in Höhe von 
 wurden in voller 


Höhe kostenmindernd angesetzt. 


Netzgebiet Boizenburg: 


Die vom Netzbetreiber angegebenen Erträge in Höhe von 
 wurden in voller 


Höhe kostenmindernd angesetzt. 


5.7. Umsatzerlöse (nicht aus Netzentgelten) 

5.7.1. erhobene Konzessionsabgaben 

Korrespondierend zu den Aufwendungen (Position 1.5.1.) hat der Netzbetreiber unter 

dieser Position Erlöse aus erhobenen Konzessionsabgaben angegeben. Es handelt 

sich, wie in der Position 1.5.1. beschrieben, um einen durchlaufenden Posten. 

5.7.2. Erlöse aus EEG 

Netzgebiet Lauenburg: 


Korrespondierend zu den Aufwendungen hat die Beschlusskammer Erträge für EEG-


Zuschläge in Höhe von berücksichtigt. 


Netzgebiet Boizenburg: 


Korrespondierend zu den Aufwendungen werden Erträge in Höhe von 


berücksichtigt. 


5.7.3. Erlöse aus KWKG 

Netzgebiet Lauenburg: 


Korrespondierend zu den Aufwendungen werden Erträge in Höhe von be­

rücksichtigt. 
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Netzgebiet Boizenburg: 

Die geltend gemachten Erträge für KWK-Zuschläge in Höhe von urden um 

fehlerhaft gebuchte Erträge in Höhe von - auf einen Betrag in Höhe von 

--erhöht, vgl. Ausführungen zur Position 1.1.1.5„ 

5.7.4. sonstige Erlöse (nicht aus Netzentgelten) 

Netzgebiet Lauenburg: 

Die vom Netzbetreiber angegebenen Erträge in Höhe von urden in voller 

Höhe kostenmindernd angesetzt. 


Netzgebiet Boizenburg: 


Die vom Netzbetreiber angegebenen Erträge in Höhe von wurden in voller 


Höhe kostenmindernd angesetzt. 

5.7.5. Erlöse aus§ 19 Abs. 3 StromNEV 

Erlöse aus singulär genutzten Betriebsmitteln stellen Umsatzerlöse dar, die bei der 


Verprobung der Netzentgelte zu berücksichtigen sind. 


Der jährliche Abgleich erfolgt über das Regulierungskonto. 


( 
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6. Pacht- und Dienstleistungsverhältnisse 

Die in dieser Anhörung insgesamt enthaltenen aufgeführten Standpunkte und 

Rechtsauffassungen gelten gleichermaßen für die nachstehenden Positionen. Die 

sich hieraus ergebende Konsequenz ist stichpunktartig unter den nachstehenden 

Positionen getrennt nach den unterschiedlichen Leistungserbringern aufgeführt. 

6.1. Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur 

Der Netzbetreiber macht in dieser Position das sich aus der Gewinn- und Verlust­

rechnung tatsächlich gezahlte Pachtentgelt geltend. Gemäß den Ausführungen zu 

der Position 1.1.2.3. sind die aus der Überlassung des Anlagevermögens nach § 4 

Abs. 5 StromNEV resultierenden Kosten („Pachtzins") nur bis zu der Höhe anerken­

nungsfähig, wie sie anfielen, wenn der Netzbetreiber Eigentümer der Anlagen wäre. 

Auf Grundlage der eingereichten Erhebungsbögen ·des Verpächters ergeben sich, 

neben den operativen Kosten, kalkulatorische Kapitalkosten gern. StromNEV für das 

durch den Verpächter eingesetzte Kapital (kalk. Abschreibungen, kalk. Eigenkapital­

verzinsung sowie kalk. Gewerbesteuer). 

Netzgebiet Lauenburg: 

Die Netzkosten des Verpächters in Höhe von setzen sich wie Folgt zu­

sammen: 

- Aufwandsgleiche Kosten 


- Abschreibungen 


Kalk. Eigenkapitalverzinsung 

- Kalk. Gewerbesteuer 

- abzgl. kostenmindernder Erlöse 

Netzgebiet Boizenburg: 


Die Netzkosten des Verpächters in Höhe vo 
 setzen sich wie Folgt zu­

sammen: 

- Aufwandsgleiche Kosten 

Abschreibungen 

Kalk. Eigenkapitalverzinsung 

Kalk. Gewerbesteuer 

- abzgl. kostenmindernder Erlöse 

( 
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7. Ermittlung der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile 

Im vereinfachten Verfahren gelten gemäß § 24 Abs. 2 S. 3 ARegV 45 Prozent der 

nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV ermittelten Gesamtkosten als dauerhaft nicht beein­

flussbare Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV. Bei der Ermittlung der Gesamtkos­

ten bleiben gemäß § 24 Abs. 2 S. 4 ARegV die Konzessionsabgabe und der Zu­

schlag aus dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz unberücksichtigt. Als nicht beein­

flussbare Kosten können nur Kosten der Inanspruchnahme des vorgelagerten Net­

zes (Nr. 4) und für vermiedene Netznutzung (Nr. 8) sowie für die Nachrüstung von 

Wechselrichtern nach § 10 Absatz. 1 der Systemstabilitätsverordnung (Nr. 5) ange­

passt werden. 

( 
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Bundesnetzagentur 

( 


Versorgungsbetriebe Elbe GmbH Az: BKS-12/3127-11 

Zwischendokumentation 

o. Vorbemerkung 

Die zweite Regulierungsperiode beginnt am 01.01 .2014. Die Kostenprüfung erfolgt 

nach § 6 Abs. 1 S. 3 ARegV im vorletzten Kalenderjahr vor Beginn der Regulie­

rungsperiode auf der Grundlage der Daten des letzten abgeschlossenen Geschäfts­

jahres. Dabei gilt gemäß § 6 Abs. 1 S. 4 ARegV das Kalenderjahr, in dem das der 

Kostenprüfung zugrunde liegende Geschäftsjahr endet, als Basisjahr im Sinne der 

Verordnung. Demnach erfolgt die Kostenprüfung auf der Grundlage der Kostendaten 

des Basisjahres 2011 . 

Zentraler Maßstab ist damit die Kostenorientierung. Hierin spiegelt sich die wettbe­

werbspolitische Motivation des Gesetzgebers, mit der er auf das strukturelle Wettbe­

werbsdefizit der Netzmärkte reagiert: Als natürliche Monopolisten besteht für die 

Netzbetreiber kein Anreiz, ihre Netzentgelte effizient zu gestalten. In dieser Situation 

strukturell wettbewerbsdefizitärer Märkte zielt die Regulierung auf die Simulierung 

von Wettbewerb. Die Entgelte sollen so gebildet werden, wie sie sich bei funktionie­

rendem Wettbewerb herausbilden würden. Funktionierte der Wettbewerb, hätte jeder 

Netzbetreiber einen Anreiz, seine Kosten durch effizienten Netzbetrieb soweit wie 

möglich zu reduzieren. Monopolgewinne könnte er nicht erzielen. 

Für die Bestimmung des Ausgangsniveaus der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

für die zweite Regulierungsperiode Strom sind die Netzkosten nach § 6 Abs. 1 Satz 1 

ARegV i. V. m. Teil 2 Abschnitt 1 (§§ 4 - 10) StromNEV zu ermitteln. Gemäß § 4 

Abs. 2 StromNEV setzen sich die Netzkosten aus den aufwandsgleichen Kosten 

nach§ 5 StromNEV, den kalkulatorischen Abschreibungen nach§ 6 StromNEV, der 

kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung nach § 7 StromNEV sowie den kalkulatori­

schen Steuern nach § 8 StromNEV unter Abzug der kostenmindernden Erlöse und 

Erträge nach § 9 StromNEV zusammen . Netzverluste sind gemäß § 10 StromNEV zu 

berücksichtigen. 
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Bilanzielle und kalkulatorische Kosten sind nur insoweit anzusetzen, als sie einen 


Bezug zum Netzbetrieb aufweisen, den Kosten eines effizienten und strukturell ver­


gleichbaren Netzbetreibers entsprechen (§ 4 Abs. 1, S. 1 StromNEV, § 21 Abs. 2 S. 


1 EnWG) und sich bei einem im Wettbewerb stehenden Unternehmen ihrem Umfang 


nach einstellen würden (vgl.§ 21 Abs. 2 S. 2 EnWG): 


„Die Entgelte werden auf der Grundlage der Kosten einer Betriebsführung, die denen 


eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen müssen, 


unter Berücksichtigung von Anreizen für eine effiziente Leistungserbringung und ei­


ner angemessenen, wettb~werbsfähigen und risikoangepassten Verzinsung des ein­


gesetzten Kapitals gebildet. [„ .] Soweit die Entgelte kostenorientiert gebildet werden, 


dürien Kosten und Kostenbestandteile, die sich ihrem Umfang nach im Wettbewerb 

nicht einstellen würden, nicht berücksichtigt werden." 

,, 

( 
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1. Aut\f\fandsgleiche Kosten 

1.0. Allgemeines 


Gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 StromNEV sind aufwandsgleiche Kostenpositionen nach 


Maßgabe des § 4 Abs. 1 StromNEV bei der Bestimmung der Netzkosten zu berück­


sichtigen. Sie sind den nach § 10 Abs. 3 EnWG oder nach § 4 Abs. 3 StromNEV er­


stellten Gewinn- und Verlustrechnungen für die Elektrizitätsübertragung und Elektrizi­


tätsverteilung zu entnehmen. 


Gemäß§ 6 Abs. 3 S. 2 ARegV, der die Unanwendbarkeit von § 3 Abs. 1 S. 4, 2. Hs. 


StromNEV statuiert, ist dabei die Berücksichtigung von Plankosten und -erlösen aus­


geschlossen. Kosten und Erlöse bzw. Erträge, die dem Grunde oder der Höhe nach 


auf einer Besonderheit des Geschäftsjahres beruhen, auf das sich die Kostenprüfung 


bezieht, sind gern. § 6 Abs. 3 S. 1 ARegV nicht zu berücksichtigen. 

a) Aufwandsgleiche Kosten 

Aufwandsgleiche Kosten sind zu berücksichtigen, wenn sie einen Bezug zum Netz­

betrieb aufweisen (§ 3 Abs. 1 S. 1 StromNEV), den Kosten eines effizienten und 

strukturell vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen (§ 4 Abs. 1, Abs. 2 S. 1 

StromNEV, § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG) und sich bei einem im Wettbewerb stehenden 

Unternehmen ihrem Umfang nach einstellen würden (vgl.§ 21 Abs. 2 S. 2 EnWG). 

Aufwandsgleiche Kosten sind nur anzuerkennen, wenn sie einen eindeutigen Bezug 

zum Netzbetrieb aufweisen. Kosten, die nicht ursächlich aus dem Betrieb des Netzes 

entstehen oder dem Betrieb des Netzes zu dienen bestimmt sind, sind folglich nicht 

zu berücksichtigen. Demgemäß sind Kosten, die ihrem Entstehensgrunde oder ihrem 

Verwendungszweck nach dem Vertrieb oder anderen Unternehmensaktivitäten zu­

zuordnen sind, grundsätzlich nicht auf den Netzbetrieb bezogen und somit nicht be­

rücksichtigungsfähig. 

Der Netzbetreiber ist darlegungs- und beweisverpflichtet für die Tatsache, dass die 

geltend gemachten Aufwendungen tatsächlich entstanden sind . Dies ergibt sich be­

reits aus der Natur der zu prüfenden Informationen, die allesamt dem Rechnungswe­

sen des Netzbetreibers entstammen. Diese internen Vorgänge sind der Beschluss­

kammer nicht bekannt, solange der Netzbetreiber nicht selber die beurteilungsrele­

vanten Kosten darlegt und diese dezidiert nachweist. Dem steht auch nicht der Amts­

ermittlungsgrundsatz entgegen. Der Pflicht der Behörde, den Sachverhalt in eigener 

Verantwortung aufzuklären (§ 68 EnWG und 24 VwVfG) stehen insoweit Obliegen­

heiten des Netzbetreibers gegenüber; die Mitwirkungspflicht begrenzt die Amtsermitt

( 
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lungspflicht der Verwaltungsbehörde. Diese braucht entscheidungserhebliche Tatsa­

chen nicht zu ermitteln, die der Betroffene ihr zu unterbreiten hat (vgl. BGH, EnVR 

79107, Rn. 21; BVerwG, 5 C 27/85, NVwZ 1987, 405). Nicht nachgewiesene Kosten 

sind nicht anerkennungsfähig (so auch: OLG Düsseldorf, Vl-3 Kart. 472/06 (V) und 

BGH, EnVR 6/08). 

b) Schlüsselung von Kostenpositionen 

Einzelkosten des Netzes sind gern. § 4 Abs. 4 StromNEV dem Netz direkt zuzuord­

nen. Kosten des Netzes, die sich nicht oder nur mit unvertretbar hohem Aufwand als 

Einzelkosten direkt zurechnen lassen, sind als Gemeinkosten über eine verursa­

chungsgerechte Schlüsselung dem Elektrizitätsübertragungs- oder Elektrizitätsvertei­

lernetz zuzuordnen. Die zu Grunde gelegten Schlüssel müssen sachgerecht sein und 

den Grundsatz der Stetigkeit beachten. Die Schlüssel sind für sachkundige Dritte 

nachvollziehbar und vollständig zu dokumentieren. Änderungen eines Schlüssels 

sind nur zulässig, sofern diese sachlich geboten sind. Die hierfür maßgeblichen 

Gründe sind nachvollziehbar und vollständig zu dokumentieren. 

Die Darlegung einer sachgerechten Schlüsselung kann durch Schlüssel gestützt 

werden, die eine möglichst große Nähe zur tatsächlichen Kostenverteilung aufwei­

sen. Stundenaufschreibungen einer Lohnbuchhaltung z.B. lassen eine anteilige Ver­

teilung der Kostenstelle auf den Netzbetrieb somit plausibler erscheinen, als Umsatz­

oder Gewinnschlüssel. ~ie Beschlusskammer behält sich somit vor auch sachge­

rechtere Schlüsselungen zur Anwendung zu bringen. 

c) Besonderheiten des Geschäftsjahres 

Soweit Kosten dem Grunde oder der Höhe nach auf einer Besonderheit des Ge­

schäftsjahres beruhen, auf das sich die Kostenprüfung bezieht, bleiben sie bei der 

Ermittlung des Ausgangsniveaus unberücksichtigt. Eine Besonderheit des Ge­

schäftsjahres liegt vor, wenn bestimmte Kosten des Netzbetriebs nicht periodisch 

wiederkehren , sondern ausschließlich, dem Grunde oder der Höhe nach, einmalig im 

Basisjahr i.S.d. § 6 Abs. 1 ARegV anfallen. Der Regelung des§ 6 Abs. 3 S. 1 ARegV 

liegt die Überlegung zu Grunde, dass die Heranziehung der Kosten eines bestimm­

ten Geschäftsjahres als Grundlage für die Festlegung der Erlösobergrenzen dann 

gerechtfertigt ist, wenn die Kostenstruktur in den aufeinanderfolgenden Geschäfts

jahren in der Regel im Wesentlichen gleich ist (vgl. BGH, EnVR 48/10 - „EnBW Re­

gional AG"). Mit diesem Konzept wäre nicht vereinbar, wenn das Ergebnis der Kos­

( 	
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tenprüfung 2011 auch insoweit Grundlage für die Festsetzung der Erlösobergrenzen 

bildete, als dort Besonderheiten berücksichtigt sind, die ausschließlich in diesem Ge­

schäftsjahr aufgetreten sind. Es ist insbesondere davon auszugehen, dass Kosten 

dem Grunde oder der Höhe nach eine Besonderheit des Geschäftsjahres darstellen, 

wenn diese in den Vorjahren dem Grunde oder der Höhe nach nicht angefallen sind 

und somit das Kostenniveau signifikant gegenüber den Kosten der Vorjahre erhöhen. 

d) Effiziente aufwandsgleiche Kosten 

Bilanzielle und kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs sind nur insoweit anzuset­

zen, als sie den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetrei­

bers entsprechen. Nach § 4 Abs. 1 StromNEV sind folglich nicht jedwede angesetzte 

Höhe einer Kostenposition in die Kalkulation einstellbar. Insofern erfüllt § 4 Abs. 1 

StromNEV die Sicherungsfunktion, dass vorgezogene Aufwendungen (Zusammen­

ballung mehrerer Jahre) oder besonders teure Maßnahmen in maximal der auf 5 

Jahre verrateten Höhe anerkannt werden und nicht ggf. fünfmalige Berücksichtigung 

in der Kalkulation finden. 

Die Berücksichtigung von Plankosten und -erlösen ist gern. § 6 Abs. 3 S. 2 ARegV 

ausgeschlossen. § 6 Abs. 3 S. 2 ARegV regelt, dass § 3 Abs. 1 S. 4, 2. HS Strom­

NEV bei der Durchführung der Kostenprüfung zur Bestimmung des Ausgangsni­

veaus nach§ 6 Abs. 1 ARegV keine Anwendung findet. Erlöse bzw. Erträge, die auf 

einer Besonderheit des Geschäftsjahres beruhen, sind gern. § 6 Abs. 3 S. 1 ARegV 

ebenfalls nicht zu berücksichtigen. Soweit nach § 6 Abs. 3 S. 1 ARegV Kosten dem 

Grunde oder der Höhe nach auf einer Besonderheit des Geschäftsjahres beruhen, 

auf das sich die Kostenprüfung bezieht, bleiben sie bei der Ermittlung des Aus­

gangsniveaus unberücksichtigt. 

e) Ggf. nicht zahlungswirksame Risikovorsorge (Rückstellungen) 

Rückstellungen werden für eine Verpflichtung, über deren Höhe und Eintreten Unsi­

cherheit herrscht gebildet. Die Bildung solcher Rückstellungen erfolgt im Wege einer 

aufwandswirksamen Zuführung. Voraussetzung ist hier, dass das Eintrittsereignis mit 

hinreichend großer Wahrscheinlichkeit belegt werden kann. 

Gemäß den Regelungen der StromNEV können aufwandsgleiche Kosten gemäß §4 

und § 5 StromNEV als Kosten geltend gemacht werden . Diese werden aus der GuV 

überführt. Dementsprechend können Zuführungen von Rückstellungen sofern diese 

betriebsnotwendig sind und keine Besonderheit des Geschäftsjahres darstellen als 
- 5 ­



Kosten angesetzt werden. l\Jicht erfolgswirksame Verbräuche von Rückstellungen 

können nicht angesetzt werden. 

1.1. Materialkosten 

1.1.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 

1.1.1.1. Aufwendungen für die Beschaffung von Verlustenergie 

Bei der Übertragung von Elektrizität in elektrischen Systemen entstehen zwangsläu­

fig Energieverluste in Form von Stromwärmeverlusten, Eisenverlusten der Transfor­

matoren und Spulen oder als Ableit- und Koronaverluste. In einem elektrischen 

Energieversorgungsnetz sind diese Netzverluste im Rahmen einer zeitgleichen Be­

trachtung der Zählung der Einspeisungen in das Netz sowie der Zählung der Aus­

speisungen aus dem Netz sowie der Bestimmung weiterer separater Verbrauchsur­

sachen (z.B. Betriebsverbrauch, Stromdiebstahl) messbar. Hierzu ist ein eigener Ver­

lustenergiebilanzkreis zu führen . Die im Rahmen dieser Kostenprüfung relevanten 

Verlustenergiekosten ergeben sich aus den Beschaffungskosten der im Kalenderjahr 

2011 zum Einsatz gebrachten Verlustenergie (§ 10 Abs. 1 StromNEV). Verluste, die 

nicht physikalisch bedingt sind (z.B. Betriebsverbrauch, Stromdiebstahl), sind nicht 

Bestandteil dieser Position. 

Preisseitig setzt die Beschlusskammer den von dem Netzbetreiber für das Kalender­

jahr 2011 angegebenen spezifischen Beschaffungspreis an. 

Zur Ermittlung der Verlustenergiebeschaffungskosten ist weiterhin festzustellen , ob 

die relative Höhe der Verlustenergiemengen effizient ist. Die Beschlusskammer hat 

eine nationale Vergleichsbetrachtung der Verlustenergiemengen je Spannungsebene 

durchgeführt. Die Stichprobe, über die plausible Daten vorlagen, umfasste ca. 150 

Netzbetreiber in Zuständigkeit der Bundesnetzagentur. Als Vergleichsbasis wurde 

das Verhältnis der Verlustenergiemenge zur spannungsebenenbezogenen ausge­

speisten Jahresarbeit (Bezug aus vorgelagerter Netzebene + Einspeisung aus Er­

zeugungsanlagen) herangezogen. Die sich hieraus ergebenden Durchschnitte sind 

ggf. durch Konfidenzintervalle erhöht als Aufgriffsgrenze anzusetzen. Insgesamt ist 

sie zu folgendem Zielkorridor gelangt: {HS [< 0,5 %]; HS/MS [< 0,5 %]; MS [< 1,0 %]; 

MS/NS [< 1,5 %]; NS [< 3,2 %]}. Wird der Zielkorridor überschritten, so sind die ent­

sprechenden Mengen nicht berücksichtigungsfähig, es sei denn, der Netzbetreiber 

legt nachvollziehbar dar, dass die Verlustmengen tatsächlich angefallen sind und die 

( 	
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Überschreitung des Zielkorridors nicht auf Ineffizienzen beruht. Die Berechnung der 
,

Verlustenergiekosten wird in der folgenden Tabelle verdeutlicht. 


Aufgrund der- Angaben im Erhebungsbogen können nur- der Netzver­


luste anerkannt werden. 


Netzgebiet Lauenburg: 

"· . h Vorgabe genehmigte Berechnungs p . VNB K t

Au..ve1c ung . . . reis os enVerlustenergie Basis 
Ebene relativ BN~t~A Abwe1c~ung wert [ct./kWh] [EUR]

. (kWh] [kWh] - relativ rela\1v [~Wh) 

MS 

MS/NS 

NS 

Beantragte Kosten NB [EUR] 

genehmigte Kosten BNetzA [EUR] 


Kllrzung [EUR] 


Die angegebene Kosteriposition in Höhe von · 

um angesetzt.

Netzgebiet Boizenburg: 
, b h. Vorgabe genehmigte Berechnungs we c ung · . · Preis VNB Kosten Verlustenergie Basis A 1 

Ebene 1 relativ - BNet~A. ('bweic~lm~ . wert . [ct./klf.J!1] [EUR]
[kWh) . (kWh] relativ relallv , . . [kWh] . 

MS 

MS/NS 

NS 

Beantragte Kosten NB [EUR] 

genehmigte Kosten BNetzA [EUR] 

Kürzung [EUR] 

Die angeg(:lbene Kostenposition in Höhe von 

gangsniveau berücksichtigt. 

Aufwendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler 1.1.1.2. 

Erzeugungsanlagen 

Unter den Aufwendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeu­

gungsanlagen sind Aufwendungen fµr den EEG- und den KWKG­

Wälzungsmechanismus sowie die Entgelte für dezentrale Einspeisung gemäß § 18 

StromNEV dargestellt. 

· 

( 
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Netzgebiet Lauenburg : 


Der Netzbetreiber hat unter vorgenannter Position Aufwendungen in Höhe von 


- €geltend gemacht. Jedoch Aufwendungen und Erträge„ 


- Aus diesem Grund werden die angegebenen Kosten um die Abweichung zu den 


Erträgen in Höhe vonlms€ gekürzt. 


Die vom Netzbetreiber angegebene Kostenposition in Höhe von._ € wird 


demzufolge" mit._ € angesetzt. " „ ~l, • 


Netzgebiet Boizenburg: 


Entsprechend der oben beschriebenen Systematik - Aufwendungen und 


Erträge„ 


• ( 

1 

( -- ! 

\, 


1.1.1.2.1. Nach EEG (exklusive Einspeisemana"gement-Maßnahmen) 

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sieht vor, dass die finanzielle Belastung 

aus dem nach dem Gesetz aufgenommenen und vergüteten Strom aus Erneuerba­

ren Energien bundesweit gleichmäßig verteilt wird. Dies wird durch den EEG­

Wälzungsmechanismus sichergestellt. Der Verteilernetzbetreiber nimmt den von der 

EEG-Anlage produzierten Strom ab und vergütet ihn nach den im Erneuerbare­

Energien-Gesetz (EEG) festgeschriebenen ·Sätzen. In der zweiten Stufe leitet der 

Verteilernetzbetreiber den EEG-Strom weiter an den regelzonenverantwortlichen 

Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) und erhält von diesem einen finanziellen Aus­

gleich. Die Aufwendungen aus Zahlungen an die Betreiber von EEG-Anlagen ent­

sprechen dabei den Erträgen aus dem finanziellen Ausgleich. 

Differenzen, die aus Abgrenzungen im Jahresabschluss entstehen (periodenfremde 

Effekte), werden über die Aufwandsseite neutralisiert. 

„1( ....+• - „ .( 

1.1.1.2.2. Nach KWK-G 

Das KWK-G fördert die Stromerzeugung bei gleichzeitiger Umwandlung von einge­

setzter Energie in elektrische Energie und Nutzwärme. Zur bundesweiten Vergleich

mäßigung der KWK-G-Förderung ist innerhalb des Gesetzes ein entsprechendes 

Ausgleichsverfahren implementiert (§ 9 KWKG). Netzbetreiber sind verpflichtet, 

KWK-Anlagen an ihr Netz anzuschließen und den in diesen Anlagen erzeugten 

KWK-Strom abzunehmen. Die Vergütung an den KWK-Anlagenbetreiber setzt sich 

aus dem Preis für den KWK-Strom und dem gesetzlichen KWK-Zuschlag - der ei­

gentlichen KWK-Förderung - zusammen. Der dem aufnehmenden Netzbetreiber vor­

­
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gelagerte Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) ist seinerseits zur Zahlung des KWK

Zuschlags verpflichtet. Aufwendungen und Erträge des Verteilernetzbetreibers aus 

dem KWK-Zuschlag gleichen sich also aus. Der aufgenommene KWK-Strom wird 

vom Netzbetreiber vermarktet. Die Beschlusskammer geht davon aus, dass der 

KWK-Strom zu den gleichen Konditionen verkauft werden kann wie er aufgekauft 

wurde. Geringfügige Über- oder Unterdeckungen gleichen sich dabei im Zeitverlauf 

aus. 

Der KWK-Anlagenbetreiber kann den erzeugten KWK-Strom aber auch an einen 

Dritten (z. B. Stromhändler) verkaufen. In diesem Fall erhält er vom Netzbetreiber 

lediglich den KWK-Zuschlag vergütet. Der dem aufnehmenden Netzbetreiber vorge­

lagerte Übetiragungsnetzbetreiber (ÜNB) ist seinerseits zur Zahlung des KWK­

Zuschlags verpflichtet. 

.Differenzen, die aus Abgrenzungen im Jahresabschluss entstehen (periodenfremde 

Effekte), werden über die Aufwandsseite neutralisiert. 

Netzgebiet Lauenburg: 

Der Netzbetreiber hat unter vorgenannter Position Aufwendungen in Höhe von 

_.geltend gemacht. Jedoch gleichen sich Aufwendungen und Erträge 9llt 
- Aus diesem Grund werden die angegebenen Kosten um die Abweichung zu den 

Erträgen in Höhe von „ gekürzt. 

Die vom Netzbetreiber angegebene Kostenposition in Höhe von - € wird dem­

zufolge mit - € angesetzt. 

Netzgebiet Boizenburg: 


Im Netzgebiet Boizenburg gleichen sich Aufwendungen und Etiräge . Aus 


diesem Grund werden die angegebenen Kosten in Höhe von C •• € um die Höhe 


der Abweichung in Höhe von - € auf_,€ erhöht. 


1.1.1.2.3. Nach§ 18 StromNEV 

Betreiber von dezentralen Erzeugungsanlagen erhalten nach § 18 StromNEV vom 

Netzbetreiber ein Entgelt, das den gegenüber den vorgelagerten Netz- oder Um­

spannebenen durch die jeweilige Einspeisung vermiedenen Netzentgelten entspricht. 

Entsprechend § 5 Abs. 3 StromNEV sind hierbei die Zahlungen des letzten abge­

­

, ( 
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schlossenen Geschäftsjahres als Kostenposition bei der Bestimmung der 1--Jetzkosten 


zu berücksichtigen. 


Der Ansatz der vermiedenen Netzentgelte ist aus der Anlage 1 ersichtlich. 


Netzgebiet Lauenburg: 


Der Netzbetreiber hat unter vorgenannter Kostenposition keine Aufwendungen an­


gegeben. Jedoch wurde in der Position 1.1 .1.5. Sonstiges seitens des Netzbetreibers 


ein Betrag in Höhe von für vermiedene Netzentgelte angewiesen. 

Die Beschlusskammer hat den Betrag in Höhe von ~ntsprechend umge­


bucht. 


Netzgebiet Boizenburg: 


Der Netzbetreiber hat unter vorgenannter Kostenposition keine Aufwendungen an­


gegeben. Jedoch wurde in der Position 1.1.1 .5. Sonstiges seitens des Netzbetreibers 


ein Betrag in Höhe vo ür vermiedene Netzentgelte angewiesen. 

Die Beschlusskammer hat den Betrag in Höhe von ntsprechend umge­

bucht. 

1.1.1.2.4. Einspeisemanagement-Maßnahmen 

Die Aufwendungen für Einspeisemanagement - Maßnahmen umfassen die Entschä­

digungszahlungen nach§ 11 EEG. Gemäß§§ 11 und 12 EEG können Netzbetreiber 

bei einer Netzüberlastung im Sinne des § 6 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 Nr. 1 oder 2 Buch­

stabe a EEG in die Einspeiseleistung von Stromerzeugungsanlagen, die nach dem 

EEG oder dem KWKG gefördert werden, eingreifen, um die störende Netzüberlas­

tung zu beseitigen. Die von der Regelung nach § 11 EEG betroffenen Betreiber von 

Stromerzeugungsanlagen erhalten hierfür eine Entschädigung. 

Netzgebiet Lauenburg: 

Die vom Netzbetreiber angegebenen Kosten in Höhe vo-werden vollumfäng­

lich anerkannt. 

Netzgebiet Boizenburg: 


Der Netzbetreiber hat unter vorgenannter Kostenposition -.,. Aufwendungen an­


gegeben. 


( 	
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1.1.1.3. Betriebsverbrauch 


Die Position umfasst den Betrag, den der Netzbetreiber zur eigenbetrieblichen Nut­


zung verwendet. Dieser auf tatsächlich gemessenen Werten beruhende Letztver­


brauch (Strom, Gas, Wasser etc.) muss durch Rechnungsstellung nachweisbar sein. 


Der Stromverbrauch muss dabei den Effizienzanforderungen insoweit genügen, als 


dass keine überhöhten Strombeschaffungspreise in die Kalkulation Eingang finden. 


Als Vergleichsmaßstab ist das Beschaffungspreisniveau der Verlustenergie gemäß 


FSV Verlustenergie heranzuziehen. 


Netzgebiet Lauenburg : 

Die vom Netzbetreiber angegebenen Kosten in Höhe von werden vollum­

fänglich anerkannt. 

Netzgebiet Boizenburg: 

Die vorn Netzbetreiber angegebenen Kosten in Höhe von werden vollum­

fänglich anerkannt. 

1.1.1.4. Aufwendungen für Differenz-Bilanzkreis bzw. Aufwendungen für 
den Ausgleich von Abweichungen bei Standardlastprofilen 

Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen stehen bei Kunden, deren Leistungswerte 


aus Gründen der Kosteneffizienz nicht gemessen sondern prognostiziert werden, vor 


der Aufgabe, ein geeignetes Verfahren zum Ausgleich ggf. entstehender Abweichun­


gen von den standardisierten Lastprofilen (Standardlastprofile) festzulegen. Die Be­


treiber von Elektrizitätsverteilernetzen wählen zwischen dem synthetischen oder dem 


analytischen Verfahren. 


Beim analytischen Lastprofil prognostizieren der oder die Stromhändler die erwarte­


ten Lastprofile ihrer Kleinkunden und speisen danach Strom ins Netz ein. Die Be­


rechnungen des Verteilernetzbetreibers erfolgen jedoch erst nach der Lieferung. Das 


analytische Lastprofil hat für den Netzbetreiber den Vorteil, dass die gesamte Klein­


kundenlast auf die Stromhändler aufgeteilt wird. Beim analytischen Verfahren entste­


hen keine Kosten für den Netznutzer. 


Das synthetische Lastprofil ordnet statistisch ermittelte Lastprofile bestimmten Klein­


kundengruppen nach spezifischen Verbrauchsmustern zu. Die Stromhändler speisen 


Elektrizität auf der Grundlage der Summen dieser synthetischen Lastprofile ein. Beim 


synthetischen Verfahren entstehen ggf. Kosten in Höhe der Leistungsabweichung. 
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Die Mehr- oder Mindermengen sind hingegen zwischen Netzbetreiber und Händler 


abzurechnen und somit für die Netzkosten neutral. 


Vor dem Hintergrund, dass der Netzbetreiber beim analytischen Verfahren alle Kos­


ten auf die Händler überwälzen kann und somit die Netzentgelte nicht belastet wer­


den, erscheint es unter Effizienzgesichtspunkten zumindest fragwürdig , ob überhaupt 


Kosten für diese Position in den Netzentgelten berücksichtigt werden können. 


Darüber hinaus ist zu beachten, dass aus Differenzbilanzkreisabweichungen sowohl 


Kosten als auch Erlöse generiert werden können. Je nachdem, ob der Differenzbi­


lanzkreis über- oder unterspeist ist, muss die überschüssige Energie verkauft oder 


die benötigte Energie gekauft werden. Erlöse können beispielsweise dann entstehen, 


wenn die Ausgleichsenergiemenge zum Abbau des Überschusses größer ist als die 


Ausgleichsenergiemenge zum Schließen der Lücke. Erlöse entstehen auch dann, 


wenn der Verkaufspreis höher ist als der Kaufpreis. Die Beschlusskammer geht da­


von aus, dass sich Kosten und Erlöse im Zeitverlauf in etwa ausgleichen. Aus die­


sem Grund hält es die Beschlusskammer für sachgerecht, zu Gunsten wie zu Un­


gunsten des Netzbetreibers keine Erlöse oder Kosten bei der Bestimmung des Aus­


gangsniveaus zu berücksichtigen. 


( 
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1.1 :1.5. · Sonstiges 


Netzgebiet Lauenburg : · 


Der Netzbetreiber Jliacht für Brenn- und Trei.bstoffe, Materia·I 


•••••••••" in Höhe von 
sc~lusskammer periodenfrE;3mde Erträge dar !-Jnd werden demzufolge voJlumfänglich 

außer Amfätz gebracht. 

Aufwendungen für vermiedene Netzentgelte sind entsprechend ·der' oben ·beschtie.­


bl:lflen Syste111atl~ in Höhe von- ·in die Position 1.1.1.2.3. umgegliedert wor­


den. Die ·~om Netzbetreip·er ai1gegebene l(ostenposition .in Höhe von - wird 


erhöht um-mit ein.~n:i Betrag ii1 Höhe ~oh - angesetzt. 


Netzgebiet Boizenbürg: 


Der Netzbetreiper m~cht für Brenn- und Treibstoffe, Maleri~I Lagerentnahmen, 


Nachberechnun_g Vorjahr~. vermiedene Netzentgelte sowje Erträge aus KWK­


Zlischlägen .Auf.wendl.lngen .in Höhe von„ geltend . 


. . Di~ Aurw·en_dungen ~ür „Nachberechn~n.~ Vorjahre" in Höhe von - stellen 

naoh A.nßi.cht der Beschlusska:mmer per.iodenfrern<le Aµfwendurig·en dar und .Werd,eh 

demzufolge vollumf~nglich außer Ansatz gebl'acht. Aufwen.qungen für yeri:niedene 

Netzentgelte sind ~ntsprechend der 9b~m beschriebenen Systematik in Höhe v9n 

9t€ ·in die Pösifion 1.1 .. 1.2.3. ~1rngeglJed~rf.Worden. Die geltend gemachten Erträ-. 

ge für KWK-Zuschläge in Höhe von. -wurd~n von de( Bescl11usskämmer in 

die Po$!lion 5.7.2 wngebucht. 

Die vom Netzbetreiber angegebene l<ostenposition in Höhe Vo wird erhqht

ur~~it ·einem Betra~ ii1 Höhe vo11 a!lgesetzt. 
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1.1.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen 


Unter den Aufwendungen für bezogene Leistungen sind insbesondere Aufwendun­


gen an vorgelagerte Netzbetreiber, Aufwendungen für Blindstrom, für überlassene 


Netzinfrastruktur, für singulär genutzte Betriebsmittel, für durch Dritte erbrachte Be­


triebsführung und für durch Dritte erbrachte Wartungs- und lnstandhaltungsleistun­


gen dargestellt. 


1.1.2.1. Aufwendungen an vorgelagerten Netzbetreiber 


Der Ansatz der Aufwendungen an den vorgelagerten Netzbetreiber ist aus der Anla­


ge 1 ersichtlich. 


Zu den vorgelagerten Netzkosten zählen auch folgende Aufwendungen: 

• Aufwendungen für Netzreservekapazität (vgl. 1.1.2.1.a.) 

• Aufwendungen gemäß§ 14 Abs. 2 StromNEV (1.1.2.1.b.) 

• Aufwendungen für unterspannungsseitige Messung (1.1.2.1.c.) 

• Aufwendungen für Blindstrom (1.1.2.2.) 

• Aufwendungen für singulär genutzte Betriebsmittel (1 .1 .2.4.) 

1.1.2.1.a. davon Aufwendungen für Netzreservekapazität 


Netzbetreiber haben die Möglichkeit, Netzreserve beim vorgelagerten Netzbetreiber 


zu bestellen und in Anspruch zu nehmen, um höhere vorgelagerte Netzkosten auf­


grund von Leistungsspitzen wegen des Ausfalls von dezentralen Erzeugungsanlagen 


oder von Betriebsmitteln zu vermeiden. Es besteht also ein unmittelbarer Zusam­


menhang zwischen der Jahreshöchstlast und den Aufwendungen für Netzreserveka­


pazität. Die in der Erlösobergrenze enthaltenen Ansätze sollen wertmäßig dem Be­


trag entsprechen, der dem Netzbetreiber vom vorgelagerten Netzbetreiber für die 


Vorhaltung und Inanspruchnahme von Netzreservekapazität in Rechnung gestellt 


wird. 


1.1.2.1 .b. davon Aufwendungen gemäß§ 14 Abs. 2 StromNEV (Pancaking) 


Die Position ergibt sich aus vertraglichen Vereinbarungen zwischen Netzbetreibern, 


die direkt miteinander verbundene Netze der gleichen Netz- oder Umspannebene 


gemäß§ 14 Abs. 2 S. 3 StromNEV betreiben. Der Leitfaden der Beschlusskammer 8 
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zur Findung sachgerechter Sonderregelungen in den Fällen der Kostenwälzung nach 

§ 14 Abs. 2 Satz 3 StromNEV ist zu beachten. Der Nachweis, dass die Vorausset­

zungen für die Anwendung des § 14 Abs. 2 S. 3 StromNEV vorliegen, ist durch den 

Netzbetreiber zu erbringen. 

1.1.2.1.c. davon Aufwendungen für unterspannungsseitige Messung 

Bei unterspannungsseitiger Messung wird durch den vorgelagerten Netzbetreiber ein 

_Aufschlag auf die Arbeitsmenge oder den Arbeitspreis vorgenommen, um die mit der 

Transformation verbundenen Stromverluste zu decken. Die korrespondierenden Er

löse des vorgelagerten Netzbetreibers werden bei diesem bei der Bestimmung des 

Regulierungskontosaldos abgeglichen. 

1.1.2.2. Aufwendungen für Blindstrom 

Durch lange Transportwege oder durch den Einsatz von Kondensatoren oder Spulen 


kann es zu einer Phasenverschiebung kommen. Bei Einsatz von Spulen tritt nach 


Anlegen einer Wechselspannung der Strom verspätet auf (induktive Blindleistung). 


Bei Kondensatoren tritt sofort der gesamte Strom auf, die Spannung muss sich aber 


erst aufbauen. Legt man Wechselspannung an, eilt die Spannung dem Strom nach 


(Kapazitive Blindleistung). Werden bei der Phasenverschiebung Grenzwerte über­


schritten (i.d.R. Phasenverschiebung 25°, d.h. Wirkleistung = 90 %), muss der Netz­


betreiber ein Entgelt an den vorgelagerten Netzbetreiber bezahlen. 


Netzgebiet Lauenburg: 


Der Netzbetreiber hat unter vorgenannter Position keine Kosten geltend gemacht. 


Netzgebiet Boizenburg: 

Der Netzbetreiber hat unter vorgenannter Position keine Kosten geltend gemacht. 

1.1.2.3. Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur 

Unter der Position „Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur" sind regelmä­

ßig die sog. Pachtentgelte für die Überlassung betriebsnotwendiger Anlagegüter zu 

erfassen. Solche Aufwendungen entstehen dann, wenn der Netzbetreiber ganz oder 

teilweise nicht Eigentümer des entsprechenden Anlagevermögens ist, sondern ihm 

dieses aufgrund einer schuldrechtlichen Vereinbarung („Pachtvertrag") vom Eigen­

tümer zur Nutzung, d. h. für die Zwecke des Netzbetriebs, überlassen wird. Die aus 

der Überlassung des Anlagevermögens nach § 4 Abs. 5 StromNEV resultierenden 

Kosten („Pachtzins") sind nur bis zu der Höhe anerkennungsfähig, wie sie anfielen, 

­

( 

( 
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wenn der Netzbetreiber Eigentümer der Anlagen wäre. Maßgeblich sind somit die 


Kapitalkosten des durch den Verpächter eingesetzten Kapitals (Abschreibungen, 


Zinsen und Gewerbesteuer). Für die Kalkulation ist damit die Kapitalstruktur und der 


Gewerbesteuerhebesatz des Verpächters maßgeblich, Fremdkapitalzinsen und Bau­


kostenzuschüsse sind zu berücksichtigen. Grundlage der Prüfung und damit einer 


Anerkennung von Kosten ist der eingereichte Verpächterbogen. 


Netzgebiet Lauenburg: 


Der Netzbetreiber hat in der genannten Position keine Aufwendungen geltend ge­


macht. Seitens der Beschlusskammer werden dem Netzbetreiber in dieser Position 


Aufwendungen In Höhe von € anerkannt. Es handelt sich hierbei um den 


- an die Stadtbetriebe Lauenburg/ Elbe AöR, vgl. Position 1.5.2„ 

Netzgebiet Boizenburg: 

Der Netzbetreiber hat in der genannten Position keine Aufwendungen geltend ge­

macht. Seitens der Beschlusskammer werden dem Netzbetreiber in dieser Position 

Aufwendungen In Höhe von € anerkannt. Es handelt sich hierbei um den 

- an die Stadtbetriebe Boizenburg/ Elbe AöR, vgl. Position 1.5.2„ 

Die Herleitung der genannten anerkennungsfähigen Kosten sind Kapitel 6 zu ent­

nehmen. 

1.1.2.4. Aufwendungen für singulär genutzte Betriebsmittel 

Nach § 19 Abs. 3 StromNEV wird für bestimmte Ausgangssituationen (singulär ge­

nutztes Betriebsmittel) ein gesonde1ies Entgelt definiert. Es handelt sich um ein sin­

gulär genutztes Betriebsmittel, wenn „ein Netznutzer sämtliche in einer Netz- oder 

Umspa'nnebene von ihm genutzten Betriebsmittel ausschließlich selbst nutzt". Das 

kann z.B. ein Transformator sein, der nur von :einem Kunden genutzt wird und der ihn 

mit dem 380-kV-Höchstspannungsnetz verbindet. In diesem Fall wird ein nach den 

gesetzlichen Vorgaben zur Bestimmung eines „angemessenen Entgelts" ermittelter 

We1i, festgelegt. 

Bei Aufwendungen für singulär genutzte Betriebsmittel handelt es sich dem Grunde 

nach um vorgelagerte Netzkosten im Sinne des § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV. 

Netzgebiet Lauenburg: 


Die vom Netzbetreiber angegebenen Kosten in Höhe von - € werden vollum­


fänglich in die Position 1.1.2.1. umgebucht. 

•1( 

.( 	
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Netzgebiet Boizenburg: 


Der Netzbetreiber hat unter vorgenannter Position keine Kosten geltend gemacht. 


1.1.2.5. Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Betriebsführung 

Aufwendungen für durch Dritte erbracht~ Betriebsführung betreffen regelmäßig Ver­


tragsgestaltungen ausgelagerter Betriebskosten. Die durch Dritte erbrachten Dienst­


leistungen sind nach § 4 Abs. 5a StromNEV maximal in der Höhe anzusetzen, wie 


sie anfielen, wenn der Netzbetreiber die Leistungen selbst erbringen würde: 


Grundlage der Prüfung der durch verbundene Unternehmen erbrachten Betriebsfüh­


rung ist der jeweils eingereichte Dienstleistungsbogen für die sieben wertmäßig größ­


ten Dienstleistungsverträge mit verbundenen Unternehmen i. S. d. § 6 b Abs. 2 


EnWG. Maßgeblich für die Anerkennung der durch die Dienstleistung verursachten 


Kosten sind somit d_ie Kalkulationsmaßstäbe nach der StromNEV. 


Darüber hinaus müssen die Dienstleistungsverträge einef!1 Fremdvergleichsmaßstab 


standhalten. Die Marktgerechti_gkeit der in Ansatz gebrachten Vergütungssätze ist 


vom Netzbetreiber darzulegen und zu beweisen. 1. d. R. hat der Netzbetreiber in 


nachvollziehbarer Weise zu dokumentieren, dass er Preisvergleiche angestellt hat 


bzw. die Vergabe von Dienstleistungsaufträgen im Wege der Ausschreibung erfolgt . 


ist. Zudem darf die durch Dritte erbrachte Betriebsführung kostenseitig natürlich nicht 


den Wert übersteigen, der zuvor bei eigener Bewirtschaftung durchgriff. 


Netzgebiet Lauenburg: 


Der Netzbetreiber hat unter vorgenannter Position keine Kosten geltend gemacht. 


Netzgebiet Boizenburg: 


Der Netzbetreiber hat unter vorgenannter Position keine Kosten geltend gemacht. 


1.1.2.6. Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Wartungs- und lnstand­

haltungsleistungen 

Für die Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Wartungs- und lnstandhaltungsleis­

tungen sind die gleichen Maßstäbe heranzuziehen wie für Aufwendungen für durch 

Dritte erbrachte Betriebsführung. Es gelten daher die Ausführungen zu 1.1.2.5 ent­

sprechend. 

( 
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l'Jetzgebiet Lauenburg: 


Der Netzbetreiber gibt unter dieser Position Kosten in Höhe vo1-an. 


Die in 2011 geltend gemachten Aufwendungen beinhalten Kosten für die Netzüber­


nahme des Amtes Lütau in Höhe von - und stellen nach Ansicht der Be­


schlusskammer im Jahresvergleich der Jahre 2008 bis 2011 der Höhe nach eine Be­


sonderheit des Geschäftsjahres gern. § 6 Abs. 3 Satz 1 ARegV dar, da die Aufwen­


dungen im laufe der zweiten Regulierungsperiode nicht mit hinreichender Wahr­


scheinlichkeit wiederkehren werden. 


Aufwendungen für durch Dritte 
erbrachte Wartungs- und 
lnstandhaltungsleistungen 

Mltelwert 

Die angegebene Kostenposition in Höhe vo ist somit gemindert um 

mit Durchschnittswert der Jahre 2008 bis 2011 zzgl. der 

Stromnetzübernahme LUtau) anzusetzen. 

Netzgebiet Boizenburg: 


Der Netzbetreiber macht unter dieser Position Kosten in Höhe 
 gel­

tend. Die in 2011 geltend gemachten Aufwendungen stellen nach Ansicht der Be

schlusskammer im Jahresvergleich der Jahre 2008 bis 2011 der Höhe nach eine Be­

sonderheit des Geschäftsjahres gem. § 6 Abs. 3 Satz 1 ARegV dar, da die Aufwen­

dungen im laufe der zweiten Regulierungsperiode nicht mit hinreichender Wahr

scheinlichkeit wiederkehren werden. 

Aufwendungen fllr durch Drille 
erbrachte Wartungs- und 
lnstandhallungslelstungen 

Mittelwert 

Die angegebene Kostenposition in Höhe von ist somit gemindert um 

urchschnittswert der Jahre 2008 bis 2011) anzusetzen. 

­

­
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1.2. Personalkosten 

Personalkosten setzen sich aus den Kosten für Gehälter und Löhne (Lohnkosten), 

aus den Kosten für soziale Aufwendungen gern. § 275 II Nr. 6b HGB (Arbeitgeberan­

teile an der Unfallversicherung und Sozialversicherung (Angestellten-, Arbeiterren­

ten-, Knappschafts-, Kranken-, Pflege-, Arbeitslosenversicherung)) und aus den frei­

willigen Personalnebenkosten gern. § 275 II Nr. 8 und III Nr. 7 HGB (Aufwendungen 

für Altersversorgung und für Unterstützung, z.B. Zuschüsse an Pensionskassen, 

Gratifikationen, Werkküchen, Werkswohnungen, Unterstützungseinrichtungen, Aus­

gaben für kulturelle und sportliche Förderung der Belegschaftsmitglieder) zusammen. 

Anerkennungsfähige Personalkosten müssen sich immer auf einen Arbeitnehmer 

des Stromnetzbetreibers und das Jahr 2011 beziehen. 

1.2.1. Löhne und Gehälter 

Unter der Position Löhne und Gehälter werden die Bruttobeträge der Arbeitsentgelte 

zusammengefasst. Zu Löhnen und Gehältern gehören alle Vergütungen , die die Be­

legschaftsmitglieder (Arbeiter und Angestellte) und Geschäftsführer sowie Mitglieder 

des Vorstands erhalten, gleichgültig in welcher Form sie gewährt werden, also auch 

Sachbezüge, Aufwandsentschädigungen etc. Die Buchung von Löhnen und Gehäl­

tern erfolgt auf bes. Aufwandskonten als Teil der Personalkosten. Belege für berech­

nete und gezahlte Löhne und Gehälter können Lohnlisten und Gehaltslisten sein. 

Der Betrag ist in der Regel der Gewinn- und Verlustrechnung zu entnehmen, entwe­

der 

• 	 beim Gesamtkostenverfahren unter Personalaufwand, getrennt in 

(1) Löhne und Gehälter sowie 

(2) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unter 

stützung 

oder 

• 	 beim Umsatzkostenverfahren separiert aus den Positionen Herstellungskos­

ten, Vertriebs- und Verwaltungskosten. 

- 19 ­



Kosten aus der im gesetzlichen Rahmen ausgeübten Betriebs- und Personalratstä­


tigkeit, Kosten aus der Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen und 


Kosten von Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäftigten 


Betriebsangehörigen betreffen teilweise Lohnbestandteile. Diese Positionen sind un­


ter 1.2.1. aufgeführt. Keinen Lohn stellen hingegen betriebliche und tarifvertragliche 


Vereinbarungen zu Lohnzusatzleistungen dar, soweit diese in der Zeit vor dem 31. 


Dez. 2008 abgeschlossen worden sind. Diese Position ist daher regelmäßig neu zu­


zuordnen. Bei allen Positionen ist zu beachten, dass die Kosten das übliche Maß 


nicht überschreiten dürfen. 


Netzgebiet Lauenburg: 


Die vom Netzbetreiber angegebenen Kosten in Höhe von 
 werden vollum­

fänglich anerkannt. 

Netzgebiet Boizenburg: 

Die vom Netzbetreiber angegebenen Kosten in Höhe von werden vollum

fänglich anerkannt. 

1.2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Un­

terstützung 

Die Position setzt sich zusammen aus Aufwendungen gern. § 275 II Nr. 6b HGB (Ar­


beitgeberanteile an der Unfallversicherung und Sozialversicherung (Angestellten-, 


Arbeiterrenten-, Knappschafts-, Kranken-, Pflege-, Arbeitslosenversicherung)) und 


aus den freiwilligen Personalnebenkosten gern. § 275 II Nr. 8 und III Nr. 7 HGB 


(Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, z.B. Zuschüsse an Pen­


sionskassen, Gratifikationen, Werkküchen , Werkswohnungen, Unterstützungseinrich­


tungen, Ausgaben für kulturelle und sportliche Förderung der Belegschaftsmitglie­


der). 


Netzgebiet Lauenburg: 


Die vom Netzbetreiber angegebenen Kosten in Höhe von~werden vollum­


fänglich anerkannt. 


Netzgebiet Boizenburg: 

Die vom Netzbetreiber angegebenen Kosten in Höhe von werden vollum

fänglich anerkannt. 

­

­
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1.2.2.1 Altersversorgung 

Gern. § 275 II Nr. 8 und III Nr. 7 HGB können Aufwendungen für die Altersversor­

gung der Netzmitarbeiter entstehen; die ggf. für die Kalkulation von Bedeutung sind. 

Der Effizienzgedanke verhindert jedoch die Übernahme jeglicher Aufwendungen in 

die Betrachtung. Personalzusatzkosten (Soziale Abgaben und Aufwendungen für 

Altersversorgung und für Unterstützung) sind der Höhe nach anerkennungsfähig, 

wenn sie zu den Personalkosten in einem angemessenen Verhältnis stehen. Ein effi­

zienter und strukturell vergleichbarer Netzbetreiber (§ 21 Abs. 2 EnWG) ist unter 

Wettbewerbsgesichtspunkten gezwungen, sich an den im Wettbewerb über den Er­

lös durchsetzbaren Personalzusatzkosten zu orientieren. Insbesondere die betriebli­

chen Altersversorgungsmaßnahmen und Aufwendungen für Vorruhestandsregelun­

gen werden dadurch auf ein wettbewerbliches Maß begrenzt. Die Ansprüche der Ar­

beitnehmer selbst werden durch diese Prüfung nicht betroffen. 

Die Finanzmittel der gesammelten jährlichen Zuführungen zu den Rückstellungen für 

Altersversorgung und Pensionen sind bei der Kalkulation Netzkosten mindernd in 

Ansatz zu bringen, siehe hierzu 3.1.4.2.1 . 

1.2.2.2 Soziale Abgaben und sonstige Aufwendungen 

Kosten für soziale Abgaben bzw. sonstige Aufwendungen gern. § 275 II Nr. 6b HGB 

(Arbeitgeberanteile an der Unfallversicherung und Sozialversicherung (Angestellten-, 

Arbeiterrenten-, Knappschafts-, Kranken-, Pflege-, Arbeitslosenversicherung)) sind 

ggf. berücksichtigungsfähig, insofern die entsprechenden Aufwendungen dem Effi­

zienzgedanken Rechnung tragen. Der Effizienzgedanke verhindert jedoch die Über­

nahme jeglicher Aufwendungen in die Betrachtung. 

1.3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 

Fremdkapitalzinsen sind gemäß § 5 Abs. 2 StromNEV in ihrer tatsächlichen Auf­

wandshöhe zu berücksichtigen, höchstens jedoch in der Höhe kapitalmarktüblicher 

Zinsen für vergleichbare Kreditaufnahmen. Mit dem zweiten Halbsatz dieser Rege­

lung hat der Verordnungsgeber§ 4 Abs. 1 StromNEV konkretisiert, nach dem bilan­

zielle und kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs nur insoweit anzusetzen sind, als 

sie den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers ent­

sprechen. 

( 
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Dabei ist auf die Kreditbedingungen im Zeitpunkt der Aufnahme des jeweiligen Kredi­

tes abzustellen . Zwar kann es vorkommen, dass eine Kreditaufnahme sich im Zeit­

verlauf als nicht vorteilhaft e1weist, weil das Marktzinsniveau nach der Kreditaufnah­

me gesunken ist. Ex ante ist aber eine solche Entwicklung in der Regel nicht hinrei­

chend sicher erkennbar. Im Zweifel hat der Netzbetreiber darzulegen, dass seine 

individuellen Kreditkonditionen im Zeitpunkt der Kreditaufnahme den damals gültigen 

Kreditkonditionen entsprachen. Zur Prüfung der Angemessenheit sind hierfür Plausi­

bilisierungszinssatzreihen von der Beschlusskammer herangezogen worden, die er­

höht um einen Relevanzabstand die Zinsreihe (vgl. Ausführungen zur Eigenkapital­

verzinsung) widerspiegeln, die sich an § 7 Abs. 7 StromNEV orientiert. Somit erge­

ben sich die Plausibilisierungszinssatzreihen aus dem Mittelwert der von der Deut­

schen Bundesbank veröffentlichten Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere in­

ländischer Emittenten - Anleihen der öffentlichen Hand, der Umlaufsrendite festver­

zinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten - Anleihen von Unternehmen (Nicht­

MFls) und der Umlaufsrendite inländischer Inhaberschuldverschreibungen - Hypo­

thekenpfandbriefe und der Addition eines Relevanzabstandes in Höhe von 0, 1%. 

Kreditkosten, die aus einer Kreditaufnahme mit Festzinsvereinbarung resultieren, 

sind grundsätzlich anzuerkennen, auch wenn zwischenzeitlich das Marktzinsniveau 

niedriger liegt, es sei denn, dass eine Umfinanzierung unter Berücksichtigung etwai­

ger Vorfälligkeitsentschädigungen zu geringeren Kreditkosten führen würde. 

Die im Tabellenblatt „A5. Darlehensspiegel 11" von dem Netzbetreiber eingetragenen 

Beträge für „Zinsen und ähnliche Aufwendungen" werden mit Hilfe der genannten 

jahresindividuellen Zinssatzreihen plausibilisiert. Die Beschlusskammer geht davon 

aus, dass die zu den genannten Beträgen korrespondierenden Zinssätze überhöht 

sind, wenn diese über den Plausibilisierungszinssatzreihen liegen. In diesem Fall 

wird der jeweilige von der Beschlusskammer ermittelte Referenzzinssatz zu Bestim­

mung der anzuerkennenden Fremdkapitalzinsen verwendet. Um die durchschnittli­

che Zinsbelastung des Kalenderjahres 2011 festzustellen, wird anhand der Angaben 

im Tabellenblatt ,.A5. Darlehensspiegel 11 " zudem das durchschnittlich gebundene 

Kapital des Kalenderjahres 2011 für das jeweilige Darlehen herangezogen. 

< 	
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1.3.1. gegenüber verbundenen Unternehmen 


Kreditaufnahmen des Netzbetreibers bei assoziierten Unternehmen bedürfen stets 


einer kritischen Überprüfung. Dies gilt sowohl hinsichtlich der Kreditkosten als auch 


der gewählten Zinsbindungsfristen und der aufgenommen Volumina. Es gelten auch 


insoweit die zuvor beschriebenen Grundsätze. Bei der Kreditaufnahme des Netzbe­


treibers bei einem assoziierten Unternehmen trifft jedoch den Netzbetreiber eine ver­


stärkte Nachweislast hinsichtlich der Marktüblichkeit der Kreditbedingungen. 


Netzgebiet Lauenburg: 


Der Netzbetreiber hat unter vorgenannter Position keine Kosten geltend gemacht. 


Netzgebiet Boizenburg: 


Der Netzbetreiber hat unter vorgenannter Position keine Kosten geltend gemacht. 


1.3.2. gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 


Es gelten die Ausführungen zu Ziffer 1.3. und 1.3.1. entsprechend. 


Netzgebiet Lauenburg: 


Der Netzbetreiber hat unter vorgenannter Position keine Kosten geltend gemacht. 


Netzgebiet Boizenburg: 


Der Netzbetreiber hat unter vorgenannter Position keine Kosten geltend gemacht. 


1.3.3. gegenüber Kreditinstituten 


Zinsen für Kreditaufnahmen von nicht mit Netzbetreibern verbundenen Kreditgebern 


sind grundsätzlich zu berücksichtigen, es sei denn dass dem Netzbetreiber günstige­


re Kreditaufnahmemöglichkeiten im Zeitpunkt der Kreditaufnahme zur Vertügung 


standen. Sollten sich bei der Prüfung entsprechende Anhaltspunkte ergeben, muss 


der Netzbetreiber darlegen, dass keine günstigere Finanzierungsmöglichkeit be­


stand. 


Netzgebiet Lauenburg: 


Der Netzbetreiber hat unter vorgenannter Position keine Kosten geltend gemacht. 


Netzgebiet Boizenburg: 


Der Netzbetreiber hat unter vorgenannter Position keine Kosten geltend gemacht. 
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1.3.4. Sonstiges 


Netzgebiet Lauenburg: 


Die vom Netzbetreiber angegebenen Kosten in Höhe von 9verden vollumfäng­


lich anerkannt. 


Netzgebiet Boizenburg: 


Die vom Netzbetreiber angegebenen Kosten in Höhe von .werden vollumfäng­


lich anerkannt. 


1.4. Sonstige Steuern 

Betriebssteuern sind alle Steuern, die in der Steuerbilanz abzugsfähige Betriebsaus­

gaben sind. Die kalkulatorische Gewerbesteuer gemäß § 8 StromNEV stellt keine 

Betriebssteuer dar. 

Netzgebiet Lauenburg: 

Die vom Netzbetreiber angegebenen Kosten in Höhe von erden vollum-

fänglich anerkannt. 

Netzgebiet Boizenburg: 

Die vom Netzbetreiber angegebenen Kosten in Höhe von erden vollum­

fänglich anerkannt. 

1.5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten aufwandsgleiche Kosten für 

Konzessionsabgaben, Mieten, sonstige Pachtzinsen, sonstige Leasingraten, Gebüh­

ren und Beiträge, Versicherungen, Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften, Post 

und Fracht, Rechts- und Beratungsleistungen, Sponsoring, Werbung, Spenden, Rei­

sen und Auslösungen, Bewirtung und Geschenke, Wartung und Instandsetzung, Ein­

zelwertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen, Zahlungen an Städte 

oder Gemeinden nach Maßgabe von § 5 Abs. 4 StromNEV sowie für Sonstiges. Die 

Beurteilung der Sachgerechtigkeit und Effizienz der jeweiligen Kostenansätze sind 

einer Einzelfallprüfung vorbehalten. Soweit abweichende Aspekte oder verallgemei­

nerungsfähige Grundsätze bei der Prüfung berücksichtigt wurden, sind diese im Fol­

genden ergänzend erläutert. 

( 
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1.5.1. Konzessionsabgaben 


Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energiev$rsorgungsuntetnehmen für·.die Ein..: 


räumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegu1ig und 


den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbr~uchern 


im Getneindeg~piet.mit Energie die1ien, entrichten (§ 48 Abs. 1 EnWG). Die Po·sition 


ist ertrags- ($,U.) ~md aufwandsseitig zu neutralisiei"en (An'satz In jeweils gleicher Hö­


he). 


Netzgebiet Laue·nburg: 


Entsprechet1d der beschriebenen Systemat.ik wurden -~lie Aufwenqungen und Erträge 


vom Netzb~trelber kostenneutral :gestellt. 


Netzgebiet Boizenburg: 


Entsprechend der beschrieben.en Systematik wurden die Aufwendungen und Erträge 


vom Netzbetr.eiber l<österineuttal gestellt. 


1.5.-"2. Mieten, sonstige Pachtzinsen, sonstige Leasingraten, Gebühren unci s·ei

iräge 

·in dies.ei' Pösition sind die fUr den ßelrieb. eit)8$ Elek_ttizitätsversorgurigsnetzes be­


triebsnotwetidigen Kosten für Mieten, sonstige Pachtzinsen, sonstige Leasingraten, 


t3eoühren µnd "Beiträge zu verbuchen. Die Verei.nban.mg marktüblicher Ansätze ist 


vom Netzbetreiber darzulegen. 


Netzgebiet Lauenburg: 

- -

Der Netzbetreiber mächt Aufwendungen in Höhe von - •eltend. Diese Posi­


tion umfas$t einen ~an die Stadtbetriebe Lauenburg/ Elbe AöR in Höhe 


von - Solche Pachtehtgelte sind jedöch in ~der Position 1.1.2.3. „Aufwen­


dungen für übßrl,qS$ene. Netz,infrastrliktur" zu ·e1fassei1, vgl. entsprechende Ausfüh­

rungen. . 


Pie ang~gebene Kostenposition in Höhe von - ist somit geniindert um 


- n1it - anzusetzef1. 


N.etzgebiet 13oizenburg: 


Der Netzbetreiber mach(Aufwendun~en in 1-löhei von - geltend. Diese Posi­


tion un1fasst einen ~ a11 di_e Stadtbetriepe ßoizeinburg/ Elqe AöR in Höl1e 


von ~ Solche Pachtentgelte sind jedoch in der Position 1.1.2.'3. „Aufwen­


dungen für über"la$sene Netzinfra~truktur" zu .e1fasseli; Vgl. eiltsprechende Awsfüh­


rungen. 

.

­

, . 
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Die angegebene Kostenposition in Höhe von ist somit gemindert um 

mit anzusetzen 

1.5.3. Versicherungen 

In dieser Position sind die für den Betrieb eines Elektrizitätsversorgungsnetzes be­


triebsnotwendigen Kosten für Versicherungen (Sach- und Haftpflichtversicherungen) 


zu verbuchen. 


Netzgebiet Lauenburg: 


Die vom Netzbetreiber angegebenen Kosten in Höhe von ~erden vollum­


fänglich anerkannt. 


Netzgebiet Boizenburg: 

Die vom Netzbetreiber angegebenen Kosten in Höhe von werden vollum­

fänglich anerkannt. 

1.5.4. Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften 

In dieser Position sind die für den Betrieb eines Elektrizitätsversorgungsnetzes be­


triebsnotwendigen Kosten für Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften zu verbu­


chen. 


Netzgebiet Lauenburg: 


Die vom Netzbetreiber angegebenen Kosten in Höhe von 
 werden vollum­

fänglich anerkannt. 

Netzgebiet Boizenburg: 

Die vom Netzbetreiber angegebenen Kosten in Höhe von werden vollum­

fänglich anerkannt. 

1.5.5. Postkosten, Frachtkosten und ähnliche Kosten 

In dieser Position sind die für den Betrieb eines Elektrizitätsversorgungsnetzes be­


triebsnotwendigen (Porto-)Kosten für Post, Fracht und ähnliche Leistungen zu verbu­


chen. 


Netzgebiet Lauenburg: 


Der Netzbetreiber macht unter dieser Position Kosten in Höhe von 
 geltend. 

Typischerweise fallen Postkosten in der Vertriebssparte des Stadtwerks an. Die in 

2011 geltend gemachten Aufwendungen stellen nach Ansicht der Beschlusskammer 

im Jahresvergleich der Jahre 2008 bis 2011 der Höhe nach eine Besonderheit des 

( 
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Die angegebene Kostenposition in Höhe von ist somit gemindert um 

- mit (Durchschnittswert der Jahre 2008 bis 2011) anzusetzen. 

Geschäftsjahres gern. § 6 Abs. 3 Satz 1 ARegV dar, da die Aufvvendungen im l aufe 

der zweiten Regulierungsperiode nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit wieder­

kehren werden. 

Postkasten, Frachtkosten und 

ähnliche Kosten 

Mittelwert 

Netzgebiet Boizenburg: 

Der Netzbetreiber macht unter dieser Position Kosten in Höhe von geltend. 

Typischerweise fallen Postkosten in der Vertriebssparte des Stadtwerks an. Die in 

2011 geltend gemachten Aufwendungen stellen nach Ansicht der Beschlusskammer 

im Jahresvergleich der Jahre 2008 bis 2011 der Höhe nach eine Besonderheit des 

Geschäftsjahres gern. § 6 Abs. 3 Satz 1 ARegV dar. 

Postkasten, Frachtkosten und 

ähnliche Kosten 

Mittelwert 

Die angegebene Kostenposition in Höhe von - ist somit gemindert um 

mit (Durchschnittswert der Jahre 2008 bis 2011) anzusetzen. 

1.5.6. Rechts- und Beratungskosten 

Rechts- und Beratungskosten müssen einem Fremdvergleichsmaßstab standhalten. 

Die Netzbetreiber sind verpflichtet, gerade im Bereich der fortlaufenden Mandatie­

rung von Beratungsleistungen günstige Konditionen zu vereinbaren bzw. Preisver­

gleiche anzustellen. Für andere Beratungskosten ist insbesondere darzulegen, dass 

die Beratungsleistungen sinnvolle Beratungsinhalte umfassen und die vereinbarten 

Vergütungen dem Marktniveau entsprechen. Alle Beratungsleistungen müssen sich 
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auf den Netzbetrieb beziehen, daher ist auf die Abgrenzung zu anderen Aktivitäten 

zu achten. 

Netzgebiet Lauenburg: 

Die in 2011 geltend gemachten Aufwendungen in Höhe von -stellen nach 

Ansicht der Beschlusskammer im Jahresvergleich der Jahre 2008 bis 2011 der Höhe 

nach eine Besonderheit des Geschäftsjahres gern. § 6 Abs. 3 Satz 1 ARegV dar, da 

die Aufwendungen im laufe der zweiten Regulierungsperiode nicht mit hinreichender 

Wahrscheinlichkeit wiederkehren werden. 

Rechts- und Beratungskosten 

Mittef.N ert 

Die angegebene Kostenposition in Höhe von - ist somit gemindert um 

mit Durchschnittswert der Jahre 2008 bis 2011) anzusetzen. 

Netzgebiet Boizenburg: 

Die vom Netzbetreiber angegebenen Kosten in Höhe von werden vollum­

fänglich anerkannt. 

1.5.7 Sponsoring, Werbung, Spenden 

Der Netzbetreiber hat für die Sponsoring, Werbung und Spenden insgesamt einen 

Betrag in Höhe von Netzgebiet Lauenburg) sowie -Netzgebiet Boi­

zenburg) geltend gemacht. Die Aufwendungen für Sponsoring, Werbung und Spen­

den sind grundsätzlich nicht zu berücksichtigen. Es handelt sich bei den geltend ge­

machten Aufwendungen für Sponsoring, Werbung und Spenden generell um Kosten, 

die keinerlei Bezug zum Netzbetrieb aufweisen (vgl. § 3 Abs. 1 S. 1 StromNEV). 

Sponsoring, Werbung und Spenden sind, soweit sie als Kundenbindungsinstrumente 

eingesetzt werden, in der Netzentgeltkalkulation nicht berücksichtigungsfähig. Aus 

der natürlichen Monopolstellung des Netzbetreibers ergibt sich, dass solche Aufwen­

dungen ihren im wettbewerblichen Umfeld bestehenden Zweck in der Monopolsitua­

tion von vorneherein nicht erreichen können, da die Netznutzer regelmäßig keine 

Wahlmöglichkeit zwischen konkurrierenden Netzbetreibern haben. Der mit Werbeak­

tivitäten verbundene Imagegewinn ist - bedingt durch das Monopol eines Netzbetrei­

bers - für den Elektrizitätsnetzbetrieb nicht erforderlich. Die Vortei le, sofern sie nicht 
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ohnehin ideeller Natur sind, liegen eher beim assoziie1ien Vertrieb. Hiervon werden 


Aufwendungen für sog. aufgabenorientierte Kommunikation (Personalwerbung, ge­


setzliche Veröffentlichungspflichten etc.) nicht erfasst. 


Der Netzbetreiber konnte Kosten für Stellenanzeigen und vorgeschriebene Veröffent­

lichungen in Höhe von (Netzgebiet Lauenburg) sowie in Höhe von 

(Netzgebiet Boizenburg) nachweisen. 

Die Beschlusskammer hat aus diesem Grund die angesetzten Kosten in Höhe von 

-(Netzgebiet Lauenburg) sowie in Höhe von (Netzgebiet Boizenburg) im 

Ausgangsniveau berücksichtigt. 

1.5.8. Reisekosten und Auslösungen 

In dieser Position sind die für den Betrieb eines Elektrizitätsversorgungsnetzes be­

triebsnotwendigen Kosten für Reisen und Auslösungen zu verbuchen. 

Netzgebiet Lauenburg: 

Die vom Netzbetreiber angegebenen Kosten in Höhe von werden vollum­

fänglich anerkannt. 

Netzgebiet Boizenburg: 

Die vom Netzbetreiber angegebenen Kosten in Höhe von werden vollum­

fänglich anerkannt. 

1.5.9. Bewirtung und Geschenke 

In dieser Position sind die für den Betrieb eines Elektrizitätsversorgungsnetzes 


nachweislich betriebsnotwendigen Kosten für Bewirtung und Geschenke zu verbu­


chen. 


Netzgebiet Lauenburg: 


Die vom Netzbetreiber angegebenen Kosten in Höhe von 
 erden vollum­

fänglich anerkannt. 


Netzgebiet Boizenburg: 


Die vom Netzbetreiber angegebenen Kosten in Höhe von -werden vollum­


fänglich anerkannt. 


( 	
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Gesamtkostenblatt 

Position 
imBAB 

1. 
1.1. 
1.1.a. 
1.1.b. 

1.1.c. 

1.1.1. 
1.1.1.1. 
1.1.1.2. 
1.1 .1.2.1. 
1.1.1.2.2. 
1.1.1.2.3. 
1.1.1.2.4. 
1.1.1.3. 

1.1.1.4. 

1.1.1.5. 
1.1.2. 
1.1.2.1. 
1.1.2.1.a. 
1.1.2.1.b. 
1.1.2.1.c. 
1.1.2.2. 
1.1.2.3. 
1.1.2.4. 
1.1.2.5. 
1.1.2.6. 
1.1.2.7. 
1.2. 
1.2.1. 

1.2.1.a. 
1.2.1.b. 

1.2.1.c. 

1.2.1.d. 

1.2.2. 

Kostenart 

Aufwandsgleiche Kosten 
Materialkosten 

davon im gesetzlichen Rahmen ausgeübte Betriebs- und Personalratstätigkeit 
davon für Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen 

davon für Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäftigten Betriebsangehörigen 

Aufwendungen für Roh-. Hilfs- und Betriebsstoffe 
AufwendunQen für die Beschaffun!l von Verlustener!lie 
Aufwendunoen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler ErzeuounQsanlaQen 
nach EEG (exklusive Einspeisemanagement-Maßnahmen) 
nach KWK-G 
nach § 18 StromNEV 
Einspeisemanagement-Maßnahmen 
Betriebsverbrauch 

Aufwendungen für Differenz-Bilanzkreise bzw. Aufwendungen für den Ausgleich von Abweichungen bei 
Standardlastprofilen 
Sonstiges 
AufwendunQen für bezoQene Leistungen 
Aufwendungen an vorgelagerten Netzbetreiber 
davon Aufwendungen für Netzreservekapazität 
davon Aufwendungen gemäß § 14 Abs. 2 StromNEV (Pancaking) 
davon Aufwendungen für unterspannungsseitige Messung 

Aufwendungen für Blindstrom 
Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur 
Aufwendungen für singulär genutzte Betriebsmittel 
Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Betriebsführung 
Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Wartungs- und lnstandhaltungsleistungen 
Sonstiges 
Personalkosten 
Löhne und Gehälter 
davon im gesetzlichen Rahmen ausgeübte Betriebs- und Personalratstätigkeit 
davon für Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen 

davon für Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäftigten 
Betriebsangehörigen 

davon betriebliche und tarifvertragliche Vereinbarungen zu Lohnzusatzleistungen, soweit diese in der 
Zeit vor dem 31 . Dez. 2008 abgeschlossen worden sind 
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 

vom Netzbetreiber 
angegebene Kosten 

[EUR] 

Kürzungen 
[EUR] 

anerkannte Kosten 
[EUR] 

Anlage 1: Gesamtkostenblatt Versorgungsbetriebe Elbe GmbH (Netz 2- Boizenburg) f.2: BKS-12/3127-11 
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Position 
imBAB 

1.2.2.a. 

1.2.2.1 
1.2.2.2 
1.3. 
1.3 .1. 
1.3.2. 
1.3.3. 
1.3.4. 
1.4. 
1.5. 
1.5.1. 
1.5.2. 
1.5.3. 
1.5.4. 
1.5.5. 
1.5.6. 
1.5.7. 
1.5.8. 
1.5.9. 
1.5.10. 
1.5.1 1. 
1.5.12. 
1.5.13. 
1.5.14. 
1.5.15. 

1.5.16. 

Kostenart 

davon betriebliche und tarifvertragliche Vereinbarungen zu Versorgungsleistungen, soweit diese in der 
Zeit vor dem 31 . Dez. 2008 abgeschlossen worden sind 
Altersversorgung 
soziale Abgaben und sonstige Aufwendungen 
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
gegenüber verbundenen Unternehmen 

eqenüber Unternehmen. mit denen ein Beteili!::iunqsverhältnis besteht 
enüber Kreditinstituten 

Sonstiqes 
Sonstiae Steuern 
Sonstige betrlebliche Aufwendungen 
Konzessionsabgaben 
Mieten. sonstige Pachtzinsen, sonstige Leasingraten. Gebühren und Beiträqe 
Versicherungen 
Bürobedarf. Drucksachen und Zeitschriften 
Postkosten. Frachtkosten und ähnliche Kosten 
Rechts- und Beratungskosten 
Sponsoring, VVerbung,Spenden 
Reisekosten und Auslösungen 
Bewirtung und Geschenke 
VVartung und Instandsetzung 
Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen 
Zahlunqen an Städte oder Gemeinden nach MaßQabe von ~ 5 Abs. 4 StromNEV 
Sonstiges 
im gesetzlichen Rahmen ausgeübte Betriebs- und Personalratstätigkeit 
für Berufsausbildung und VVeiterbildung im Unternehmen 

für Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäftigten 
Betriebsangehörigen 

vom Netzbetreiber 
angegebene Kosten 

[EUR) 

Kürzungen 
[EUR] 

anerkannte Kosten 
[EUR] 

Anlage 1: Gesamtkostenblatt Versorgungsbetriebe Elbe GmbH (Netz 2 - Boizenburg) P:Z.: BKS-12/3127-11 
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Anlage 1: Gesamtkostenblatt Versorgungsbetriebe Elbe GmbH {Netz 2- Boizenburg) l\l.: BKB-12/3127-11 

Position 
imBAB 

2. 
2.1. 

2.1.1. 

2.1.2. 

2.2. 
2.3. 
2.4. 
3. 
4. 
l.a. 
5. 
5.1. 
5.2. 
5.3. 
5.3.1. 
5.3.2. 
5.3.3. 
5.3.4. 
5.3.5. 
5.4 . 
5.4.a. 
5.5. 
5.5.a. 
5.6. 
5.6.1. 
5.6.1.a. 
5.6.1.b. 
5.6.2. 
5.6.2.1. 
5.6.2.2. 
5.6.2.3. 
5.6.2.4. 
5.6.3. 
5.6.4. 
5.6.5. 
5.7. 
5.7.1. 
5.7.2. 

Kostenart 

Abschreibungen 

Abschreibunqen Immaterielles Anlaqevermögen 

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen 
Rechten und Werten 
Sonstiges 

Kalk. Abschreibungen Sachanlagevermögen 
Abschreibungen Umlaufvermögen 

Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermöqens 
Kalk. Eigenkapitalzinsen 
Kalk. Gewerbesteuer 
Netzkosten l.a. vor Abzug der kostenmindernden Erlöse 
Kostenmindernde Erlöse und Erträge 
Bestandsveränderungen 
Aktivierte Eigenleistungen 
sonstige betriebliche Erträge 
Erträge aus der Auflösung von Netzanschlussbeiträgen 
Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen 
Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen 
Erträge aus Blindstrom 
andere sonstige betriebliche Erträge 
Erträge aus Beteiligungen 
davon aus verbundenen Unternehmen 
Erträae aus anderen Wertpapieren und Ausleihunaen des Finanzanla ens 
davon aus verbundenen Unternehmen 

Sonstiae Zinsen und ähnliche Erträqe 
Erträae aus Finanzanlaaen 
davon Erträge aus verzinslichen Finanzanlagen 
davon Erträge aus Cash-Pooling 

Erträ 

Erträ 

e aus Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

andere sonstiae Zinsen und ähnliche Erträqe 
Umsatzerlöse (nicht aus Netzentaelten 
erhobene Konzessionsabaaben 
Erlöse aus EEG 

vom Netzbetreiber 
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vom Netzbetreiber 
Position 
imBAB 

5.7.2.a. 
5.7.3. 
5.7.3.a. 

5.7.3.b. 

Kostenart 

davon aus Weiternabe des aufgenommenen EEG-Stroms 
Erlöse aus KWK-G 
davon aus KWK-Stromverkauf (§ 4 Abs. 2 KWK-G) 
davon aus Ausgleichszahlungen von ÜNB (§ 9 Abs. 1 KWK-G) 

angegebene Kosten 

5.7.4. 
l.b. 

sonstige Erlöse (nicht aus Netzentgelten) 
Netzkosten l.b. nach Abzug kostenmindernder Erlöse 

Anlage 1: Gesamtkostenblatt Versorgungsbetriebe Elbe GmbH (Netz 2- Boizenburg) Äl: BKS-12/3127-11 
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"1; SKS-li/3127-1Anlogo 2: Botochnung derkolkulotori:chcn Eigcnkopllolvcr.:in:ung Vcl"'..otcune>bctrlcbc Elbe GrrbH (Netz 2 - Bolzcnburt:) 1

Position 
imEHB 

1. 
2. 
3. 

3.1. 
3.1.1. 
3.1 .1.1. 
3.1 .1.2. 
3.1 .1.3. 
3.1.1.4. 
3.1.1.5. 
3.1.2. 
3.1.2.1. 
3.1.2.2. 
3.1.2.3. 
3.1.2.4. 
3.1.2.5. 
3.2. 
3.2.1. 
3.2.2. 
3.2.3. 
3.2.4. 
3.2.5. 
4. 
4.3. 
4.b. 
4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 
4.6. 
5. 
5.1. 
5.2. 

5.2.o. 

5.2.1 . 
5.2.2. 

5.2.3. 

5.2.4. 
5.3. 

Bezeichnung 

cn 
Ältanlaaen zu Anschaffunas- und Hcrstcllunaskostcn IAKIHK 
Immaterielle Vermoaonsaeaenstande des AnlogevermOgens 
geleistete Anz:ihluna und Anlaaen Im Bou 
Kalk. Restwerte das SochanlaoevermOgons zu AK/HK 

Grunds!Ocko zu AK/HK 

1ons 

K:1lkuliltorlschc Restwerte Anl.1Qcvcrmöqcn fOr Ncu.lnlilQcn 
fmmateriollo VermOgonsaeqenstande des AnlagevermOQons 

elolstole Anzohlunq und Anlogen Im 8'lu 
Kalk. Restwerte dos SochanlaaevermOQens zu AK/HK 
Grundstücke zu AK/HK 
Sonstlaes 
Bilanzwerte der Flnonzonloaon 
davon verzinsliche Flnanz:inlaaen 
dovon Worte aus Gash-Poolln' 
Anteile an verbundenen Unternehmen 
Auslelhunaen an verbundene Unternehmen 

Betelllaunaen 
Auslelhunaen on Unternehmen. mit denen ein Betelllaunqsverhältnls besteht 

Bllonzwerte des Umloufvermöaens 
Vorräte 
Forderunaen und sonstlae Vermooensgegenstandc 

dovon verzlnsUcho Forderungen und sonstige Vormögengegenstande 

Forderunqen aus Lieferungen und Lelstunqen 
Forderunqen aeaon verbundene Untcmehmon (z.B. Cash-Poolln 

Forderungen gegen Untornehmon, mit donon ein Betolllgungsverhältnls 
besteht 

5.3.o. 1d:ivon vorzlnsllcho wenpaplere 
5.3.i. !Anteile an verbundenen Unternehmen 

5.3.2. 1oiqene Anteile 
5.3.3. 1sonstlqe Wertoaolere 
5.4. Kassenbesland. Bundesbankauthaben. Guthaben bei Kredltlnstltuten und Schecks 
5.4.o. davon verzlnslic.hor Bosbnd :in Kasso und Guthobon 
6. 1Aktive RcchnunqSllbarenzunqspostcn 

Berechnung der kalkulatorischen Eige.nkapitalverzinsung 

Anfangsbestand 2011 
loutNB 
[EUR) 

KOrzungcn 
Anfongsbcstond 2011 

BNctzA 
[EUR) 

Endbestand 2011 
lout NB 
[EUR! 

KOrzungen 
Endbestand 2011 

BNctzA 
!EUR] 

Berechnung der 
k:ilkulatorfachcn 

Eigenkapital· 
vcrzinsung rrüt 
:incrkanntcn 

Bctr!lgen 
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Anlogo 2: Berechnung dor lollkul!lloriochon Eigonkopitolvcr.inoung Vcrsoreunc:bctrlobo Elbe GnbH (Netz 2 • Bolzonburc) R.; BKB-12/3127-11 

Po:.ition 
imEHB 

Bczctchnung 

7. 1 Steueranteil der Sondemostcn mit RQcklaqoantoll 
8. 1 ROckstellunqen 
8.1. 1RUci<stollunaen tor Ponsionen und 3hnlicho Vorpnichlunqen 
8.2. 1Stcuem:lckstellunaen 
8.3. lsonstlao ROckstellunoon 

9. 1Erhaltene Vorauszahlungen und Anz:>hlungen von Kunden 

1o. 1Unverzinsliche Verbindllchkeltcn aus Ueferungen und Leistungen 

Erhaltene Baukostenzuschüsse clnschlleßllch passivierter 
11. 1Leistungen derAnschlussnehmer zur Erntattung von 

Netzanschlusskosten · 

12. 1Sonstige Verbindlichkeiten, die zinslos zur VerfQgung stehen 

13. 1 Posslvc Rochnunqsobgronzungsposton 
ZS 2 1Abzuask>Plt>I 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 1 davon Neuanlaaon 
24. 1 davon Altanlaaen 
25. 1Eloonkaoltal >40% 
26. Elocnkeoit<JlzJnssatz tor Nouonlaaen 

27. ElgonkaoltalzJnssntz fOr Altanlaaon 
28. Zinssatztor Oborschlossonden EK-Anlell >40% 
29. 1 Kalkulotorischc Elqenkaoltalverzlnsun' 

1. Steuermesszahl (§ 11 Abs. 2 GewStG 
2. Hobesatz (§ 16 GewSlG 
3. 1 kalkulatorische Gewerbesteuer 

9.05% 
7,14% 
3,98% 

3.5 
300% 

Anfangsbestand 2011 
l•ut NB 
[EUR) 

Kürzungen 
Anfangsbestand 2011 

BNetzA 
[EUR] 

Berechnung der kalkulatorischen Gewerbesteuer 

Endbostand 2011 
KOrzungen 

Endbestand 2011 
BNotzA 
[EUR] 

Berochnung dor 
kalkulatori&chen 

Eigonkapital· 
vcrzinsung mit 

;morkannton 
Botr'Jgon 
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Berechnung der kalkulatorischen Restwerte und der kalkulatorischen Abschreibungen 

Rostworto dor Rostworto dor Abschreibungen 

AK/HK AK/HK zuTNW x EK-
Anlagengruppe Faktorroiho 

Rundsteuor-. Fernsteuer- , F~ 
Ortsnetz-Trnnsform:itoren. Kai 
Zähler, MesselJY!chtunoen. u 

Zähler, Messeinrlchtunoen, U 
Femsprechleltunoon 

Geschättsausstattuno (ohne EOI 
Werl<:zouge/ Gerate 

R.: BKS·ll/3127-11 Anlogo 3: Borochnung der k:lllwlotori:chcn Rc:tworto und der k:llkulotorlschcn Ab:chrolbungcn Vcr:oreunc,bctrk>bc Elbe GmbH (Netz 2- Boizenburg) 



R.: BKS-12/3127· 11Anlago 3: Borochnung der k.llkulotori::chcn Restwerte und derko.lkulatori:.chon Ab::chroibungon Vc=rsuni:sbot riobc Elbo GmbH (Non 2 • Bolionburg) 

Anl:igcngruppc 

Workzeuoe/ Geräte 

L.acioroi nrichtuno 
Hnrdwara 

Hardware 
Sottwnre 

Softwnro 
Lolchlfahrzeuqo 

Lelchlfahrzeuqe 
Schworfahrzeuoo 

Schwerfahrzeuoe 
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Gesamtkostenblatt 

Position 
imBAB 

1. 
1.1. 
1.1.a. 
1.1.b. 

1.1.c. 

1.1.1. 
1.1.1.1. 

1.1.1.2. 
1.1.1.2.1. 
1.1 .1.2.2. 
1.1 .1.2.3. 
1.1.1.2.4. 
1.1.1 .3. 

1.1 .1.4. 

1.1.1.5. 
1.1.2. 
1.1 .2.1 . 
1.1.2.1.a. 
1.1.2.1.b. 
1.1.2.1.c. 
1.1.2.2. 

Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur1.1.2.3. 
Aufwendungen für singulär genutzte Betriebsmittel 1.1 .2.4. 
Aufwendun<:ien für durch Dritte erbrachte Betriebsfüt:irun1.1.2.5. 
Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Wartungs- und lnstandhaltur:igsleistunaen 1.1.2.6. 
Sonstiges 1.1.2.7. 
Personalkosten1.2. 
Löhne und Gehälter 1.2.1. 
davon im gesetzlichen Rahmen ausgeübte Betriebs- und Personalratstätigkeit 1.2.1.a. 
davon für Berufsausbildung und Weiterbilduna im Unternehmen 1.2.1.b. 

davon für Betriebskindertagesstätten 'für Kinder der im Netzbereich beschäftigten 
1.2.1 .c. Betriebsangehörigen · 

davon betriebliche und tarifvertragliche Vereinbarungen zu Lohnzusatzleistunge.n, soweit diese in der 
1.2.1.d. 

Zeit vor dem 31. Dez. 2008 abgeschlossen worden sind 

Kostenart 

Aufwandsgleiche Kosten 
Materialkosten 
davon im aesetzlichen Rahmen ausaeübte Betriebs- und Personalratstätiakeit 
davon für Berufsausbildunq und Weiterbildunci im Unternehmen 

davon für Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäftigten Betriebsangehörigen 

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 

Aufwendunaen für die Beschaffunci von Verlusteneraie 
Aufwenduncien für Stromeinspeisunci durch Betreiber dezentraler Erzeu en 
nach EEG (exklusive Einspeisemanagement-Maßnahmen) 
nach KWK-G 
nach~ 18 StromNEV 
Einspeisemanaciement-Maßnahmen 
Betriebsverbrauch 

Aufwendungen für Differenz-Bilanzkreise bzw. Aufwendungen für den Ausgleich von Abweic.hungen bei 
Standardlastprofilen · 

Sonstiges 
ene Leistunaen 

Aufwendunaen an voraelaaerten Netzbetreiber 
davon Aufwendungen für Netzreservekapazität 
davon Aufwendungen gemäß ~ 14'Abs. 2 StromNEV (Pan·caking) 
davon Aufwendunaen für unterspannunasseitiae Messu'n 

Aufwendunaen für Blindstrom 

vom Netzbetreiber 
angegebene Kosten 

Anlage 1 b: Gesamtkostenblatt Verpächter 1 von Versorgungsbetriebe Elbe GmbH (Netz 2 - .Boizenburg) P\Z.: BKS-12/3127-11 



Anlage 1b: Gesamtkostenblatt Verpächter 1 von Versorgungsbetriebe Elbe GmbH {Netz 2 - Boizenburg) 

eaenüber Unternehmen. mit' denen ein Beteiliaunasverhältnis besteht 

Sonstiaes 

Zahlunaen an Städte oder Gemeinden nach Maßaabe von~ 

Position 
imBAB 

1.2.2. 

1.2.2.a. 

1.2.2.1 
1.2.2.2 
1.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 
1.3.3. 
1.3.4 . . 
1.4. 
1.5. 
1.5.1. 
1.5.2. 
1.5.3. Versicherungen 
1.5.4. 
1.5.5. 
1.5.6. 
1.5.7. 
1.5.8. 
1.5.9. 
1.5.10. 
1.5.11. 
1.5.12. 
1.5.13. 
1.5.14. 
1.5.15. 

1.5.16. 

Kostenart 

Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 

davon betriebliche und tarifvertragliche Vereinbarungen zu \,tersorgungsleistungen, soweit diese in der 
Zeit vor dem 31. Dez. 2008 abgeschlossen worden sind · · 
Altersversorgung 
soziale Abgaben und sonstige Aufwendungen 
Zinsen und ähnliche Aufwendunaen 
gegenüber verbundenen Unternehmen 

Sonstiae Steuern 
Sonstiae betriebliche Aufwendunaen 

raten, Gebühren und Beiträae 

Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften 
Postkosten, Frachtkosten und ähnliche Kosten 

Reisekosten und Auslösungen 

Bewirtuna und Geschenke 
Wartuna und Instandsetzung 
Einzelwertberichtiaungen und Abschreibungen auf Forderungen 

5 Abs. 4 StromNEV 

im gesetzlichen Rahmen ausaeübte Betriebs- und Personalratstätiakeit 
für Berufsausbildung und Weiterbildung im Unten:iehmen 

für Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäftigten 
Betriebsangehörigen 

Äl: BKS-12/ 3127-11 

vom Netzbetreiber 
KürzL1ngen anerkannte Kosten angegebene Kosten 

[EUR] [EUR]
[EUR] 
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Kürzungen anerkannte Kosten 
. '!EUR] [EUR] 

., . .. .:..vom Netzbetreiber ·Position· 
Kost~i:iart .:::„~ . „ ·. „ . =-·· ..·: . · 1· angegeb~ne-· KostenimBAB 

J EUf'.{] 

2. Abschreibungen 
2.1. Abschreibunaen Immaterielles Anlagevermöaen 

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen2.1.1. 
Rechten und Werten · 

2.1.2. Sonstiges 
2.2. Kalk. Abschreibunaen Sachanlagevermöaen 
2.3. Abschreibungen Umlaufvermögen 
2.4. Abschreibunoen auf Finanzanlaoen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens. 
3. Kalk. Eigenkapitalzinsen 
4. Kalk. Gewerbesteuer 
La. Netzkosten La. vor Abzug der kostenmindernden Erlöse 
5. Kostenmindernde Erlöse und Erträae 
5.1. 
5.2. 
5.3.· e 
5.3.1. Erträae aus der Auflösun_g von Netzanschlussbeiträoen 
5.3.2. Erträge aus der Auflösung von Bau)<ostenzuschüssen 
5.3.3. Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen 
5.3.4. Erträoe aus Blindstrom 
5.3.5. andere sonstige betriebliche Erträge 
5_4_ Erträae aus Beteiliaunaen 
5.4.a. davon aus verbundenen Unternehmen 
5.5. Erträae aus anderen Wertoaoieren und Ausleihunaen des Finanzanla ens 

davon Erträoe aus Cash-Poolin 
enständen 

Umsatzerlöse (nicht aus Netzent1 

5.5.a. davon aus verbundenen Unternehmen 
5.6. Sonstiae Zinsen und ähnliche Erträae 
5.6.1. Erträoe aus Finanzanlaoen 
5.6.1.a. davon Erträge aus verzinslichen Finanzanlaoen . 
5.6.1.b. 
5.6.2. 
5.6.2.1 . 
5.6.2.2. 
5.6.2.3. 
5.6.2.4. 
5.6.3. Erträge aus Wertpapieren 

Erträae aus Kassenbestand, Guthaben bei Bundesbank und Kreditinstituten5.6.4. 
5.6.5. 
5.7. 
5.7.1 . erhobene Konzessionsaboaben 

Anlage 1b: Gesamtkostenblatt Verpächter 1 von Versorgu.ngsbetrie~e Elbe GmbH (N.etz 2 - Boizenburg) AZ: BI<S-12/ 3127-11 



9 Abs. 1 KWK-G) 

-~' ,• „ : 1 <":" > OO M 

..... ··· · ·.·. . " · :vom Netzbetreiber
Position .·.;· ,· .__„ ... .Kostenart · . -·- .. .: :>: .: '.· ··: ···:: ..'~ngegebene Kosten .„.imBAB „.. .' :~·. -: ·~ · ~;. :·~ - ...: ~-· ..- ! : .• --··-·:• ~ 

: . „ 

5.7.2. Erlöse aus EEG 

5.7.2.a. davon aus WeiterQabe des .aufQenommenen EEG-Stroms 
5.7.3. Erlöse aus KWK-G 
5.7.3.a. davon aus KWK-Stromverkauf (§ 4 Abs. 2 KWK-G) . 

5.7.3.b. 
5.7.4. 
l.b. 

Anlage 1b: Gesamtkostenblatt Verpächter 1 von Versorgungsbetriebe Elbe GmbH (Netz 2 - Boizenburg) 1\1.: 81<8-12/ 3127-11 



: Berechf\ung der kalJ<ulatoris~hen .Eigenkapitalver;zjnsi,iiJg '.· 
·.. .Berechnung der 

; .. kalkulatorischen 
Eigenkapital·Endbcsbnd.2011Endbcstnnd 2011 . :Anfangsbestand 2011 ; Anfangsbestand 2011 . BNctzA verzlnsung mitKürzunoen: taut NB.. BNetzA 

·,.[EUR] . 
Kürzungonlaut NB anerkanntc·n 

[EUR]· 
. ..[EUR]: {EUR] 

Beträgen 

Oll 
1B 

Bezeichnung 

Eiq~nl~ito\quote qom. ~ 6 StromNEV 

:=remdl<opita\quote flem. & 6 StromNEV 
i(o\l<Ulotorische Restwerte des Anlagevermögens 

l('1!1<ul'1torische Restwerte An\a!'.]overm!lqcn für Altanlagen 
Altan\aqon zu Anschaffungs- und Herstellunqskosten (AK/HK 

immaterialle VermogcnSQ()\lenstände des Anlagevermögens 

qeloistote Anzahlunq und Anlagen im Bau 

l<alk. Restwerte des Sachanlaoevermöaons zu AKIHK 

Grundstücl<O zu AKIHK 

Sonstifle~ 

.~ltanlo<Jen zu Toqesneuwerten (TNW) 
lmmatenelle Vermctaensaeaenstände des AnlaaovenT1öaens 

9cleistotc Anzahlunq und Anlagen im Bau 
l<olk. Restwerlo des Sachanlaaovormöaons zu TNW 

Grundstücke zu AKIHK 

Sonsti~es 
l(a\lrnlatorische Restwerte An\aqevermögon filr Nouanlagen 

:1111110.leriello Vermog~_Qs,peoenstände des An\aqevorm~gens 

,wleiste te Anzahlung und Anlagen im Bau 
l<all<. Restwerte des Sachanlaaevermöaens zu AKIHK 

GrundstClcke zu AK/HK 

Sonsli<1CS 
Bilanzweite der Finanzanlo.gon 
davon vvrzinsliche Finanzanlagen 

clavon Werte aus Cash·Poo\irlp 
Anteilo an verbundenen Unternehmen 
.~usleil1ungen an verbundene Unternehmen 

Oi.::tciliqungen 
.A.usleihunpen an Unternehmen, mit denen ein BeteiliQunasverhältn!s besteht 

'v'Vertoapiere des Anlagevermög0ns 

Sonsti_g.<;, Ausleihunoen 
Bll:::inzwcrtc des UmlaufvcrmöQons 

Vorrate 
l'orderunqen und sonstige Vermoqensgegensldndo 

d~von verzinsliche Forderungen und sonstige 
Vermoqenqenenstande 
Forderu11oen aus Lieferunqen und Leistunqen 

Forderungen gogen verbundene Unternehmen (z.B. Cash-Pooling) 

Forderunocn gegen Unternenmen, mit denen ein 
B~tcilig<Jn~sverhaltnis bestahl 

Sonstioe Vermöqensgeqenstondc 

W0rtpooier~ 

davon verzinsliche Wertpapiere 

Anteile an verbundenen Unternehmen 

eiqene Anteile 

son~tino Wertoaoiere 
1-:assenbestand. Bundesbankquthaben. Guthaben bei Kreditinstituten und Schec 

clavon vorzi~slichGr Bestand an Kasse und Guthaben 

Al,tivc Rochntmg';:i~~rcnzunnspostcn 

Verp!khtcr 1 von Vcr.:;orcuncr:;.bctricbc tltlC l:tmDH {Netz ~ - „ 01zcnourc1 .arcclinuno der k=ilkulotori~chon Elgcnkapit:::ilvcr.:ln~ung B



--·-·--··-·· ·

Position 
lmEHB 

7. 
8. 
8.1 . 
8.2. 
8.3. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 
ZS2 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21 . 

-~---- · ·~ -·---·-„ --„-·---­

Bezeichnung 

Steueranteil der Sonderposten mit Rücklaaoontoll 
ROckstellungon 
ROcl<stellunQen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 
Stouorrückstellunoen 
sonstipe ROckstellunaon 

Erholtcnc Vorausz.:ihlungcn und Anz;ihlungcn von Kunden 

Unvorzinslicho Verbindlichkeiten ous Lieferungen und 
Leistunaon 

Erholteno BoµkostonzuschOsse eim:chließlich passivierter 
Leistungen dor Anschlussnehmer zur Erst:ittung von· 
Notz:inschlusskostcn 

Sonstige Verbindlichkeiten, dio zinslos zur Verfügung stehen 

IPosslvo Rechnunqsobqronzunc:;spostcn 

)Anteil Nouanlogen an SAV 

Anfangsbcsbnd 2011 
Jout NB 
[EUR) 

Kürzungen 
Anfangsbestand 2011 

BNetzA . 

[EUR) 

Endbcst:ind 2011 
loutNB 
[EUR] 

22. 1Eiaenkapital <40% 
23. 1davon Nouanl3gen 
24. davon Altanlaaen 
25. Eiaenk:iPital >40% 
26. Eiaenkapltalzinssatz für Neuanlaaen 9,05% 

27. Eigenk:ipltalzinssatz fürAltonlagon 7,14% 

28. Zinssatz für Oberschiessenden EK-Anteil >40% 3.98% 

29. 1Ko.lkulo.torischo Eiaonkopit:ilvorzinsuna 

KOrzungen 
Endbestand 2011 

BNetzA 
[EUR] 

Berechnung der 

kalkulatorischen 
Eigenkapital­

verzinsung mit 
anerkannten 

Beträgen 

'r 
!· 

1 Steuermesszahl (I:; 11 Abs. 2 GewStG 
2. Hebesatz (!> 16 GewStG' 
3. kolkulo.torischo Gewerbesteuer 

3,5 
300% 

Berechnung der kalkulatorischen Gewerbesteuer 

An1:1go 2b: Berechnung der klllkulo.tori-..chon Elgcnk:lpito.lvcrzln::ung Vcrp~chtcr1 vonVcrsortunf>Obctricbc Elbe GmbH (Nct: 2-Bof.:cnburt) p;z; BKS-12/3127-11 
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Berechnung der kalkulator.ischen .Restwerte und: de~ kalkulatoris~hen Absch.reibungen . „. ... 

Anlagengruppe Anschaf­
fungsjahr 

für die Ermittlung ·•· 
der kalk. Abschr. 

verwendete AKIHK Fak~rreihe 
Tage~~;~~~

{EUR] . 

: ·:R~s~erte'der ". , ' · Restwerte.der .::! ;· · '. : " . · - 1 Abschrei~ungen 
.. '."· AKIHK · :'. '. . AKIHK ;, . '. .'. Res~ertc zu .TNW :":zu TNW x EK­ · 
-Altanlagen·" : · ·: ·.-Nouanlagen -· . . [EUR]' .,„ : .Quote 

Abschreibungen 
AK/HKxFK­

Quote
'UR' 

>el 220 IN 
.w l 110kV 
>cl Mitlelspannunqsnetz 

icl Miltclspannunqsnetz 
>GI 1 l<V 

el 1 kV 
el Abnc11mcranschlüsse 

Je 3b: Berechnung dcrkalkulJtorischen Restwerte und ,der l<alkulatorischcn Abschreibungen Vcrp~chtcr l von Vcr<orgungsbctr!cbc Elbe GmbH (Ncn 2 - Boizcnbura) p;z;. 8K8-l2/ 3l27-ll 



Anlagengruppe 

:fü,: die Ermittlung · : · · .' ·­ · ··.:. :.' >· .'':· ···:·: :·~.:--- ...:::: ,::·-~R~stwerted~rc . ·Res~erte der ·1 · · 
Anschaf­ :· der kaJK'Abschr••: .Nantzgewcnddete~ · : ·F···.k 

1 
· ·;·.: :h· _,. ·:::rag·c~neuwerte .: ·. ·.·AK/HK · · · ·~. -' · : ÄKIHK ; · Restwerte zu TNW 

· · - u un s auer · · a orre1 e · ­ · ­ · .. · · ·· · ,· · · · :··1· fungsjahr •1veMenclete AK/HK - · _ -·9 '· · · . _.: ~ · ··· ­ [EURI · ·· • : -:Altanlagen-: · · ~ Neuanlagen-.· .=:. •[EURI . 
. . : . . : .. [EUR! „ - ' • [Jahre]... ·. .: : . - ·. . . . [EUR]'; ·.· „ • • -: [EUR! · . . . -

Kabel Abnehmeranschlüsse 
Freileitungen 110-380kV 

Stationscinrichtunoen und Hilf: 
Schutz-. Mcss- und übers 
Sonstiqes 
Sonstiaes · 
380 / 220/110/30/10 kV-Statlone 
Hauolvcrteilcrstationen 

Ortsnetzstationen 
Kundenstationen 
Stationsoebäude 
Allocmcino Stationseinrichtunqo 
ortsfeste Hebczouae und Loste: 
Schalleinrichtunaen 

Zähler. Messeinrichlunaen. Uhr. 

Femsorechleitunaen 
Fahrbare Slromaqarcaate 

Summe 

Anlage 3b: Berechnung der kalkulatorischen Restwerte und der kalkulalortschcn Abschreibungen Vcrp5chtcr 1 von Vcrsoreunll!'betrlcbc Elbe GmbH (Netz 2 - Boi:cnbure) Al: 61(8·12/ 312 



Summe. ... .. ::·.1·:Restwerteder-.-1··::.::R:est.V;rted~~.'. ··:. :_ :<.·.·· ·:, ·. '. : Abschreibungen~ ':Abschreibungen Abschreibungen 
Abschreibungen· ' Neuanlagenangewendete Faktorreih~·-\ ·· T_ag.esneUV..crte'-:', :„ . ·AK/HK .-·:. ' ·: •.:: ;; ,.AK/HK::. ' ..::;· R.estW<irte zu/Nvv ·,zu:TNW·x E~•· :. -:~ .".AKIHKx FK· ': ­

[EUR]., . ~EUR]Nutzungsdauer. · · - - · .[EUR] _"· ·.. , ··.-Altanlagen:· .·· .. '-.Neuanlagen.·:·; ;" .;:"[EURL . :':' .:·. ·.. Quote'· ··.-:· .· · auote~ ~. --· . 
.hre· · · · ' · ··, =•"•01··· · ,. . .: - · · ·~.-···"' [EUR] . . '·' · [Jahre}.··. ·Anlagengruppe 
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012 

Berechnung der Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen der 


zweiten Regulierungsperio~e zum Ausgleich des Regulierungskon.tosaldos 


im vereinfachten Verfahren 


1. Vorbemerkungen . „ „ .. . „ .. „ . ."„ „ „ . ·:. „ „ „. „ „. „ „ „ „ „ „ . „ „ „ . „ ... „ „. „ „ . „ „ „. „. „ ... . 2 

2. Positionen im Regulierungskonto„„.„ .. „ „. „ „ „ „ „ .„ „ „ .„. „ „.„ „. „„ .„ .„ „ .„ „. „ 2 
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2.1 .1. Zulässige Erlöse„.„ ... „„ .„ .. „ „ .: ... „ „ .„.„„.„.„ ... „ .„ ..„ .. „ .:······ ··„ ... .. . „ ... „ 3 

2.1.1 .1. Zulässige Erlöse 2009 :„„. „ „ „ „ ."„ . „ „„ „ . „ „ „ „ „ .. . „ „ „ „ „ „ . „ „ „ „ „ „ „ „ „ 4 

2.1.1.2. Zulässige Erlöse 2010 „ „. „ „.„„.„„„„.. „ ... „„ .„„„„„„.„„ .. „„„„„„.„.. 5 
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diespezüglich en_thaltenen Ansätzen .... . „ „ . „ ... „. „. „ .. „. „ „ .... „. „ „. „ . „ ... „ ... . 15 
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3.1 . 	 Bestimmung des Regulierungskontosaldos zum 31 .12.2012 „ .„„„.„„ „ „. „ 16 

3.2. Bestimmung der Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Zu- und 

 Abschläge. „ . „ . „ „ . „ . „. „ „ .. „ :. „ „ „. „ „. „ . „ .. . „ „ .. „ „. „ ..„ .. „ „ . „ . „. „ „. „ „. „ .. „ ... . 17 
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1. Vorbemerkungen 

Zur Ermittlung der Erlösobergrenzen für die zweite Regulierungsperiode sind gemäß 

§§ 5 Abs. 4, 34 Abs. 2 ARegV Zu- bzw. Abschläge zu ermitteln, die sich aus dem 

Saldo · des Regulierungskontos zum 31 .12.2012 ergeben und diesen ausgleichen. 

Die Zu- und Abschläge sind gemäß §§ 5 Abs. 4 S. 3, 5 Abs. 2 S. 3 ARegV zu verzin

sen. 

Für die Berechnung der Zu- unq Abschläge auf die Erlösobergrenzen der zweiten 

Regulierungsperiode wird zunächst der Saldo zum 31.12.2012 ermittelt. Dieser wird 

sodann um ein Jahr aufgezinst, um zu berücksichtigen, dass die Auflösung des Re­

gulierLJngskontosaldos erst im Jahre 2014 beginnt. 

Der Ausgleich des aufgezi~sten Saldos zum 31 .12.2012 erfolgt in 5 gleichmäßigen 

Raten ab dem Jahr 2014. Zusätzlich erfolgt eine Verzinsung des im jeweiligen Ka­

lenderjahr durchschnittlich gebundenen Saldos nach § 5 Abs. 2 ARegV. Der Zinssatz 

für die Aufzinsung im Jahr 2013 und dem gesamten Auflösungszeitraum entspricht 

dem 10-jährigen Durchschnitt der von der Bundesbank veröffentlichten Umlaufsren

diten "festverzinslicher Wertpapiere inländlscher Emittenten" der Kalenderjahre 2003 

bis 2012 in Höhe von 3,25 %. 

2. Positionen im Regu!ierungskonto 

Die einzelnen Positionen im Regulierungskonto ergeben si9h aus § 5 Abs. 1 ARegV. 

Für den Strombereich sind dies im Einzelnen: 

1. 	 die Differenz zwischen den nach § 4· ARegV zulässigen Erlösen und den vom 

Netzbetreiber unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklungen 

erzielbaren Erlösen(§ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV), 

2 . 	die Differenz zwischen den tatsächlich entstandenen Kosten nach § ~ 1 Abs. 2 

S. 1 Nr. 4 und 8 A~egV und den in de:r Erlösobergrenze diesbezüglich enthal

tenen Ansätzen (§ 5 Abs. 1 S. 2 ARegV i. m. V. § 11 Abs. 2 S. ·1 Nr. 4 und 8 

ARegV) sowie 

3. 	 die Differenz zwischen den bei effizienter Leistungserbringung entstehenden· 

Kosten des Messstellenbetriebs o~er der Messung _und den in der Erlösbber

grenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen, soweit diese Differenz durch Än ... 

­

( 

( 

­

­

­
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derungen der Zahl der Anschlussnutzer, bei denen Messstellenbetrieb oder 

Messung durch den Netzbetreiber durchgeführt wird, oder durch Maßnahmen 

nach·§ 21 b Abs. 3a und 3b EnWG sowie nach § 18b StromNZV verursacht. 

wird (§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV). 

Gemäß § 34 Abs. 2 ARegV wird der Regulierungskontosaldo abweichend von § 5 

Abs. 4 ARegV für die ersten vier Jahre der ersten Regulierungsperiode ermittelt. Die 

jeweils in den Jahren 2009, 2010, 2011 und 2012 entstandenen Differenzen sind der 

Anlag·e A2 zu entnehmen. 

2.1. Differenz zwischen zulässigen Erlösen und erzielbaren Erlösen 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz der zulässigen Erlöse_und der vom 

·Netzbetreiber unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung·erzielba­

ren Erlöse im Regulierungskonto zu erfassen. 

2.1.1. Zulässige Erlöse 

Die zulässigen Erlöse bestimmen sich gemäß § 4 ARegV. Dabei ist die gemäß § 4 

Abs. 1 und 2 ARegV bestimmte Erlösobergrenze nach Maßgabe von § 4 Abs. 3 bis 5 

ARegV kalenderjährlich vom ~etzbetreiber anzupassen. Gemäß § 24 Abs. 3 ARegV 

findet im vereinfachten Verfahren § 4 Abs. 3 S. 1 ~r. 2 ARegV (i. V. m. § 11 Abs.. 2 S. 

1 Nr. · 1 bis 4, 6 bis 8, 8b bis 11 und 12a bis 15 ARegV sowie i. V. m. § 11 Abs. 2 S: 2 

ARegV) mit Ausnahme von § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV i. V. m. § 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 4, 5 und 8 ARegV keine Anwendung. 

Anpassungen der jew~iligen kalenderjährlichen Erlös9bergrenze aufgrund von dau­

erhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV i. V. m. 

§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 3, 6, 7, Sb bis 11 und 12a bis 15 ARegV sowie i. V. m. § 11 

Abs. 2 S. 2 ARegV sind somit im vereinfachten Verfahren nicht zulässig. Anpassun­

gen der Kosten aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 

(§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV), für die Nachrüstung von Wechselrichtern nach § 10 

Abs. 1 Systemstabilitätsverordnung (§ 11 Abs. 2 S.1 Nr. 5 ARegV) und aus vermie­

denen Netzentgelten(§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV) können auf Ba;:;is von Planwer­

ten angepasst werden und fließen im Rahmen eines Plan-lst-Abgleichs in das Regu­

lierungskonto ein (s. Abschnitt 2.2). Angemerkt sei, dass Kosten . nach § 11 Abs. 2 

S.1 Nr. 5 ARegV erst mit Inkrafttreten der Systemstabilitätsverordnung am 

( 

· ( 
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( 

26.07.2012 anfallen können und daher frühestens .zu einer Anpassung der Erlös­

obergrenze ~e.s Kalenderjahres. 2013 führen dürfte·n. 

Anpassunge1:1 können sich im vereinfachten Verfahren aufgrund von Änderungen des 

Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) er­

geben. Weiterhin können Anpassungen aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach 

§ 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldi~rung) so­
. . 

wie einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 StromNEV in 

analoger Anwendung erfolgen. 

Zud~m können jeweils auf Antrag des Netzbetreibers gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 

und 2 ARegV Anpassungen der Erlösobergrenze in Folge von beschiedenen Anträ­

gen 

• nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) und 

• einer nicht zumutbaren Härte (Härtefall) 

gewährt w~rden. 

Eine . Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze . nach § 4 Abs. 5 ARegV i. V.

m. § 19 ARegV (Qualitätselement) ist im vereinfachten Verfahren gemäß § 24 Abs. 3 

ARegV nicht vorzunehmen: 

2.1.1.1. Zulässige Erlöse 2009. 

Die Beschlusskammer hat mit Festlegung nach§ 32 Abs. 1 Nr. 1 AR~gV i. V. m. § 29 

Abs. 1 EnWG vom 15.01.2009 (BKB-08/3127-11) eine kalenderjährliche Erlösober­

grenze für das Jahr 2009 festgelegt. Eine detaillierte Aufgliederung der Erlösober­

grenze findet sich in Anlage. A1 der ·genannten Erlösobergrenzenfestlegung. In der 

Anlage A3, wird die festgelegte Erlösobergrenze des Jahres 2009 den diesbezügli­

chen Angaben des Netzbetreibers. gegenübergestellt. Ei1:1e Anpassung der Erlös­

obergenze des Kalenderjahres 2009 war gemäß § 4 Abs. 3 S. 3 ARegV i.V.m. § 34 

Abs. 4 S. 2 ARegV nicht zulässig . 

Mehr- und Mindererlöse nach § 34 Abs. 1 i. V. m. § 11 StromNEV der Jahre 2006 

und 2007 wurden bereits bei der Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergren­
. . 
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ze~ der ersten Regulierungsperiode berücksichtigt und sind damit in den ausge'A'.ie-: 

senen festgelegten Erlösobergrenzen enthalten. 

Sofern Anpas?ungen aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV 

i. V . m. ·§ 11 StromNEV in analoger Anwendung stattgefunden haben, sind diese erst 

ab dem Jahr 2010 relevant. 

Eine Anpassung der fe~tgelegten l<alenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von 

§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV (Härtefall) ert:olgte nicht. . 

Damit ist hinsichtlich .der zulässigen Erlöse des· Ja.hres 2009 auf die von der Be­

schlusskammer festgelegte l<alenderjä~rliche Erl.ösobergrenze des Jahres 2009 ab­

zustellen:

2.1.1.2. 	 Zulässige Erlöse 2010 

Die gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG festgelegte Erlös­

obergrenze für das Jahr 2010 findet sich in Anlage A3 und wird deni entsprechenden 

Wert des Netzbetreibers gegenübergestellt. 

Die aus Sicht. der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird in An­

lage A3 der vom Netzbetreiber angepassten Erlösobergrenze gegenübergestellt. Die 

ggf. ermittelten Differenzen in den Einzelbestandteilen der Erlösobergrenze gegen­

über dem Ansatz des Netzbetreibers ergeben sich ebenfalls aüs Anlage A3. Etwaige 

Differenzen werden nachfolgend erläutert. 

Die Differenz im Netzgebiet Lauenburg in Höhe von ntsteht aufgrund 

unterschiedlichen Angaben zq den zul~ssigen Erlösen nach § 4 ARegV. Die Diffe­

renzen im Netzgebiet Boizenburg entstehen durch fehlerhafte Angaben im Erhe­

bungsbogen. 

) 

( 	
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2.1.1.2.1. Änd~rungen des Verbraucherpreisgesamti~dexes nach § 8 

ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2010 ist die 

Änderung des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen . 

. Hierfür ist der Verbrauchergesamtpr~isindex in Höhe von - zu. vetwenden . . 

2.1.1.2.2. 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenantei­

len nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 und a' ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 

ARegV) 

Im vereinfachten Verfahren gelten gemäß § 24 Abs. 2 S. 3 ARegV 45 Prozent der 

nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV ermittelten Gesamtkosten als dauerhaft _nicht beein­

flussbare Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV. Bei der Ermittlung der Gesamtkos­

ten bleiben gemäß § 24 Abs. 2 S. 4 ARegV die Konzessionsabgabe und der ~u­

schlag aus dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz unberücksichtigt. Anpassungen der 

jeweiligen kalenderjährlichen Erlösobergrenze aufgrund von dauerhaft nicht beein­

flussbaren Kostenanteilen nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV i. V. m. § 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 1 bis 3, 61 7, 8b bis 11 und 12a bis 15 ARegV sowie i. V . m. § 11 Abs. 2 S. 2 

ARegV sind somit im vereinfachten Verfahren nicht zulässig. Anpassungen der Kos­

ten aus _der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzeben_en (§ 11 Abs. 2 
. 	 . 

S. 1 Nr. 4 ARegV), .für die Nachrüstung von Wechselrichtern nach § 10 Abs. 1 Sys­

temstabilitätsverordnung (§ 11 Abs. 2 S.1 Nr. 5 ARegV) und aus· vermiedene~ Netz

entgelten (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV) fließen im Rahmen eines Plan-lst-Abgleichs 

in das Regulierungskonto ein (s. Abschnitt 2.2). Angemerkt sei, dass Kosten nach § 

11 Abs. 2 S .1 Nr. 5 ARegV erst mit Inkrafttreten der Systemstabilitätsverordnung am 

26.07.2012 anfallen können und daher frühestens z.u einer Anpassung der Erlös

obergrenze des Kalenderjahres 2013 führen dürfen. t · · .' ,w.~.("'l 

Im vereinfachten Verfahren können nur Werte für die „erforderliche Inanspruchnah­

me vorgelagerter Netzebenen" und „Vermiedene Netzentgelte" (vgl. Abschnitt 2.2) 

angegeben werden. 

In der Anlage A3b ist dargestellt, in welcher Höhe in der Erlösobergrenze gemäß 

Festlegung der Bundesnetzagentur nach § 32 Abs. 1 Nr. f ARegV i. V . m. § 29 

Abs. 1 EnWG dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile enthalten sind. In dieser 

­

­
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Anlage findet sich eine Gegenüberstellung der vom Netzbetreiber vorgenommenen 

Anpassungen und der aus Sicht der Beschlusskammer nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 

ARegV anerkennungsfähigen Anpassungen. 

2.1.1.2.3. 	 Anpassungen aufgrund von.Mehr -oder Mindererlösen nach 

§ 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 StromNEV (Periodenübergreifende 

Saldierung) 

Eine -Anpassung aufgrund von Mehr -oder Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 ARegV 

i. V. m. § 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung 2098) ist der Anlage 1 

des Ergebnisschreibens zur Periodenübergreifenden Saldierung 2008 zu entneh

men. 

2.1.1.2.4. Anpassungen aufgrund von Mehr -oder Mindererlösen nach 

§ 34 Abs.. 1 ARegV i. V. m. § 11 StromNEV (analog) 

Sofern eine .Anpassung aufgrund einer Mehrerlösabsc~öpfung nach § 34 Abs. 1 

ARegV i. V. m. § 11 StromNEV (analog) stattgefunden hat, ist diese bei der Berech­

nung der zulässigen Erlösobergrenze in Anlage A3 berücksichtigt worden. Abwei­

chungen des von der Beschluss~ammer ermittelten Wertes 2:U den Angaben des 

Netzbetreibers sind ebenfalls der Anlage A3 zu entnehmen. 

2.1.1.2.5. Anpassung nach Maßgabe des§ 10 ARegV (Erweiterungsfak­

tor) gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 10 ARegV (ErWeiterungsfaktor) 

gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr.1 ARegV angepasst wurde, ist diese bei der Berechnung 

der zulässigen Erlösobergrenze in der Anlage A3 berücksichtigt worden. Abweichun­

gen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbe­

treibers sind ebenfalls der Anlage A3 zu entnehmen. 

Bei der Bestimmung des Anpassungsbetrages aufgrund eines Erweiterungsfaktoran­

trags für das Jahr 2010 hat die Beschlusskammer den aktuell gültigen Verbraucher­

preisgesamtindex zu Grunde gelegt. Sofern im Beschluss die Anpassung der kalen­

derjährlichen Erlösobergrenzen auf Grund eines Erweiterungsfaktorantrags mithilfe 

­
( 

( 	
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eines abweichenden Verbraucherpreisindexes ermittelt wurde, können sich hieraus 

Differenzen ergeben. 

2.1.1.2.6. 	 Anpassung aufgrun.d einer nicht zumutbaren Härte (Härtefall) 

gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV . 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von 

§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV.erfolgte nicht. 

2.1.1.3. Zuläss!ge Erlöse 2011 

Die gemäß § 32 Abs. 1. Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG festgelegte Erlös­

obergrenze für das Jahr 2011 findet sich in Anlage A3 und wird dem entsprechenden 

Wert des Netzbetreibers gegenübergestellt. 

Nach § 26 Abs. 2 ARegV sind ~ei einem teilweisen Übergang eines Energieversor­
-

gungsnetzes auf einen anderen Netzbetreiber und bei Netzaufspaltungen die Erlös­

obergrenzen auf Antrag der beteiligten Netzbetreiber nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV 

neu festzulegen. Die übergehe~den Erlösobergrenzenbestandteile sind der Anlage 1 . . 
der Neufestlegung . der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen (Aktenzeichen BKS­

11/3127-71) zu entnehmen. 

Die aus Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird in An­

lage A3 der vom Netzbetrejber angepassten ErlösobergrenzE? gegenübergestell~. Die 

ggf .. ermittelten Differenzen in den Einzelbestandteilen der Erlösobergrenze gegen­

über dem Ansatz des Netzbetreibers er~eben sich.ebenfalls aus Anlage A3. 

Die Differenz in Höhe von - im netzgebiet Lauenburg entsteht aufgr~nd un­

terschiedlicher Angaben des Netzbetreibers zu den zulässigen Erlösen nach 

§4ARegV. 

( 

( 
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2.1.1.3.1. 	 Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 

ARegV. (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich .der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2011 ist die 

Änderung des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen. 

Hierfür ist der Verbrauchergesamtpreisindex in Höhe von- zu verwenden . 

2.1.1.3.2. 	 . Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussba~en Kostenantei" 

len nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 und 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 

ARegV) · 

Im vereinfachten Verfahren gelten gemäß § 24 Abs. 2 S. 3 ARegV 45 Prozent der 

nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV ermittelten Gesamtkosten als dauerhaft nicht beein­

flussbare Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV. Bei der Ermittlung der Gesamtkos­

ten bleiben gemäß § 24 Abs. 2 S. 4 ARegV die Konzessionsabgabe und der Zu­

schlag aus dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz unberücksichtigt. Anpassungen der 
. 	 . . 

jeweiligen kalenderjährlichen Erlösobergrenze aufgrund von dauerhaft nicht beein­

flussbaren Kostenant~ilen nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV i. V. m. § 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 1 bis 3, 6, 7, 8b bis 11 und 12a bis 15 ARegV sowie i. V. m. § 11 Abs. 2 S. 2 
. . 

ARegV sind somit im ·vereinfachten Verfahren nicht zulässig. Anpassungen der Kos­

ten aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen (§ 11 Abs. 2 

S. 1 Nr. 4 ARegV), für die Nachrüstung _.von Wechselrichtern nach § 10 Abs. 1 Sys­

temstabilitätsverordnung (§ 11 Abs. 2 S.1 Nr. 5 ARegV) und aus vermiedenen Netz­
. 	 . 

entgelten (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV) fließen im Rahmen eines Plan-lst-Abgleichs 

in das Regulierungskonto ein (s. Abschnitt 2.2). Angemerkt sei, dass Kosten nach § 

11 Abs. 2 S.1 Nr. 5 ARegV erst mit Inkrafttreten der Systemstabilitätsverordnung am 

26.07.2012 anfallen können und daher frühestens zu einer Anpassung der Erlös­

obergrenze des Kalenderjahres 2013 führen dürfen. 

Im vereinfachten Verfahren können nur Werte für die „erforderliche Inanspruchnah­

me vorgelagerter Netzebenen" und „Vermiedene N~tzentgelte" (vgl. Abschnitt 2.2) 

angegeben werden . 

. In der Anlage A3b ist dargestellt, in welcher Höhe in der Erlösobergrenze gemäß 

Festlegung der Bundesnetzagentur nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 

( 	

( 

­
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Abs. 1 EnWG dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile enthalten sind . In dieser 

Anlage findet sich eine ~egenüberstellung der vom Net~betreiber yorgenpmmenen 

Anpassungen und der aus Sicht der Beschlusskammer nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 

ARegV anerkennungsfähigen Anpassungen. 

2.1.1.3.3. Anpassungen aufgrund von Mehr -oder Mindererlösen nach 
- . 

§ 3~ Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 StromNEV (Periodenübergreifende 

Saldierung) : 
. . 

Eine Anpassung aufgru.nd von Mehr -oder Mindererlösen nach _§ 34 Abs. 1 AR~gy 

i. V. m. § 	11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung 2008) ist der Anlage 1 

des Ergebnisschreibens zur Periodenübergreifenden Saldierung 2008 zu entneh­

men. 

2.1.1.3.4. 	 Anpassungen aufgrund von Mehr.-oder Mindererlösen nach 

§ 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. § ·11 StromNEV (analog) 

Sofern eine Anpassung aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 

ARegV i. V . m. § 11 StromNEV (analog) stattgefunden hat, ·ist diese bei der Berech­

nung der zulässigen Erlösobergrenze in Anlage A3 berücksichtigt worden. Abw~i­

chungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des 

Netzbetreibers sind ebenfalls der Anlage A3 z~ entnehmen. 

2.1.1.3.5. 	 Anpassung nach Maßgabe de.s § 10 .ARegV (Erweiterungsfak­

tor) gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr.1 ARegV 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor)-­

gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV angepasst wurde, ist dies bei der Berechnung 

der zulässigen Erlösobergrenze in Anlage A3 berücksichtigt worden. Abweichungen 

des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbetrei

bers sind ebenfalls der Anlage A3 zu entnehmen. 

Bei der Bestimmung des Anpassungsbetrages aufgrund eines Erweiterungsfaktoran­

trags für das Jahr 2011 hat die Beschlusskammer den aktuell gültigen Verbraucher­

preisgesamtindex zu G~unde gelegt. Sofern im Beschluss die Anpassung der kalen­

derjährlichen Erlösob~rgrenzen auf Grund eines Erweiterungsfaktorantrags mithilfe 

( 	

( 

­
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eines abweichenden Verbraucherpreisindexes ermittelt wurde, können sich hieraus 

Differenzen ergebe~. 

2.1.1.3.6. 	 Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte (Härtefall) 

gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 
. . 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von 

§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. · 

2.1.1.4. ;zuiässige Erlöse 2012· 
·=„-- ~. 

Die gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs . . 1 EnWG festgelegte Erlös­

obergrenze für das Jahr 2012 findet sich in Anlage A3 und wird dem entsprechenden 

Wert des Netzbetreibers gegenübergestellt. 

Oie aus Sicht der Beschlusskammer korrekt. angepasste Erlösobergrenze wird in An­

lage A3 der vom Netzbetreiber angepassten Erlösobergrenze gegenübergestellt. Die 

ggf. ermittelten Differenzen in den Einzelbestandteilen der Erlösobergrenze gegen

über dem Ansatz des Net~betreibers ergeben sich ebenfalls aus Anlage A3. 

Die Differenz im Netzgebiet Lauenbu~g in Höhe vo~ e
+. 

ntsteht aufgrund ein~r 
• • 	 • 

fehlerhaften Angabe des Netzbetreibers in dem Erhebungsbögen Zl:Jm Regulierungs­

konto 2012. 


Die Differenz im Netzgebiet Boizenburg in Höhe von-- entsteht aufgru~d 

unterschiedlicher Angaben des Netzbetreibers in den Erhebungsbögen zum Regulie­


rungskonto 2012 sowie zum§ 28 Nr. 1 ARegV. 


2.1.1"4.1. Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 

ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2012 ist die 

Änderung des Verbraucherpreisges~mtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen. 

Hierfür ist der Verbrauchergesamtpreisindex in Höhe von - zu verwenden. 

( 	

­
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2.1.1.4.2. 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenantei­

len nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 und 8 (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Im vereinfachten Verfahren gelten gemäß § 24 Abs. 2 S. 3 ARegV 45 Prozent der 

nach·§ 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV ermittelten Gesamtkosten als dauerhaft nicht beein­

flussbare Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV. Bei der Ermittfung der Gesamtkos­
. . 

ten bleiben gemäß § .24 Abs. 2 S. 4 ARegV d_ie Konzessionsabgabe und der Zu­

schlag aus .dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz unberücksichtigt. Anpassung~n der 

jeweiligen kalenderjährlichen Erlösobergrenze aufgrund von dauerhaft nicht beein­
. . 

flussbaren Kostenanteilen n·ach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV i. V. m. § 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 1 bis 3, 6, 7, 8b bis 11 und 12a bis 15 ARegV sowie i. V. m. § 11 Abs. 2 S. 2 
. . 

ARegV sind .somit im vereinfachte~ Verfahren nicht zulässig. Anpassungen ·der Kos­

ten aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen (§ 11 Abs. 2 · 

$. 1 Nr. 4 ARegV), für die Nachrüstung von Wechselrichtern nach § 10 Abs. 1 Sys­

temstabilitätsverordnung (§ 11 Abs. 2 S.1 Nr. 5 ARegV) und aus vermiedenen Netz­
. 	 . 

entgelten(§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV) fließen im Rahmen eines Plan-lst-Abgleichs 

· in das Regulierungskonto ein (s. Abschnitt 2.2). Angemerkt ' sei, dass Kosten nach § 

11 Abs. 2 S.1 Nr. 5 ARegV erst mit Inkrafttreten der Systemstabilitätsverordnung am 
. . 

26.07.2012 anfallen können und daher frühestens zu einer Anpassung der Erlös­

obergrenze des Kalenderjahres 2013 führen dürfen. 

Im vereinfachten Verfahren können nur Werte für die „erforderliche Inanspruchnah­

me vorgelagerter Netzebenen" und „Vermiedene Netzentgelte" (vgl. Abschnitt 2.2) 

angegeben werden. 

In der Anlage A3b ist dargestellt, in welcher Höhe in der Erlösobergrenze gemäß 

Festlegung der Bundesnetzagentur nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 

Abs. 1 EnWG dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile enthalten sind. In dieser 

Anlage finde.t sich eine Gegenüberstellung der vom Netzbetreiber vorgenommenen 

. 	Anpassungen und der aus Sicht der Beschlusskammer nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 

ARegV anerkennungsfähigen Anpassungen. 

( 

( 
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2.1.1 .4.3. Anp~ssungen aufgrund von Mehr- oder Mindererlösen nach 

§ ~4 Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 StromNEV (Periodenübergreifende 

Saldierung) 

Eine Anpassung aufgrund von Mehr- oder Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 ARegV 

i. V. m. § 11 Str_omNEV (Periodenübergreifende Saldierung 2008) ist der Anlage 1 

des Ergebnisschreibens· zur Periodenübergreifenden Saldierung 2008 zu entneh­

men. 

2.1.1.4.4. Anpassungen aufgrund von Mehr - oder Mindererlösen nach 

§ 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11" StromNEV (analog). 

So.fern eine Anpassung aufgrund einer Mehrerlösab~chöpfung naeh § 34 Abs. 1 

ARegV i. V. m. § 11 StromNEV (analog) stattgefunden hat, ist diese bei der Berech­

nung der zulässigen Erlösobergrenze in Anlage A3 berücksichtigt worden. Abwei­

chungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des. 

Netzbetreibers sind ebenfalls der Anlage A3 zu entnehmen. 

2.1 .1.4.5. Anpassung nach Maßgabe des§ 10 ARegV (E~eiterungsfaK-

tor) gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr.1 ARegV 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) 

gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV angepasst wurde, ist dies bei der Berechnung 

der zulässigen Erlösobergrenze in Anlage A3 berücksichtigt worden. Abweichungen 
. . 

des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbetrei­

bers sind ebenfalls der Anlage A3 zu entnehmen. 

Bei der Bestimmung des Anpassungsbetrages aufgn.md eines Erweiterungsfaktoran­

trags für das Jaht 201~ hat die Beschlusskammer den aktuell gültigen Verbraucher

preisgesamtindex zu Grunde gelegt. Sofern im Beschluss die Anpassung der kalen

derjährlichen Erlösobergrenzen auf Grund eines Erw~iterungsfaktorantrags mithilfe 

eines abweichenden Verbraucherpreisindexes ermittelt wurde, können sich hieraus 

Differenzen ergeben. 

( 

( 	

­

­
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2.1.1.4.6. Anpassyng aufgrund einer nicht zumutbaren Härte (Härtef~ll) 

gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von 

§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 Af3.egV erfolgte nicht. 

2.1.2. Erzielbare Erlöse 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zu­

lässigen Erlösen und den vom Netzbetreiber unter Berücksichtigung der tatsächli­

chen Mengenentwicklung erzielbaren Erlösen im Regulierungskonto zu erfassen. Die 

erzielbaren Erl9se ermitteln sich ·als Produkt der tatsächlich im jeweiligen Jahr 

durchgeleiteten Absatzmengen und Leistungswerten und den zuvor im Rahmen der 

Verprobungsrechnung gemäß § 20 StromNEV ermittelten Entgelten. Bei der Be­

stimmung c{er erzielbaren Erlöse ist somit auf die tatsächlich physikalisch durchgelei­

teten Mengen und die in Anspruch genommenen Leistungen abzustellen, unabhän­

gig davon, ob Forderungen u_neinbringlich waren. 

D~r Netzbetreiber hat die zur Ermittlung des Regulierungskontosaldos erforderlichen 

tatsächlich erzielten Erlöse des jeweiligen abgelaufenen Kalend~rjahres im Rahmen 

seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 2 ARegV der Beschlusskammer mitgeteilt. 

Nach Prüfung der mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer ergeben sich für 

die Jahre 2009 bis 2012 die in Anlage A2·dargestellten erzielbaren Erlöse. 

2.2. Differenz aus Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 AReg\I 

Nach§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV (i: V. m. § 24 Abs. 3 ARegV) erfolgt-eine Anpas­

sung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze jeweils zum 01 . Januar eines Kalender­

jahres bei einer Anderung von dauerhaft nicht beeinflu.ssbar~n Kostenanteilen nach 

§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 ARegV auf Basis des Kalenderjahres, auf das die Er­

lösobergrenze Anwendung finden soll. 

Die diesbezüglich in dem jew~iligen Erlösobergrenzenjahr enthaltenen Planansätze 

sind den in diesem Kalenderjahr tatsächlich entstandenen Kosten gegenüberzustel­

( 

( 
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len. Die so ermittelte Differenz ist im Regulierungskontosaldo gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 

ARegV zu berücksichtigen. 

Gemäß seiner Mitteilungspflicht nach § 28 Nr. 2 ARegV hat der Netzbetreiber für die 

Kalenderjahre 2009 bis 2012 die tatsächlich entstandenen Kosten gemäß § 11 Abs. 

2 S. 1 Nr..4 und 8 ARegV 

- 1. Erforderliche lnanspruchnahm~ vorgelagerter Netzebenen und 

2. vermiedene Netzentgelte 

übermittelt.

In der Anlage A2 werden diese Werte den aus Sicht der Beschlusskammer korrekten 

Werten gegenübergestellt. 

2.3. 	 Diffe~ehz zwischen .den für das Ka.lenderjahr entstehenden Kosten des 

Messstellenbetriebs oder der Messung und den in der Erlösobergrenze 

diesbezüglich enthal~enen Ansätzen 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 3 ARegV wird z~sätzlich die Differenz zwischen den für das 

Kalenderjahr bei effizienter Leistungserbringung entstehenden Kosten ·des Messstel­

lenbetriebs oder der M~ssung und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthal- .

tenen Ansätzen in das Regulierungskonto einbezogen, soweit diese Differenz durch 

Änderungen der Zahl der Anschlussnutzer, bei denen Messstellenbetrieb oder Mes­

sung durch den Netzbetreiber durchgeführt wird, oder Maßnahmen nach § 21 b 

Abs. 3a und 3b EnWG sowie nach § 18b StromNZV verursacht wird . 

Gemäß seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr..2 f\RegV hat der Netzbetreiber für 

die Kalenderjahre 2009 bis 2012 die Kostenveränderung für die Messuog bzw. den 

Messstellenbetrieb inklusive der Maßnahmen gemäß § 21 b EnWG übermittelt. Diese 

Werte werden in der Anlage A3 den von der Beschlusskammer geprüften Werten 

gegenübergestellt. 

( 

( 
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3.- Ausgleich des Regulierungskontosaldos der ersten Regulierungspe­
riode 

3.1. Bestimmung des Regulierungskontosaldos zum 31.12.2012 

Der Gesamtsaldo des Regulierungskontos zum 31.12.2012 wird durch die kalender

jährlichen Einzelbeträge für die Jahre 2009 bis 2012 hinsichtlich 

• 	 der Abweichung zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen gemäß § 5 

Abs. 1 S. 1 ARegV, 

• 	 der Abweichung zwischen den tatsächlichen Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 

4, 5 und 8 ARegV und den in der kalenderjährlichen Erlösobergrenze enthal­

tenen Ansätzen gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV sowie 

• 	 den veränderten Kosten aus Messstellenbetrieb oder Messung im Sinne des 

§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV 

bestimmt. Diese Differenzbeträge werden gemäß § 5 Abs. 2 ARegV verzinst. 

Der Anlage A2 sind die unverzinsten Differenzen der Jahre -2009 bis 2012 z_u ent­

nehmen. 

Die Verzinsung erfolgt gemäß § 5 Abs. 2 ARegV. auf Grundlage des jeweils jährlich 

durchschnittlich gebundenen Betrags. Dieser ergibt sich aus dem Mittelwert von Ja_h

resanfangs- und Jahresendbestand. Der anzuwendende Zinssatz entspricht dem auf 

die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitt der von 

der- Deutschen Bundesbank veröffentlichten Umlaufsrendite festverzinslicher Wert
. . 

papiere inländis_cher Emittenten. Für das Jahr 2009 beträgt de~ Zinssatz 4,09 %, für 

das Jahr 2010 3,80 %, für das Jahr 2011 3,58 % und für das Jahr 2012 3,25 %. 

Der Endbestand ·des Regulierungskontos zum 31 .12.2012 ergibt sich aus den Diffe

renzen der Jahre 2009, 2010, 2011 und 2012, die gemäß § 5 Abs. 2 ARegV zu ver­

zinsen sind. Der Anlage A2 is~ für die Jahre 2009 bis 2012 der Vorj_ahressaldo, der 

Gesamtsaldo vor Verzinsung, die Höhe der Verzinsung sowie der jeweilige Ge
. 	 . 

samtsaldo nach Verzinsung zum 31.12. für das entsprechende Jahr zu entnehmen. 

Der Gesamtsaldo des Regulierungskontos zum 31.12.2012 kann ebenfalls der Anla­

ge A2 entnommen werden. 

­

( 

( 

­

­

­

­
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• 	
1 Eine Fixierung des Zinssatzes für zukünftige Jahre ist erforderlich, da in der Verordnung kein Anpassungsmechanismus wäh
rend des Auflösungszeitraums vorgesehen ist. 
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3.2. 	 Bestimmung der Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Zu- und 

Abschläge 

Grundlage für die Bestimmung der Zu- und Abschläge au.f die Erlösobergrenzen der 

zweiten Regulierungsperiode ist der Regulierungskontosaldo zum 31.12.2012 (vgl. 

Anlage A2). Dieser ist für das Jahr 2013 aufzuzinsen, da die Auflösung des Regulie­

rungskontosaldos erst im Jahre 2014 beginnt. 

Bei. einem Zinssatz von 3,25 %1 ergibt sich die in Anlage A5 dargestellte Verzinsung 

für das Jahr 2013. 

Die Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Zu- und Abschläge auf die Erlös­
- . 

obergrenzen der zweiten Regulierungsperiode ergibt sich. aus dem Gesamtsaldo Re­

gulierun.gskonto nach Verzinsung, der in der Anlage A2 dargestellt ist. 

3.3. 	 Berechnung der Zu- und Abschläge 

Die Ermittlung der Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen der Jahre 2014 bis 

2018 erfolgt. in 5 gleichmäßigen Raten zuzüglich der jälir!ichen Verzinsung der jewei­

ligen durchschnittlichen Kapitalbindung. 

Der dabei anzuwendende Zinssatz beträgt konstant 3,25 %, was dem 10-jährigen 

Durchschnitt der Umlaufsrenditen "festverzinsliche Wertpapiere inländischer Emitten­

ten" der Jahre 2003 bis 2012 entspricht. 

Entsprechend der ob~n dargestellten Ausführungen ergeben sich die in Anlag~ A5 

aufgeführten Zu- oder Abschläge auf die ErlÖsobergrenze für äie Jahre 2014 b_is 

2018. Zuschläge auf die Erlös.obergrenzen der zweiten Regulierungsperiode werden 

hierbei mit einem positiven Vorzeichen dargestellt, Abschläge sind mit ein_em negati­

ven Vorzeichen versehen. 

( 

( 

­



Strom - Regulierungskonto 2009 

Netzbetreiber: VersorgungsBetriebe Elbe GmbH 

Aktenzeichen der BNetzA: BKS-09/3127-01 

Betriebsnummer: 

• • • • • • • . • • ;. • • „ • • • • • • • . • • • • 1 •• 

1 npassung der Netzentgelte gern. 
5 Abs. 3'AR«rnV zum 01.01.2011 

Für d~s llahr 2009 anzuwendender1 Zinssatz gemäß § 5 Abs •. 2 ARegV 

1 Anpassung der zu verprobenden Erlöse 
des Jahres 2011 für alle Netze 

Nach § 4 ARegV zulässige 
Erlöse des Jahres 2009 

Gesamte Differenz 
(unverzinst) des Jahres 2009 

( 

Antell der Differenz an der 
Erlösobergrenze in °/o 

Netz-. 
nummer 

1 

. 

Nach § 4 ARegV des 
Jahres 2009 

zulässige Erlöse 

Gesamtsaldo 
Regullerungskonto 

·nach Verzinsung fUr 
alle Netze 

2009 

1 

9esamtsaldo 
Vorja

vor Verzinsung 
bestand) 

• • • • • 1 • 

Anzuwendender 

Zinssatz 

gemaß 
... „ - 1 - „ • 

Mittelwert' aus 

Jahresanfangs- und 

Jahre.sendbestand 


Verzinsung des 

S;ildos 


' 
Gesamtsaldo 

Regulierungskonto 
· nach Verzinsung 

hressaldo Regulierungskonto
(Jahresanfangs ­

AZ.: BKS-09/3127-01Versorgungsbetriebe Elbe GmbH (Netz 1 - Lauenburg) AnlageA1 

( 
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Strom - Regulierungskonto 


-1. Regulierungsperiode 


Flrm;i des Stromnetzbetreibers VcrsorgungsBctriebe Elbe GmbH 

Rechtsform GmbH 

Betriebsnummer 10003127 

Netznummer 1 

Beschreibung 

Et10sobergrenze (EOG) gemäß § 4 ARogV 

Differenz aus 1a lJ1d 1b 

Kostenveranderung Messung/Mes:slellonbetrieb 
Inkl. Maßnahmen gern. § 21 bEnWG 

Saldo aus Einzcldltrcrcnzcn 

Er10$0bcrgrcnzo (nach§ 4 ARcgV zulasslgc Er10sc) 

Gcs:unte Jahresdifferenz (unvcrzlnst) 

Anteil der Differenz an der festgelegte ErlOsobergrenze In °!. 

St:lnd: 01.042015 

Rechtsgrundlage 

§ SAbs.1Satz1 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 

Inhalt 

nach § 4 ARegV ZUU!sslgo Er10se 

orzlolbaro Er1ose 

beieffizienter Leistungserbringung 
entstehende Kostenvoränderung 

1a 

1b 

1a - 1b 

2 2a 

2b 
Erfordortk:ho ln:inspruchnahme vorgelagerter Netzebenen gemaß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV § SAbs. 1 Satz 2 ARegV 

tatsachlich entstan~ene Kosten 

In EOG onlhaltcno AnsOtze 

2a - 2b D~reronz aus 2a und 2b 

3 3ll 

3b 
Vermiedene Notzontgolto Im Sinne von §18 StromNEV, § 35Abs. 2 dos EEG und§ 4 Abs. 3 des KWK-0 § SAbs. 1 S:itz 2 ARegV 

tatsachllch entstandene Kosten 

In EOG cnlhaltono ~tze 

3a - 3b Differenz aus 3a und 3b 

4 4 

Votj'1hress:ildo (Jahre$'11lf'1ngsbesb.nd) 

Gesomtsaldo Regulierungskonto vor Verzinsung (J'1hrcsendbCstand) 

Anzuwendender Zinssatzgomaß § sAbs. 2 ARegV 

Mittelwort aus J3hresanfangs- und Jahrosendbestand 

Verzinsung des Saldos 

Gesamtsaldo Regullcrungskonto nach Verzinsung 

AnlogoA2 Voroorgungobetrtobo EI!>" GmbH (Not:.1 - Loucnburg) ,......__ Al; BKB--09/3127-01,,..-..... 
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Daten zur Berechnung des Differenzbetrages gern. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2009 

Angesetzte Werte Abweichungen
Angaben des 

Bundesnetz­ zu angesetzten
Netzbetrei bers 

aaentur Werten 

Kalkulationsperiode 2009 

nach § 4 ARegV zulässige Erlöse 
Erlösobergrenze gemäß § 4 ARegV 

erzielbare Erlöse 

Erforderliche Inanspruchnahme vorgela~erter Netzebenen ger;iäß tatsächlich entstandene Kosten 
2 1

§ 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV in EOG enthaltene Ansätze 

tatsächlich entstandene Kosten Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, 3 1§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G in EOG enthaltene Ansätze 

bei effizienter Leistungserbringung entstehende Kostenveränderung Messung I Messtellenbetrieb
4 1 Kostenveränderung inkl. Maßnahmen ~em. § 21b EnWG 

AnlageA3 ,,.--..,Versorgungsbetriebe Elbe GmbH (Netz 1 - Lauenburg) ~ ÄZ:. BKS-09/3127-01 
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Strom - Regulierungskonto 2010 

Netzbetreiber: VersorgungsBetriebe Elbe GmbH 

BKS-10/3127-01Aktenzeichen der BjljetzA: 

Betriebsnummer: 

Anpassung der Netzentgelte em. 

Nach § 4 ARegV zulässige 
Erlöse des Jahres 2010 

Gesamte Differenz 
{unverzlnst) des Jahres 2010 

( 

Anteil der Differenz an der 
Erlösobergrenze In % 

Anpassung der Netzentgelte gern. 
§ S Abs. 3 ARegV zum 01.01 .2012 

Für das Jahr 2010 anzuwendender 
Zinssatz gemäß § S Abs. 2 ARegV 

Anpassung der zu verprobenden Erlöse 
des Jahres 2012 für alle Netze 

Gesamtsaldo . 
Regulierungskonto 
nach Verzinsung für 

alle Neize 

2010 

N tz. Nach § 4 ARegV 
e zulässige Erlöse des 

nummer Jahres .2010 

Vorjahressaldo 
(Jahresanfangs­

bestand) 

Gesamtsaldo 
Regulierungskonto 

vor Verzinsung 
{Jahresendbestand) 

Anzuwendender 
Zinssatz gemäß 

§ S Abs. 2 ARegV 

Mittelwert aus 
Jahresanfangs- und 
Jahresendbe'stand 

Verzinsung des 
Saldos 

Gesamtsaldo 
Regulierungskonto 
nach Verzinsung 

· je Netz 

AnlageA1 Versorgungsbetriebe Elbe GmbH (Netz 1 - Lauenburg) AZ: BKB-10/3127-01 
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Strom - Regulierungskonto 


-1. Regulierungsperiode 


Anna d~Stromnetzbetreibers VorsorgungsBeb1ebe Elbo GmbH 

Rechtsfonn GmbH 

Betriebsnummer 10003127 

Netznummer 

Beschreibung Rechtsgrundlage Inhalt 

1a nach § 4 ARegV zulasslgo Er10so 
ErlOSObergrenzo (EPG) gemaß § 4 ARegV § 5 Abs. 1 SalZ 1ARegV

1b erzielbare E~Oso 

1a -1b Differenz= 1aund 1b 

2 

2b 

2a - 2b Differenz :ws 2a und 2b 

§ 5 Abs. 1 SalZ 2 ARegV 
tats(!Chllch entstandene Kosten 

In EOG onthallono Ansatze 

3 3a 
Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StrornNEV, § 35Abs. 2 des EEG und §4Abs. 3des KWK-0 

3b 

3a - 3b Differenz aus 3a und 3b 

Vorjahressaldo (Jahresanfangsbestand) 

Gesamtsaldo Regulierungskonto vorVerzinsung (Jahresendbestand) 

1Anzuwendender Zinssatz gemäß§ 5 Abs. 2 ARegV 

Mittelwort aus J:ihrosont:lng'"-und J:lhresondbostand 

Verzinsung des Saldos 

Gesamtsaldo Regulierungskonto nach Verzinsung 

Erlösobergrenze (nach § 4 ARegV zul~sslge Erlöse) 

Gesamte Jahresdifferenz (unverzlnst) 

Anteil der Differenz an der festgelegte Er!Osot>crgrenzc In% 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 
tatsächUch e_ntstondene Kosten 

lfi EOG enthaltene Ansatze 

Kostenveränderung Mossung t MeMtellenbolrleb bei elnzlenter Lolstungserbmgung 4 4 § 5 Abs. 1 Satz 3 AAogV m Maßnahmen gom. § 21b EnWG entstehende Kostenveränderung 

Saldo aus Elnzeldltreronzen 

AnlogoA2 ,,....... Voroorgungobotrlobo Elbe GmbH (Noiz 1 - L:lu<:nburg) 
 p;z; BK&-10/3127-01 
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Daten zur Berechnung des Differenzbetrages gern. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2010 

KaJkulätionsperiode 2010 

Erlösobergrenze gemäß § 4 ARegV 

2 1
Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 
gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

3 1 
vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, 
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G 

4 1
Kostenveränderung Messung I Messtellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern.§ 21b EnWG 

nach § 4 ARegV zulässige Erlöse 

erzielbare Erlöse 

tatsächlich entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze 

tatsächlich entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze 

bei effizienter Leistungserbringung entstehende 
Kostenveränderung 

Anlagel\3 ,,..-.. Versorgungsbetriebe Bbe GmbH (Netz 1 - Lauenburg) ,,..--... AZ.: BKB-10/3127:.01 
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Anlage A3b Versorgungsbetriebe Elbe GmbH {Netz 1- Lauenburg) 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

( 

Netzbetreiber 

Erlösobergrenze 

Formelbestandteile 

KAdnb 

KAvnb 

KAb 

Anpassung VPl1/ VPl0 - PF1 

Anpassung der Erlösobergrenze gern. EWF-Beschluss 

Ö-Element 

Härtefall 

Sonstiges 

POS 2006 

PÜS 2007 

POS 2008 

MEA 

N.etzveränderungen gemäß§ 26 ARegV 

Sonstiges 

. 1 

( 


.....,., 
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Ermittlung der Kostenveränderung im Bereich Messung und Messstellenbetrieb 

·Ermittlung der Differenz gemäß § 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 

in 201 Otatsächlich entstandene Kosten der Messung 

in 201 Otatsächlich entstandene Kosten des Messstellenbetriebs 

in der EOG enthaltene Kosten der Messung 

in der EOG enthaltene Kosten des Messstellenbetriebs 

Differenzbetrag 
(tatsächliche Kosten 2010 - in der EOG enthaltene Kosten) 

davon Maßnahmen nach § 21 b Abs. 3a und 3b EnWG 

Angaben des 
NetzbetreiCers 

Angesetzte Werte 
Bundesnetz­

agentur 

Abweichungen 
zu angesetzten 

Werten 

AnlageA4 Ver"'""rgungsbetriebe Elbe GmbH (Netz 1 - Lauenburg) ,..-.,_, AZ: BKB-10/3127-01 

Seite 4 von 4 
Stand: 01.04.2015_ 



A·n assun der Netzentgelte gem. 

Nach § 4 ARegV zulässige 
Erlöse des Jahres 2011 

Gesamte Differenz 
(unverzlnst) des Jahres 2011 

l 

Anteil der Differenz an der 
Erlösobergrenze In % 

.· .. „·. 

npassung der Netzentgelte gern. 
§ 5 Abs. 3 ARegV zum 01 .01.2013 

Für das Jahr 2011 anzuwendender 
Zinssatz gemäß§ 5 Abs. 2 ARegV 

Maximale Anpassung der zu verproben­
den Erlöse des Jahres 2013 für alle Netze 

Anpassung möglich! 

Strom ·Regulierungskonto 2011 

N tz- Nach§ 4 ARegV 
e zulässlge Erlöse des 

nummer Jahres 2011 

Gesamtsaldo 
Mittelwert aus 

Verzinsung des 
Saldos 

Gesamtsaldo 

Netzbetreiber: VersorgungsBetriebe Elbe GmbH 

BKS-09/3127-01Aktenzeichen der BNetzA: 

Betriebsnummer: 

. . 
Differenzen des Jahres 2011 

Gesamtsaldo 
Regulierungskonto 

nach'Verzlnsung für 
alle Netze 

.201 1 

AnlageA1 Versorgungsbetriebe Elbe GmbH (Netz 1 - Lauenburg) AZ.: BKS-09/3127-01 

( 
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Strom - Regulierungskonto 


-1. Regulierungsperiode 


Fltm:i des Scromnctzbctrcibcl'$ 

Rechtsform 

Betriebsnummer 

Netznummer 

j Bcschrclbung j Rechtsgrundlage j ln~lt 1 2009 j 2010 j 2011 1 

13 

1b 
Ertosobergrenze (EOG) gemäß § 4 ARegV § 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV 

n:ich § 4 ARegV zu~ge Et!Oso. 

erzielbare E~Osc 

1a -1b Diffcrenz :ius1a und 1b 

2 2a 

2b 

2a - 2b 

Erforder1icho Jn:inspruchn:ihmo vorvel:lgerter Netzebenen ge~ § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

Differenz ous 23 und 2b 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 
tatsächlich cntst:uideno Kosten 

In EOG ontroltcno Ans~tzo 

3 33 

3b 
Vermiedene Netzentgelte Im Sinne von §18 StromNEV, § 35 Abs. 2 ~es EEG und§ 4 Abs. 3 des KWK-G § 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

tatsächlich entstand'ene Kosten 

In EOG cnlhaltcno ~tze 

3a - 3b Ditferenz aus 3:J und 3b 

Kostenvcr~nderung Messung I Messtellenbetrleb bei effizi enter Lelstungser1;>rlngung4 4 § 5 Abs. 1 Satz 3 ARegVInkl. Maßnahmen gern. § 21b EnWG entstehende Kostenver.lnderung 

Soldo ous Elnzcldiffctenzcn 

VorJohrcssoldo (Johrcsonfangsbcst:md) 

Ge:s:imtsoldo Regulierungskonto vor Verzinsung (Johrcsendbest:lnd) 

'AnzuwendenderZlnssa~ gem:lß § 5 Abs. 2 ARcgV 

Mittelwert aus Jotvesanrongs- und J3hresendbesbnd 

Vorzlnsung des Soldes 

Gc:s:imts41do Regulierungskonto noch Verzinsung 

ErllSsobergrcnzo (nach§ 4 ARegV zul!lsslgo ErllSso) 

Gesamte Johrcsdlffercnz (unverzlnst) 

Anteil der Differenz ;in der fcstgolegto Erlösobergrenzc in Ofo 

AnlogoK2. 
/'""'. Vor:orgungobotrlObo Elbo GmbH (Netz 1 - La.ucnburg) .--.. . ~ BK&-09/3127-01 

Solto2 von4=a:01.04.2015 



Kalkulationsperiode 201 1 

Erlösobergrenze gemäß § 4 ARegV 

2 1
Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 
gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

3 1
Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, 
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G 

4 1
Kostenveränderung Messung / Messtellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern. § 21b EnWG 

nach § 4 ARegV zulässige. Erlöse. 

erzielbare Erlöse 

tatsächlich entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze 

tatsächlich entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze 

bei effizienter Leistungserbringung entstehende 
Kostenveränderung 

AnlageA3 ...... 'ersorgungsbetriebe Elbe GmbH (Netz 1 - Lauenburg) ,,,..-. AZ:. BKB-09/3127-01 

. . 
Daten zur Berechnung des Differenzbetrages gern. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2011 

Seite 3von4
.<::t::onrl· fl1 f'l4 ?fl1!) '



Anlage A3b Versorgungsbetriebe Elbe GmbH (Netz 1 - Lauenburg) 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

·( 


( 


Netzbetreiber 

Erlösobergrenze 

Formelbestandteile 

KAdnb 

KAvnb 

KAb 

Anpassung VP11I VPl0 ­ PF1 

Anpassung der Erlösol,"lergrenze gern. EWF-Beschluss 

Q-Element 

Härtefall 

Sonstiges 

PÜS 2006 

PÜS 2007 

POS 2008 

MEA 

Netzveränderungen gemäß § 26 ARegV . 

Sonstiges 

SP.ilA 1von1 



Ermittlung der Kostenveränderung im Bereich Messung und Messstellenbetrieb 

Ermittlung der Differenz g·emäß § 5 Abs .. 1 Satz 3.ARegV . 

in 2011 tatsächlich entstandene Kosten der Messung 

in 2011 tatsächlich entstandene Kosten des Messstellenbetriebs 

in der EOG enthaltene Kosten der Messung 

in derEOG enthaltene Kosten des Messstellenbetriebs 

Differenzbetrag 
(tatsächliche Kosten 2011 - in der EOG enthaltene Kosten) 

davon Maßnahmen nach § 21 b Abs. 3a und 3b EnWG 

f',ngaben des 
Netzbetreibers 

Angesetzte Werte 
Bundesnetz­

agentur 

Abweichungen 
zu angesetzten 
· Werten 

........ ~ 


Anlag.eA4 Ve rgungsbetriebe Elbe GmbH (Netz 1 - Lauenburg) AZ.: BKS-09/3127-01 

Seite4 von 4 Stand: 01.04.2015 



Netz, 
nummer , Nach § 4 ARegV 

"zuläSs!ge Erlöse des 
Jahres 2012 

·vorjahressaldo 
(Jahresanfangs­

~estand) 

Gesamtsaldo 
Regullerungskonto 

vor Verzinsung 
(Jahresendbestand) 

Anzuwendender 
Zinssatz gemäß 

§ 5 Abs. 2 ARegV 

Mittelwert aus 
Jahresanfangs- und 
Jahrese.ndbestand 

Verzinsung des 
Saldos 

Gesamtsaldo 
Regulierungskonto 

nach Verzinsung 
je Netz 

- - - - -­---­ -

- -

. -

Strom - Regulierungskonto 20~2 

. ­

Netzbetreiber: • VersorgungsBetriebe Elbe GmbH 

BKS-09/3127-01 · Aktenzeichen der BNetzA: 

Betriebsnummer: 

An assung der Netzentgelte gern. § 5 Abs. 3 ARegV (Dltrerenzen des Jahres 2012) 

Nach § 4 ARegV zulässige 
Erlöse des Jahres 2012 

Gesamte Differenz 
(unverzlnst) des Jahres 2012 

Anteil der Differenz an der 
Erlösobergrenze In% 

Anpassung der Netzentgelte gern. 
§ 5 Abs. 3 ARegV zum 01.01.2014 

FUr das Jahr 2012 anzuwendender 
Zinssatz gemäß § 5 Abs. 2 ARegV 

npassung der zu verprobenden Erlöse 
es Jahres 2014 für alle Netze 

Keine Anpassung! 

-

Gesamtsaldo 
Regulierungskonto . 
nach Verzinsung ftlr 

alle Netze 

2012 

.. ~ --" 

( 

1 

Anlage A1 Versorgungsbetriebe Elbe GmbH (Netz 1 - Lauenburg) AZ.: BKS-09/3127-01 

Stand: 01.04.2015 Seite 1von5 



Strom - Regulierungskonto 


-1. . Regulierungsperiode 


Fltm:I des Stromnctzbclrclbor:; VoroorgungsBctrtcbc Elbo GmbH 

Rechtsform GmbH 

Betriebsnummer 10003127 

Ne1:%1lummcr 1 

Beschreibung Rechtsgrundlago lnh:llt 1 2010 

18 nach § 4 ARegV zulOssige Et10Se 
ErfOSobergrenze (EOG) gemäß § ~ARegV § S ~· 1 Satz 1 ARegV

1b cl2lolbaro Erlöse 

1a-1b Differenz aus 1a und 1b 

2:l ta~chllch ontstllndene Kosten 
Erfordertlcho lnOMpruchnahmo vorgelagerter Netzebenen gem~ß § 11 Abs. 2 Satz 1 ~r. 4 ARegV § SAbs. 1 Satz2ARegV 

2b In EOG enttial!ene Ansätze 

2a - 2b Ollferenz aus 2a und 2b 

33 ta~chllch entstandene Kosten Vermlodcno Netzentgelte Im SIMo von §18 StromNEV, § 35 Abs. 2 des EEG und§ 4 Abs. 3 dos KWK­
§ S Abs. 1 Satz 2 ARegV G

3b In EOG enttialteno Ansätze 

~ - 3b Differenz OIJ3 3a und 3b 

Kostenvor.lndcrung Messung I Messtollonbetrteb bei elfizlenter Leistungserbringung 4 § 5 Abs. 1 Satz 3 ARegVlnl<1. M:ißn.11lmon gem. § 21b EnWG entstehende Kostenve~orung 

Saldo aus Einzeldifferenzen 

Vorjahressaldo (Jahresanfangsbest:lnd) 

Gesamtsaldo Regulierungskonto vorVerzinsung (Jahrescndbcsbnd) 

AnzuWendenderZlnssatzgemäß § S Abs. 2 ARegV 

Mlttel.vert aus Jahrc~ang:s- und JohrCllcndbestand 

Vemnsung des Saldos 

Gcsa=Jdo Regulierungskonto nach Verzinsung 

Erlö~bcrgrenzc (nach§ 4 ARegV zul!l.sslge Erlöse) 

Gosamte Jahresdifferenz (unverzlMt) 

Anteil der Differenz an der festgelegte Erlösobergrcnze In ,-, 

2 

3 

4 

Anbgo/':1. ,.......__ Vor.orgungobatrlobc Elbe GmbH (Netz 1 - L:!ucnburg) 

.~ KI.: Bf<8.09/3127--01 

Sclto2von5Stino: 01.042015 



AnlageA3 ,..-.,Versc:irgungsbetriebe Bbe GmbH (Netz 1 - Lauenburg) t\Z.: BKS-09/3127-01 '""" 

Daten zur Berechnung· des Differenzbetrages gern. § 5 Abs. 1 ~RegV des Jahres 2012 


Kalkulationsperiode 2012 

Erlösobergrenze gE7mäß § 4 ARegV 

2 1Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 
gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

3 1
Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, 
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G 

4 1
Kostenveränderung Messung I Messtellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern. § 2.1 b EnWG 

nach § 4 ARegV zulässige Erlöse 

erzielbare Erlöse 

tatsächlich e·ntstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze 

tatsächlich ent~tandene Kosten 

in EOG enth'altene Ansätze 

bei effizienter Leistungserbringung entstehende 
Kostenveränderung 

Seite3von 5 

Stand: 01.04.2015 



Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

Netzbetreiber BNetzA 

Erlösobergrenze 

Formelbestandteile 

KAdnb 

KAvnb 

KAb 

Anpassung VPl1I VPl0 - PF1 

Anpassung der Erlösobergrenze gern. EWF-)3eschluss 

Q-Element 

( Härtefall 

Sonst.iges 

P0S2006 

POS 2007 

POS 2008 

MEA 

Netzveränderungen gemäß § 26 ARegV 

Sonstiges 

Anlage A3b Versorgungsbetriebe Elbe GmbH (Netz 1 - Lauenburg) 

( 


~oito 1"""1 



Ermittlung der Kostenveränderung im Bereich Messung und Messstellenbetrieb 

· Ermittlung (jer Differenz gemäß § 5 Abs: 1 Satz 3 ARegV 

in 2012 tatsächlich entstandene Kosten der Messung 

in 2012 tatsächlich entstandene Kosten des Messstellenbetriebs 

in der EOG enthaltene Kosten der Messung 

in der EOG enthaltene Kosten des Messstellenbetriebs 

Differenzbetrag . 

Angaben des 
Netzbetreibers· 

Angesetzte Werte 
Bundesnetz;; 

Abweichungen 
zu ang~setzten 

Werten 

(tatsächliche Kosten 2012 - in der EOG enthaltene Kosten) 

davon Maßnahmen nach § 21 b Abs. 3a und 3b EnWG 

AnlageA4 Ver~ungsbetriebe El?e GmbH (Netz 1 - Lauenburg) '"""' . AZ: BKB-09/3127-01 

I 

1 
1 

Seite4 von 5 
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Auflösungsplan des Saldo des Regulierungskontos 

Saldo des Regulierungskontos inklusive Verzinsung zum 31.12.2012: 

Zinssatz 2013: 
Zinsen 2013: 

Saldo des Regulierungskontos inklusive Verzinsung zum 31 .12.2013: 

EO'G 

2014 

2015 
2016 

2017 

2018 

Anfangsbestand: Auflösungsbetrag En'dbestar-id Zinssatz Zinsen 
Zu­ ·oder Abschläge auf 

die Erlösobergrenze 

Anlage AS v -·-;orgungsbetriebe Elbe GmbH (Netz 1 - Lau~nburg) ...--.... AZ: BKS-09/3127-01 

Seite 5 von 5 Stand: 01 .04.2015 



----------------------------

Strom - Regulierungskonto 2009 

Netzbetreiber: VersorgungsBetriebe Elbe GmbH 

Aktenzeichen der BNetzA: BK8-09/3127-01 

·
Betriebsnummer: 

c;•..,, .,...,)-r ·· 
,_.:,.;,_~.·:· ..-- ·+~. 

An assung der Netzentgelte 

Nach § 4 ARegV zulässige Anpassung der Netzentgelte gern. 
Erlöse des Jahres 2009 § 5 Abs. 3 ARegV zum 01.01.2011 1 
Gesamte Differenz FUr das Jahr 200~ anzuwendender 
(unverzinst) des Jahres 2009 Zinssatz gemäß§ 5 Abs. 2 ARegV
( . 1 

Anteil der Di fferenz an der Anpassung der zu.verprobenden Erlöse 
Erlösoberg renze In% des Jahres 2011 für alle Netze 1 

Gesamtsaldo 
Regulierungskonto 
nach Verzinsung für 

alle Netze 

2009 

Gesamtsaldo Anzuwendender Gesamtsaldo
Nach § 4 ARegV des Vorjahressaldo Mittelwert aus

Netz- Regullerungskonto Zinssatz Verzinsung des Regulierungskonto
Jahres 2009 (Jahresanfangs­ Jahresanfangs- und 

nach Verzinsungnummer vor Verzinsung gemäß Saldos
zulässige Erlöse bestand) Jahresendbestand 1 

(Jahresendbestand) § 5 Abs. 2 ARegV je Netz. ' 

AnlageA1 Versorgungsbetriebe Eibe GmbH (Netz 2 - Boizenburg) Al.: BKS-09/3127-01 

( 

Stand: 01.04.2015 Seite 1 von5 



2 

3 

4 

Strom - Regulierungskonto 


- 1. Regulierungsperiode 


Flrm:i des Stromnetzbetreibers Vo~rgungsBetrlebo Elbo GmbH 

Rechtsform GmbH 

Betriebsnummer 

Netznummer 

Beschreibung Rechtsgrundlage Jnh:ilt 2009 

1a 

1b 
Er10sobergrenze (EOG) gemäß§ 4 ARegV § 5 AbS. 1 Satz 1 ARegV 

nach § 4 ARegV zulässige Er10se 

orzlolbaro Er10so 

1a-1b Differenz aus 1a und 1b 

23 

2b 
ErlorderflCho lnMspruchnnlune vorgolagorter Netzobenen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV §5 Abs. 1 SQtz 2 ARogV 

tatsachJlch entstandene Kosten 

In EOG enthalteneAns~tzo 

2a-2b Olfferenzaus2aund2b. 

3a 

3b 
Vermiedene Netzentgelte Im Sinne von §18 StromNEV. § 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G § 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

ta~chlich entStandeno Kosten 

in EOG onthalteno Ansätze 

3a- 3b Differenz aus 3o und 3b 

4 Kostenver:lnderung Messung I Messtellonbetrleb 
lnl<f. Maßnahmen gern. § 21 b EnWG 

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV bei offlzlenter Leistungserbringung 
entstehonde Kostenveranderung 

SaldO aus Elnzeldllfercnzcn 

VorjahrcssaldO (J:ihrcsanf:ingsbestand) 

Gesamtsaldo R~gullerungskonto vorVerzinsung (J:ihresend~est;ind) 

Anzwlendender Zinssatz gomaß § 5 AbS. 2 ARogV 

Mlttolwort aus JatvoS311fangs-und Jahresendbestand 

Verzinsung des Saldos 

GcsamtsaldO RcgullcrungskontQ n;ich Verzinsung 

Erlösobcrgrcnzc (n:ich § 4 ARcgV zul3ssigc ErU5se) 

Gesamte J;ihresdlfferenz (unvcrzlnst) 

Anteil der Differenz !In der festgelegte Erlösobergrenze in % 

Anl:lgo /12 ,,....._ VoroorgungobotMcbo Elbe GmbH (Netz 2 - Boizenburg) PJ:.:. BKS-09/3127-01/"'"-..., 

scttozwn5
Stand: 01.04.2015 



,,......._ 
AnlageA3 Versorgungsbetriebe Elbe GmbH (Netz 2 - Boizenburg) . AZ:. BKS-09/3127-01 ,r-..., 

Daten zur Berechnung des Differenzbetrages gern. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2009 

Kalkulationsperiode 2009 

1 1Ertösobergrenze gemäß § -:1 ARegV 
nach § 4 ARegV zulässige Erlöse 

erzielbare Erlöse 

2 1 
Erforderlfche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen gemäß tatsächlich entstandene Kosten. 

§ 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV in EOG enthaltene Ansätze 

3 1
VellT)iedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, 
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G 

4 1
Kostenveränderung Messung I Me.sstellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern.§ 21b EnWG 

tatsächlich entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze 

bei effizienter Leistungserbringung entstehende 
Kostenveränderung 

Seite3 von 5Stand: 01.04.2015 
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AnlageA1 Versorgungsbetrlebe Elbe GmbH (Netz 2 - Boizenburg} AZ.: BKS-09/3127-01 

Strom - Regulierungskonto 2010 

Netzbetreiber: VersorgungsBetriebe Elbe.GmbH 

Aktenzeichen der BNetzA: BK8-09/3127-01 

Betriebsnummer: 

Anpassun der Netzentgelte Differenzen des Jahres 2010 

Nach § 4 ARegV zulässige 
Erlöse des Jahres 2010 · 

Gesamte Differenz 
(t•"''erzinst) des Jahres 2010 
( 

Anteil der Differenz an der 
Erlösobergrenze in % 

Anpassung der Netzentgelte gern. 
§ 5 Abs. 3 ARegV zum 01.01.2012 

FUr das Jahr 2010 anzuwendender 
Zinssatz gemäß'§ 5 Abs. 2 ARegV 

Maximale Anpassung der zu verproben
den Erlöse des Jahres 2012 fU~ alle Netze 

Gesamtsaldo 
Reg ulleru ngskonto. 
nach Verzinsung für 

alle Netze 

2010 

GesamtsaldoGesamtsaldo
Vorjahressaldo Anzuwendender Mittelwert ausN tz- Nach § 4 ARegV RegullerungskontoRegulierungskonto Verzinsung des 

e . zulässige Erlöse des (Jahresanfangs­ Zinssatz gemäß Jahresanfangs- und 
vor Verzinsung Saldos nach Verzinsungnummer Jahres 2010 bestand) § 5 Abs. 2 ARegV Jahresendbestand

(Jahresendbestand) je Netz 

L___~----

( 


Stand: 01 .04.2015 Seite 1 von4 
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,......,_An~goKl 
Vcr:orgung:bcll1ebe Elbo GmbH (Nct:2 - Boi:<lnburg) ,,,-... ~ BK8-09/3127-01 

Strom - Regulierungskonto 


-1. Regulierungsperiode 


Firma des Stromnetzbetreibers VorsorgungsBolrlobe Elbe GmbH 

Rechtsform GmbH 

Beltlebsnummcr 

Netznummer 

Beschreibung Rechtsgrundlage Inhalt. 

1a 

1b 
ErlOsobergrenze (EOG) gomaß § 4 ARegV § 5 Abs. 1 Sa!Z 1ARegV 

nach § 4 ARogV ZUIOSSlge Et10se 

el2icl00re Er10se 

1a-1b ·01rteronzaus1aund1b 

2 2a 

2b 
Erforderticho lnanspruchnQhmo vorgelagerter Netzebenen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 AAegV § 5 Abs. 1 Satz 2 AAegV 

tots3chllch entstandene Kosten 

In EOG onth:lltono Ansatze 

2a - 2b Differenz aus 2a und 2b 

3 3a 

3b 
Vormlcdeno Netzentgelte Im Sinne von §18 StromNEV, § 35Abs. 2 des EEG und §4Abs. 3 des KWK-G §5 Abs. 1 Satz 2 ARogV 

tatsöchllch entstandene Kosten 

In EOG enthaltene AnsQtze 

3a - 3b Differenz aus 3o und 3b 

Kostonveranderung Messung I Messtc!lenbelrleb bei emzlonterLoistungserbrtngung4 4 § 5 Abs. 1 Sa!Z 3 ARegVInkl Maßnahmen gern.§ 21b EnWG entstehende Kostonvor.:indcrung 

Saldo aus Elnzcldlfferenzen 

Vorjahressaldo (Jahrcsanrangsbesbnd) 

Gesamtsaldo Regulierungskonto vor Verzinsung (Jahresendbestand) 

Anzuwendender Zinssatz gemäß § 5 Abs. 2 ARegV 

Mittelwert aus Jahresanfangs-und Jahresendbestand 

Verzinsung des Saldos 

Gesamtsaldo Regulierungskonto nach Verzinsung 

ErlOsobergrcnzc (nach § 4 ARcgV zul~ssigc Erlöse) 

Gesamte Jahrcsdilferenz (unverzinst) 

Anteil der Differenz an der festgelegte ErlOsobergrcnze In % 

Soltc2von4Slllnd: 01.04.2015 



AnlageA3 - 'ter,;orgungsbetriebe·abe GmbH (Netz2- Boizenburg) . --.. AZ: BKS-09/3127-01 

Daten ~ur Berechnung des Diffe~enzbetrages gern. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2010 

Kalkulationsperiode 201 O 

Erlösobergrenze gemäß § 4 ARegV 

2 1
Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 
gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

3 1
vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, 
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G 

4 1
Kostenveränderung Messung I Messtellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern.§ 21b EnWG 

nach § 4 ARegV zulässige Erlöse 

erzielbare Erlöse 

tatsächlich entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze 

tatsächlich entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze 

bei effizienter Leistungserbringung entstehende 
Kostenveränderung 

Angesetzte Werte 
Bundesnetz-

Seite 3 von 4 
Stand: 01 .04.2015 



Anlage A3b Versorgungsbetriebe Bbe GmbH (Netz 2 - Boizenburg) 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile . 

( 

Netzbetreiber Abweichung 

Erlösobergrenze 

Formelbestandteile 

KAdnb 

KAvnb 

KAb 

Anpassung VPl1/ VPl0 - PF1 

Anpassung der Erlösobergrenze gern. EWF-Beschluss 

Q-Element 

Härtefall 

Sonstiges 

PÜS 2006 

PÜS 2007 

PÜS 2008 
j 

MEA 

Netzveränderungen gemäß § 26 ARegV 

Sonstiges 



AnlageA4 Ve,..._,,,., rgungsbet~iebe Elbe GmbH (Netz 2' - Boizenburg\ .......... AZ: BKS-09/3127-01 

. . 

Ermittlung der Kostenveränderung im Bereich Messung und Messstellenbetrieb 

Ermittlung der Differenz gemäß § 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 

in 201Otatsächlict) entstandene Kosten der Messung 

in 201 Otatsächlich entstandene Kosten des Messstellenbetriebs 

in der EOG enthaltene Kosten der Messung 

in der EOG enthaltene Kosten des Messstellenbetriebs 

Differenzbetrag 

Angaben des 
Netzbetreibers 

Angesetzte Werte 
Bundesnetz­

agentur 

Abweichungen 
zu angesetzten 

Werten 

(tatsächliche Kosten 2010 - in der EOG enthaltene Kosten) 

davon Maßnahmen nach§ 21b Abs. 3a und 3b EnWG 

Seite 4 von 4 
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Anlage A1 Versorgungsbetriebe Elbe GmbH (Netz 2 - Boizenburg} AZ.: BKS-09/3127-01 

Strom - Regulierungskonto 2011 

Netzbetreiber: . VersorgungsBetrlebe Elbe GmbH 

Aktenzeichen der BNetzA: BK8·09/3127-01 . 

Betriebsnummer: 

An assun der Netzentgelte gern. 

: 

Nach § 4 ARegV zulässige 
Erlöse des Jahres 2011 

Gesamte Differenz 
(unverzlnst) des Jahres 2011 

Anteil der Differenz an der 
Erlösobergrenze in% 

Dlrrerenzen des Jahres 2011) 

Anpassung der Netzentgelte gern. 
§ 5 Abs. 3 ARegV zum 01.01.2013 

Für das Jahr 2011 anzuwenden~er 
Zinssatz gemäß§ 5 Abs. 2 ARegV 

Anpassung der zu verprobenden Erlöse 
des Jahres 2013 für alle Netze 

Gesamtsaldo 
Regulierungskonto 
nach Verzinsung für 

alle Netze 

2011 

Nach § 4 ARegV
Netz-

zulässige Erlöse des 
nummer 

Jahres 2011 
1 

( 


Vorjahressaldo 
(Jahresanfangs

bestand) 

Gesamtsaldo 
Regulierungskonto 

vor Verzinsung 
(Jahresendbestand) 

Anzuwendender 
Zinssatz gemäß 
~ 5 Abs. 2 ARegV 

Mittelwert aus 

Jahresanfangs- und 

Jahresendbestand 


Gesamtsaldo 
Verzinsung des Regulierungskonto 

Saldos nach Verzinsung 
je NetZ 

­

Stand: 01.04.2015 Seite 1 von4 



,,......._
Anlogo K1. ,,-....Vorsorgung:bctrtobo Elbe GmbH (Not% 2 - Boizonburg) "1; BKa.0913127-01 

Strom. Regulierungskonto , 


-1. Regulierungsperiode 


VersorgungsBotrlcbc Elbe GmbHFirma des Stromnetzbetreibers 

Rechtslonn 

Betriebsnummer 

Netznummer 

Beschreibung Rechtsgrundlllge lnh:Jlt 

2 

1a 
Er10Sobergronzo (EOG) gemoß § 4 AAogV 

1b 

1o-1b Differenz aus 10 und 1b 

2:1 
Erlorder1lche In3nspruchnahme vorgel3gerterNetzebenen gcmoß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 AAegV 

2b 

2a - 2b Differenz aus 2a und 2b 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 AAegV 

·§ SAbs.1 Satz2AAegV 

n:ich § 4 AAegV zul!lssigo E(IOso 

erzielbare Er10se 

tats:ichlJch entstandene Kooten 

In EOG enthaltene Ansotzo 

Vorjahressaldo (Johresonfängsbestind) 

Gcsomtsoldo Regulierungskonto vorVerzlnsung (Johresendbest:md) 

Anzuwendender Zi=tzgemoß § s Abs. 2 AAegV 

MlttolWert llUS Jahresanfangs- und Jahresendbestand 

Verzlnsung des Soldes 

Gesomtsoldo Regulierungskonto nach Ver.zlnsung 

Er16sobergrcnzo (noch § 4 AAegV zumsslge Er16:.c) 

Gesamte Jahresdifferenz (unverzinst) 

AnteU der Differenz on der festgelegte ErlOsobergrcnze In % 

3 3a tats3chf1Ch entstandene Kosten 
Vermiedene Netzentgelte Im Sinne von §16 StromNEV, § 35 Abs. 2 des EEG und§ 4 Abs. 3 des KWK-G § 5 Abs. .1 Satz 2 AAegV 

3b In EOG enthaltene Ansotze 

3o - 3b Differenz aus 3a und 3b 

Kostenveränderung Messung I Mcsstetlenbett1eb bel effizienter Lelstungserblingung 4 4 § 5 Abs. 1 Satz 3 AAegVlnl<l. Maßnahmen gern. §21b EnWG entstehende Kostenyerruiderung 

Saldo ous Elnzcldiffcrcnzcn 

ScUo2von4Stond: 01.04.2015 



,,,--..,AnlageA3 .........._ Versorgungsbetriebe Elbe .GmbH (Netz 2 - Boizenburg) AZ.: BKB-09/3127-01 


Daten zur Berechnung des Differenzbetrages gern. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2011 

Kalkulationsperiode 2011 

· 'nach § 4 ARegV zuläSsige Erlöse 
Erlösobergrenze gemäß § 4 ARegV 

erzielbare Erlöse 

2 1 
Erforderliche lnan~pruchnahme vorgelagerter Netzebenen 
gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

tatsäphlich entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze 

3 1
vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, 
§ .35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G 

tatsächlich entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze 

4 1
Kostenveränderung Messung/ Messteilen betrieb 
inkl. Maßna_hmen gern.§ 21b EnWG 

bei effizienter Leistungserbringung entstehende 
Kostenveränderung 

Angaben des 
Netzbetreibers 

Ang'esetzte W erte· 
Bundesnetz-

Seite 3von4Stand: 01.04.2015 



AnlageA3b Versorgungsbetriebe Elbe GmbH (Netz 2 - Boizenburg) 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile · 

Erlösobergrenze 

Formelbestandteile 

KAdnb 

KAvnb 

KAb 

Anpassung VPl1/ VPl0 - PF1 

Anpassung der Erlösobergrenze gern. EWF-Beschluss 

Q-Element 

Härtefall . 

Netzbetreiber BNetzA Abweichung 

Sonstiges 

PÜS 2006 . 

PÜS2007 

PÜS 2008 

MEA 

Netzveränderungen gemäß § 26 ARegV 

Sonstiges 

 


~fonrl · fl1 flA ?fl1 I; 

( 

1,, 

(



AnlageA4 Ver--rgungsbetriebe Elbe GmbH (Netz 2 - Boizenburg),,....._ AZ.: BKS-09/3127-01 

Ermittlung der Kostenveränderung im Bereich Messung und Messstellenbetrieb 

Ermittlung der Differenz gemäß § 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 

in 2011 tatsächlich entstandene Kosten der Messung 

in 2011 tatsächlich entstandene Kosten des Messstellenbetriebs 

in der EOG enthaltene Kosten der Messung 

in der EOG enthaltene Kosten des Messstellenbetriebs 

Differenzbetrag . 

AAgaben des 
Netzbetreibers 

Angesetzte Werte 
Bundesnetz­

agentur 

Abweichungen 
zu angesetzten 

Werten 

(tatsächliche ~osten 2011 - in der EOG enthaltene Kosten) 

davon Maßnahmen nach § 21 b Abs. 3a und 3b EnWG 

) 
.1 

Seite 4 von 4 
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AnlageA1 Versorgungsbelrlebe Elbe ~mbH (Netz 2 - Boizenburg) AZ: BKS-09/3127-01 

Strom - Regulierungskonto 2012 

Netzbetreiber: VersorgungsBetriebe Elbe GmbH 

Aktenzeichen der BNetzA: BKS-09/3127-01 

Betriebsnummer: 

Anpassung der Ne!zentgelle gern. li 5 Abs. 3 ARegV 1 

Nach § 4 ARegV zulässige 
Erlöse des Jahres 2012 

. . 

Gesamte Differenz 
(unverzinst) des Jahres 2012 

J 
Anteil der Differenz an der 
Erlösobergrenze in % -

Differenzen des Jahres 2012) 

Anpassung der Netzentgelte gern. 
§ 5 Abs. 3 ARegV zum 01 .01.2014 

FUr das Jahr 2012 anzuwendender 
Zinssatz gemäß§ 5 Abs. 2 ARegV 

Anpassung der zu verprobenden Erlöse 
des Jahres 2014 für alle Netze 

1 

-
-

Gesamtsaldo 
Regullerungskonto 

nach Verzinsung für 
alle Netze 

2012 

N tZ· 
e 

nummer 

Nach § 4 ARegV 
zulässige Erlöse des 

Jahres 2012 

Vorjahressaldo 
(Jahresanfangs­

bestand) 

Gesamtsaldo 
Regullerungskonto 

vor Verzinsung 
(Jahresendbestand) 

Anzuwendender 
Zinssatz gemäß 

§ 5 Abs. 2 ARegV 

Mittelwert aus 
Jahresanfangs- und 
Jahresendbestand 

Verzinsung des 
Saldos 

Gesamtsaldo 
Regullerungskonto 
nach Verzinsung 

je Netz 

Stand: 01.04.2015 Seite 1von5 



AlllQgoA2 Vor.iorgw,.iobotrlobo Elbe GmbH (Nolz 2 - Bol:enburg)
/""' ;.;z; BK&-0913127~1(""',. 

Strom - Regulierungskonto 

- 1. Regulierungsperiode 

Flnn:a dos Stromnotzbotreiber:> 

Rcchefonn 

Vo"""llUTlgsBotricbo Elbo GmbH 

GmbH 

Botllebsnummor .. 10003127 

Netznummer 
' 

2 

Boochrelbung Rochtsgruqdlago Inhalt 

1a 

1b 
Etlllsot>orgronzo (EOG) gom!lß § 4 ARogV § 5 Abs. 1 s.:it: 1 ARogV 

n:ich § 4 AAogV :::ulll>Olgo Etlll•o 

ot%1olb:uo E'10.C 

1a - 1b Oifforonz " "' 1• und 1b 

2 2a 

2b 
Erfordol1lcho Inanspruchnahme vorgologortor Notzcboncn gom~ß § 11 Abo.2 5'1t: 1 Nr. 4 ARogV § 5 Abs. 15'1t:. 2 ARcgV 

tol:l!chllch ontstnndono ~Ion 

In EOG en~ltonoAns.!lt:.o 

2a • 2b Dlfreronz auo 2.a und 2b 

3 3" 

3b 

Vonn!cdcno Not:.ontgolto Im Sinne von §18 StromNEV, § 35 Abs. 2 CIO: EEG und§ 4Abs. 3 dos KWK­
G 

§ 5 Abs. 1 Salz 2 ARogV 
t.:itsllchllch ontstrindono Koston 

In EOG onth'11tono Anstllzo 

3" • 3b Oifforcn: = 3" und 3b 

Kootonvcr.!ndorung Mcs:ung / Mcs:toUcnbotriob bol olfi:::Jontor Lolstung:olbrlngung 4 4 § 5 Abs. 1 Salz 3 ARcgVInkl. Moßnahmon gcm. § 21b EnWG ontstehcndo Kootonvor.!ndorung 

S:lldo .:ius Einzeldifferenzen 

Vorj•h=~do (J'lhresanfang•bc•tand) 

Gosom~do Rogulierungsl<onto v orVcaln::ung (Jahroscndbo:tand) 

AnzllwondondorZin= ~ß § 5 Abs. 2 ARogV 

Mtttolwort au• Jahre„nfango- und Johro::ondbootond 

Vo121nsung des Saldos 

Go:1-:amt~ldo Rogulienmg$l<onto n:ich Verzinsung 

Ertö:obetgren:e (nach§ 4 AAcgV z ul!loolgo Ettöso) 

Gosomte Jahresdilferon::: (unvcalnot) 

Anteil der Oiffororu: an dorfeotgelogto Ettösobergroru:e In ,-, 

Solto 2von S 
Stond: 01.042015 



AnlageA3 · ,.-...Versorgungsbetriebe Elbe GmbH (Netz 2 - Boizenburg) ~ · AZ: EiKB-09/3127-01. 

Daten ·zur Berechnung des Differenzbetrages gern.§ 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2012 

KalkulationsRerföde 2.012 

nach § 4 ARegV zulässige Erlöse 
1 1Erlösobergrenze gemäß § 4 ARegV 

erzielbare Erlöse 

2 1
Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 
gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

tatsächlich entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze 

3
·1vermiedene Netzentgelte im Sinne .von §18 StromNEV, 

§'35 Abs. 2 des EEG und§ 4 Abs. 3des15WK-G 

tatsächlich entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze · 

4 
IKostenveränderung Messung I Messtellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern.§ 21b EnWG 

bei effizienter Leistungserbringung entstehende 
Kostenveränderung 

Angesetzte Werte 
Bundesnetz­

: Abweichungen 
zu angesetzten · 

. Werten 

Seite 3 von 5 
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AnlageA3b Versorgungsbetriebe Elbe GmbH {Netz 2 - Bcizenburg) 

· Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

Erlösobergrenze 

Formelbestandteile 

KA dnb 

KAvnb 

KA b 

Anpassung VPl1I VPl0 - PF1 

Anpassung der Erlösobergrenze gern. EWF-Beschluss 

Q-Element 

Härtefall 

Sonstiges 

PÜS 2006 

PÜS2007 

PÜS 2008 

MEA 

Netzveränderungen gemäß § 26 ARegV 

Sonstiges · 

( 

( 

Netzbetreiber 



AnlageA4 Ver~rgungsbetriebe Elbe GmbH (Netz 2 - Boizenburg' ........_· AZ: BKS-09/3127-01 


. . 
Ermittlung der Kostenveränderung im Bereich Messung und Messstellenbetrieb 

Ermitth:mg der Differenz gemäß§ 5 Abs. 1 Satzr3 ARegV 

in 2012 tatsächlich entstandene Kosten der Messung 

in 2012 tatsächlich entstandene Kosten des Messstellenbetriebs 

in der EOG enthaltene Kosten der Messung" 

in der EOG enthaltene Kosten des Messstellenbetriebs 

Differenzbetrag 

An·gaben des 
Netzbetreibers 

Angesetzte Werte 
Bundesnetz-

Abweichungen 
zu angesetzten 

Werten 

(tatsächliche Kosten 2012 - in der EOG enthaltene Kosten) 

davon Maßnahmen nach § 21 b Abs. 3a und 3b EnWG 

Seite 4 von 5 
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Anlage AS ""-.. 
Versorgungsb~tci._ebe Elbe GmbH {Netz 1- Lauenburg und Netz 2 - Boizenburg --1mmengefasst) 

AZ: BKS-09/ 3127-01 

Auflösungsplan des Saldo des Regulierungskontos 

Saldo des Regulierungskontos inklusive Verzinsung zum 31.12.2012: 

Zinssatz 2013: 

Zinsen 2013: 


Saldo des Regulierungskontos inklusive Verzinsung zum 31.12.2013: 


EElG 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

·.. 



,,--... 
Anlage AS Ve. _.Jrgungsbetriebe Elbe GmbH (Netz 2 - Boizenburg) ÄZ: BKB-09/31 27-01 

Auflösungsplan des Saldo des Regulierungskontos 

Saldo des Regulierungskontos inklusive Verzinsung zum 31.12.2012: 

Zinssatz 2013: 

Zinsen 2013: 

Saldo des Regulierungskontos inklusive Verzinsung zum 31.12.2013: 

EOG Anfangsbestand Auflösungsbetrag Endbestand Zinssatz 

2014 

2015 

. 2016 

2017 

2018 

Zinsen 
Zu- oder Abschläge auf 

die Erlösobergrenze 

Seite 5 von 5 Stand: 01.04.2015 
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Anlage 1: Gez:lmlko:::tenbl:itt Versorgungs~iebe Elbe GmbH (Net: 1-Lauenburg) AZ: BKS-12/3127-ll 

" · ;j" . . ·:·G~9sienb1at±· : '· -::. ::. :1.- . ,, .. .1. ,, 111' 'f1.·-1„ • .,ri .J . 

I · · 
'. .·.· 

'" .i· . 
• • 1„ . t l • ~ 1 • 

• 1 1 

'1' I. voin_ N~~~~ef... : - · .1 •:Kü~gen. ·•' 
„angegebene' Kosten · : . '. · [EUR] : ' 

' [EUC>'t '· ., 1·"· " 1' . . . ~.I • . . • .~~~==============t==1_ &.~ . - • . •L.Ol.o „ 

Position 
imBAB Kostenart ' . . '· 

1.1. 
1.1.a. davon im c::esetzlictien Rahmen ausgeübte Betriebs- und Personalratstätic::keit 

• 1 

1.1.b. 

1.1.c. 

1. 1.1. 
1. 1.1.1. 
1.1.1.2. 
1.1.1.2.1. 
1.1.1.2.2. 
1.1.1.2.3. 
1.1.1.2.4. 
1.1.1.3. 

1.1.1.4. 

1.1.1.S. 
1'.1.2. 
1.1.2.1. 
1.1.2..1.a. 
1.1.2.1.b. 
1.1.2.1.c. 
1.1..2.2.. 
1.1.2.3. 
1 .1.2.4. 
1.1.2.5. 
1.1.2.6. 
1.1.2.7. 
1.2.. 
1.2.1. 
1.2.1.a. 
1.2.1.b. 

1.2.1.c. 

1.2..1.d. 

1.2.2. 

davon für Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen 

davon fürBetriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäftlgten Betriebsangehlhigen 

Aufwendungen für Roh-. Hilfs. und Betriebsstoffe 
Aufwendungen für äie Beschaffung von Verlustenergie 
Aufwendungen fürStromeinsoeisung durch Betretber dezentraler Erzeugungsan~en 
nach EEG {exklusive Elnspeiseman<1gement-Maßn3hmen) 

naehKWK-G 
nach § 18 StromNEV 
Enspeisemanagement-Maßnahmen 
Betriebsverbrauch 
AufWendungen fiir Differenz-Bilanzkreise b:z.w. Aufwendungen für den Ausgleich von Abweichungen bei 
Standardlastprofilen 
Sonstiges. 
Aufwendungen fürbezogene Leistuni:ien 
Aufwendungen an vo~eragerten Netzbetreiber 
davon Aufwendungen für Netzreservekapazität 
davon Aufwendungen gemäß §. 14.Abs • ..2 StromNEV (Pancaking) 
davon Au!Wendungen filr unterspannungsseitige Messung 

Aufwendungen für Blindstrom 
Aufwendungen fQr Oberlassene NetzinfrnsWktur 
Aufwendungen fOr sinc::u~c::enutzte Bebiebsmittel 
Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Betriebsführun 
Aufwendungen fürdurcti Dritte erbrachte Wartungs- und lnstandha!tun! 
Sonstiges 
Personalkosten 
Löhne und Gehälter 
davon im gesetz:Jichen Rahmen ausgeübte Betriebs- und Pe:sonalrat:stälii:ikeit 
davon filr Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen 
davon für Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäftigten 
Betriebsangehörigen 
davon belriebuche und tarifvertragfiche Vereinb3ll.1!1gen zu Lohnzusatzleistungen. soweit diese in der 
Zeit vor dem 31. Dez.. 2008 abgeschlossen-worden sind 
Soziale Abc:;aben und AufWenduni:ien 1Ur Att=rsorgung und für Untersfilt:zu 

anerkannte Kosten 
:[EUR] 

Seite 1'llOn4 



• • 

Anl3ge i: Ges2m:kos!eiibl:ltt. Versorgung:;betrlebc Elbe GmbH (Netz 1- l.auenburg) R.: SKS-12/3127-ll 

Position 
imBAB 

1.2.2.a. 

1.2.2.1 
1.2.2.2 
1.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 
1.3.3. 
1.3.4. 
1.4. 
1.S. 
1.5.1. 
1.5.2. 
1.5.3. 
1.5.4. 
1.5.5. 
1.5.6. 
1.5.7. 
1.5.8. 
1.5.9. 
1.5.10. 
1.5.11. 
1.5.12. 
1:5.13. 

"1.5.14. 
1.5.15. 

1.5.16. 

„ 1I' . . 
"11· 

I' 
, , vo~.Netzb~treiber.;, f'i";" · · ' : ! 

. ·'-! • 1 !i l:. : ang~ebene,'Kosten·, : :· . ~rzungen· ·· ' Kostenart 
~[EUR] ; II .. „ (. ~ . ~ „·1) ·~:[EUR].:! ' •1

i:· 

davon betriebliche und tarifvertragliche Vereinb=gen zu Versorgungsleistungen. soweit diese in der 
Zeitvor dem 31 . Dez. 2008 abgeschlossen worden sind 
Altersversorgung 
soziale.Abgaben und sonstige Aufwendungen 
Zinsen und !lhnlich~ Aufwendungen 

'egenüber verbundenen Unternehmen 
1enüber Unternehmen. mit denen ein Beteiligun~erhältnis besteht 

gegenüberKreditinstituten 
Sonslicies 
Sonstiqe·Steuern 
Sonstige betriebliche.Aufwendungen 
Konzessionsab<laben 
Mieten. sonstige Pachtzinsen. sonstige Leasingraten. Gebühren und Beiträge 
Versicherungen 
Bürobedarf. Drucksachen und·Zeitschrit!en 
Postkosten. Frachtkosten und ähnr.ehe Kosten 
Rechts- und Beratungskosten 
Sponsoring.VVerbung,Spenden 

Reisekosten und Auslösungen 
Bewirtung und Geschenke 

im gesetzlichen Rahmen ausge\lbte Betriebs- und Personalratstätigkeit 
für Berufsausbildung und Weilerbil_dung im Unternehmen 

1Ur Betriebskindenagesstätten für Kinder der im Netzbereich beseMftigten 
Betriebsangehörigen 

Wa11Un9 und rnstandsetzun 
8nzelwertberich!igungen und Abschreibunc:ien aufForo'eNMen 
Zahlunc:ien an Städte oderGemeinden nach Ma~abe von § 5 Abs. 4 StromNEV 
sonstiges 

anerkannte Kosten 
' "[EURJ . 

Seite 2 "°" 4 



·Anl:lge 1: Ge--..:imtko-~enb~ versorSU113Sbetriebe ElbeGmbH (Netz1-~uenburg} R:. SKS-12/3127-11 

· anerkannte Kosten 
1 [EUR] . 

1 1 ' •• 

1 I ·. _......,„.,e,.: I -„ .............~„, „,....„......... .. · [EUR] „ . 
1 . . 1 • 

Position 
im SAS Koste~rt 

' 1 

2..1. IAbschreibuMen rmmaterienes Anlageverm~en 
2..

11 1Konzessionen. gewemliche Schutzred'tte und ähnliche Rechte und Werte.sowie Lizenzen an solchen 
• • Rechten und Werten 

2.1.2. !Sonstiges 
2.2. !Kalk. Abschreibungen Sachanlagevermögen 
2..3. IAbschrei'bungen Umlaufvermögen 

2..4. fAbsehreibungen auf Finanzanlagen und aufWeitpapiere des Umlaufvennö<:iens 
3. [Kalk. Egenk:apitalzfnsen 
4. IKalk. GewcrbC$Wuor 
t..a.. 1Netzkosten t.a. vorAbzug der kostenmindomden Erlöse 
S. IKosteaminderndo Erll:Ssc und Erträ~ 

S.1. l.Bestandsveranderungen 
5.2.. 
5..3.. 
S.3.1. 
5.3.2. 
5.3.3. 
5..3.4. 
5.3.5. 
S.4. 
5.4.a. 
s.s. 
5.5.a. 
S.5­
5.6.1. 
5.6.1.a. 
5.6.1.b. 
5.6.2.. 
5.6.2.1. 
5.6.2.2. 
5.6.2.3. 
5.6.2..4. 
5.6.3. 
5.6.4. 
5.6.5. 
S..7. 
5.7.1. 
S.7.2. 

·en 
Ertr"49e aus derAu11ösung von Baukostenzuschüssen 
Enräge aus Altlösungen von RCJckStellungen 
Elträge aus Blindstrom 

· e betriebliche Ertr.!ge 

Ertraqeaus il!nderen Wortp;apiercn und AUsloihunqon des Finam::anlaqovenn~ens 

davon aus verbundenen Unternehmen 
SonsticioZi~n und ~nliehe Erträ· 
Erträge aus Fmanz:anlagen 
davon Erträge aus veizinstichen Fina~en 
davon Ertr.!Qe aus cash-Pooling 
Ertr.!ge aus Forderungen und sonstigen Verm6Qensg~enständen 
Erträge aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 
Ertr.!c:ae aus Fotden.mqen cie<:ien verbundene Untemehmen·(z.S. cash-Poolinq) 
EiträQe aus Ford~n gegen Unternehmen. mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 
Ettr.iqe aus sons!iqen Vermögensqe9enständen 
Erträqe aus Wertp,ap!eren 

Elträqe aus Kassenbestand. Guthaben bei Bundesbllllk und Kreditinstituten 
andere sonstige Zinsen und ähnliche ertr.lge 
Ums:rt=orf5s4>{nichtaus Not:entcicltcn 
'eltiobene Konzessionsabciaben 
Etl6se :ius EEG 

. l . 

,; ::Kürzung~ . 
_. '' [EÜRJ° , 

Scilo 3von4 
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Position 
imBAB 

5.7.2.a. 

Kostenart . · ' 

!• ' .• • ' 

. vom.N~~~iber: 1 ·-:
~ngegebene. Kosten •.·j .· KUrzungen 

[EURJ·. ..: . 1 1 '. [EUR) 

' anerkannte Kosten 
. . [EURJ 

5.7.3. 
5.7.3.a­
S.7.3.b. 
5.7.4. 
l..b. 
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lmEMB 

1. 

2:' 
:. 
:.1. 
:l..1.1. 

3.1.1."!. 
3.1.1.2. 
3.1.1.3. 
3.1.1A. 
3.1.1.5. 
3.1.:. 
3:1:2:"1. 
3.1.2.2. 
3.12.3. 
3.1.2.4 
3.1.2..S. 

3.2. IWl<ul•tomchc ~m>Anboovacml!ocn fQrNcu:int:ioon 
3.2.1. l1mm.o:oriolleVom>O<l~• OO::Anb<lovermoce~ 

3.2.2. 1oOIOl::ta<o Al=hluno t1'1d Anl:>ocn Im B.>tJ 
3.2.3. ~i:os:wcm--~::uAlCIHK 

3.2.oC. (GrunC!Od<o::uAKIHK 
3.2.5. lSo.'l:llcos. 
oC. 1 BIWl::welto der Flnan::anbocn 
~ 1d>Yonvodn=llc!loFlnon::ml:IQel\ 
".!>. 1d>YonWor.o=>~• 

'· '· fAll!ollc "'~ \'Oltlund"""" u~:nenmcn 
oU. 
4.:l. 
<A. 
-'.S. 
-'.IS. 
s. 
5.1. 
S.2. 

5.2.a. 

5.2.1. 
S.2.2. 

S.2.3. 

FOtderunoonund~ICoVac:ioq~ 

d:NOn wc:lr>olldlO Fcrdorungon 1J11a ~vonno;cnmon-~o 

Fordel'\!nQett ~Uc~..inocn und Lol:tJnaOn 
_..,_wtt>undcneUntome.""'°"(:.8.~~ 

Fordorungcngegen Uniomctimon. ml1 denen oln 9ete!llgun~ 
--l'ohl 

.s.24. f~oV~qoq""""1>dc 
5.3. -,......,.,,..... 

s.:i.... 1d=On\/Odn$1C!leWcnooolcn> 
5.3.1. 
5.3.2. 

= 5.oC. 
5.4..:i. 
c:. 

1::.;~~~~· 1 ;.~ : ~: · 
·Eri~·~2o·i~ ct1;; ~··s~·· -: "' " 

.~;:y;~~- ,':·_~<r.;e-~'.: 

- J:--::~~. „ 
!. ::sgci\lc:ip~· . . 
~n.i:;m1t • · 
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-
12. 

13. 
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15.' 
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~~ 
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-
l . 
2:' 
~ 
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Anlage 1a: Gesam1l<ostenblatt Ve· -~chtcrlvon Versorgungsbetriebe Elbe GmbH (Net: 1-1..auenbu!"""" AZ:. SK8-12/S127-ll 

~~~~$:.~~~ · ·!~~~~~;~~~~~~~~~~~~~:~~~-~~ 
1 J. ­ 1 1 

!'~oSiti~~· 
iin-BAB : i;:•'f;j'.!f!:~il~l~l~i~~0i[fj~~~f~~~f~0:~•2~'.;;;~,;f~~ ~~J 

1. 
1.1. 
1.1.a. 
1.1..b. 

1.1.c. 1 davon filr Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäftigten Betriebsangehörigen 

1.1.1. 
1.1.1.1. 
1.1.1.2.. 
1.1.1..2..1. 
1.1.1.2..2. 
1.1.1.2.3. 
1.1.1.2..4. 
1.1.1.3. 

1.1.1.4. 

1.1.1.5. 
1.1.2. 
1.1.2.1. 
1.1.2..1.a. 
1.1.2.1.b. 
1.1.2.1.c. 
1.1.2..2. 
1.1.2..3. 
1.1.2.4. 
1.1.2.5. 
1.1.2..6. 
1.1..2..7. 
1..2.. 
1..2..1. 
1.2.1.a. 
1..2..1.b. 

1.2.1.c. 

1.2.1.d. 

ie 
Aufwendu~en für Stromeiru;;)eisung durch Betreiber dezentraler Er.zeu 
nach EEG (exklusive Enspeisemanagement-Maßnahmen) 
nachKWK-G 
nach§ 18 StromNEV 
Einspeisemanagement-Maßnahmen 
Betriebsverbrauch 
'Aufwendungen fClr Differenz-Bnar'l2!<reise bZIN. Autwendungen tar den Ausgleich von Abweichungen bei 
Standardlastprofilen · 
Sonsti;:ies 

AutWendungen filr Blin:istrom 
Aufwenduncien fQr Oberlassene Netzinfrastruktur 
Autwendun,:ien fürsinqulär cienutzte Betriebsmittel 
Aufwendungen fUr durch Dritte erbrachte Betriebsführun' 
Aufwendungen fflrdurdl Dritte erbrachte WartUngs- und lnstandhaltungsleistuncien 
SonstiQes 

und Weiterbildunci im Unternehmen 
davon fOr Betriebskindertagesstätten ftlr Kinder der im Netzbereich beschäftigten 
Betriebsangehörigen 

davon betriebliche und tarifvertragliche Vereinbarungen zu Lohnzusatzleistungen. soweit diese in der 
Zeit vordem 31. Dez. 2008 abgeschlossen worden sind 
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±~~~~~E~~,~4~~
. pOSffio~ --
:inrBA?. 

'i 
1.2.2.. 

1.2.2.a 

1.2.2.1 
1.2.2.2 
g 
1.3.1. 
1.3.2. 
1.3.3„ 
1.3.4. 

~ 
1.S. 
1.5.1. 
1.5.2. 
1.5.3. 
1.5.4. 
1.5.5. 
1.5.6. 
1.5.7. 
1.5.8. 
1.5.9. 
1.5.10. 
1.5.11. 
1.5.12. 
1.5:!3. 
1.5.14. 
1.5.15. 

1.5.16. 

·····:5{:J~:!~~ilt~11~~l~~~~f~~~~·: ~R
SoZiale aben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 
davon betriebliche und tarifvertragliche Vereinbarungen zu Versorgungsleistungen, soweit diese in der 

Zeit vor dem 31. Dez. 2008 abgeschlossen worden sind 
Altersversomu 
soziale Abgaben und sonstige Aufwenduncien 
Zinsen und ähnliche Aufwenduncien 
gegenüber verbundenen Unternehmen 

ecienOber Untemehmen. mit denen ein Beteiliqunqsverhältnis besteht 

Konzessionsa!xlaben 
Mieten. sonstiqe Pachtzinsen. sonstige Leasingraten. Ge!>ühren und BeiträQe 

Sonsti«es 
im gesetzlichen Rahmen aus;:ieabte Betriebs- und Personalratstäti;ikeit 
fOr SerufsausbildunQ und Weiterbildlln!< im Unternehmen 
fQr Setriebskindertagesstätten fOr Kinder der im Netzbereich beschäftigten 
Betriebsangehörigen 
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Positic>IJ 
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Absc:hreibunqen -~ ~- - ....i.-­

2.. 
2.1. 

2.1 .1. 

2.1.2. 
2..2. 
2.3. 
2.4. 
3. 
4. 
La. 
5. 
5.1. 
5..2.. 
5.3. 
5.3.1. 
5.3.2. 
5.3.3. 
5.3.4. 
5.3.5. 
5.4. 
5.4.a. 
5.5. 
5.5.a. 
5.6. 
5.6.1. 
5.6.1.a. 
5.6.1.b. 
5.6.2. 
5.6.2.1. 
5.6.2.2. 
5.6.2.3. 
5.6.2.4. 
5.6.3. 
5.6.4. 
5.6.5. 

Abschreibunqen Immaterielles Anlaqevermöqen 
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnTiche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen 
Rechten und Werten 
Sonsticles 
Kalk. Abschreibunqen Sachanlagevermögen 
Abschreibungen UmlaufvermöQen 
Abschreibunqen auf Finanzanlaqen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 

eo 

davon aus verbundenen Unternehmen 
Erträcie aus anderen We ieren und Ausleihunqen des Finanzanlaqevermöqens 

enständen 

5.7. !Umsatzerlöse (nichtaus Netzentqelten 
5.7.1. !erhobene Konzessionsabqaben 

Anlage 1a: Gesamtkostenblatt Vr · ~chter1 von Versorgungsbetriebe Elbe GmbH (Netz1-1.auenbur f<Z:. SKS-12/3127-11 

R!~:: 
,,.__ _,__ - ._,. _ ,_ ~-.~,_,•..,____ ·-- -· „ -'- ~ -~ . ·:; - - ·.:.­
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Anlage 1a: Gesamtkostenblatt V~chter1 von Versorgungsbetriebe 8be GmbH (Netz 1-1.auenbu!'I'\ p;z; BKS-12/3127-ll 

:·_P~itiori" 
imBAB·· ,:,-;,~fr~j"~t~~~@f1~ttl~~~f:.~p~~~1~~~]~i~1i~1i~~~~i~ti~ 

5.7.2. Erlöse aus EEG 
davon aus Weitergabe des aufgenommenen EEG-Stroms 5.7.2.a. 

5.7.3. Erlöse aus KVVK-G 
5.7.3.a davon aus KWK-Stromvel1<auf (§ 4 Abs. 2 KVVK-G) 

davon aus Aus!:lfeichszahlungen von ONB (§ 9 Abs. 1 KV\/K-G)5.7.3.b. 
sonstige Erlöse (nicht aus Netz.entgelten)5.7.4. 
Netzkosten Lb. nach Abzug kostenmindemder ErlÖSel.b. 
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